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1 Staat 

1.1 Einleitung 

Wenn in der Schweiz vom „Staat“ die Rede ist, kann es sich dabei sowohl um einen Kanton als 
auch um den Bund handeln. Die Kantone als Gliedstaaten des schweizerischen Bundesstaates 
besitzen alle Wesensmerkmale eines Staates: 

- Staatsgebiet 
- Staatsvolk 
- Staatshoheit 
 

Ein Staat ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich in einem umgrenzten Territorium 
eine feste Organisation gegeben hat und gegen aussen unabhängig ist. 

 

1.2 Der Rechtsstaat 

Die Idee des Rechtsstaates fordert, dass der Staat in seiner ganzen Tätigkeit ans Recht ge-
bunden ist. Der Bürger soll vor einer ungebundenen und damit unberechenbaren und unkon-
trollierbaren Staatsmacht geschützt werden. Zum Rechtsstaat gehören die: 

- Gewaltenteilung (siehe Art. 144 Bundesverfassung/BV) 
- Gesetzmässigkeit der Verwaltung (in die Rechte eines Bürgers darf nur eingegriffen werden, 

wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht, Art. 5 BV) 
- Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit (bedeutet, dass Gerichte überprüfen können, 

ob Gesetze oder staatliches Handeln der Verfassung entsprechen; in der Schweiz einge-
schränkt, Art. 189 und 190 BV) 

- Garantie der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) 
- Garantie der Freiheitsrechte (Art. 7 ff. BV) 
 

1.3 Arten von Staaten 

 

Staatenbund 

Bund, der mehrere souveräne, unabhängige Staaten umfasst (z.B. UNO, EU).  

 

Bundesstaat 

Staat, der aus mehreren Gliedstaaten besteht (z.B. Schweiz, USA, Deutschland). 

 

Einheitsstaat 

Beim Einheits- oder Zentralstaat sind alle Regierungs- und Verwaltungsaufgaben bei einer 
Zentralgewalt konzentriert. Die einzelnen Regionen sind blosse Verwaltungsgebiete 
(z.B. Frankreich, Grossbritannien). 

 

Die Schweiz war von 1291 bis 1798 und von 1803 bis 1848 ein Staatenbund. Von 1798 bis 
1803 war sie ein Einheitsstaat und ist nun seit 1848 ein Bundesstaat (20 Voll- und 6 Halbkanto-
ne). Die Verfassung datiert von 1848 und wurde 1874 und 1999 total revidiert (überarbeitet). 
Bei der letzten Revision handelte es sich um eine "sanfte" Totalrevision, die vor allem zu einer 
Modernisierung der Verfassung geführt hat, inhaltlich aber keine wesentlichen Umwälzungen 
zur Folge hatte.  

 

1.4 Staats- und Regierungsformen 

Staatsform 

Grundsätzlich lassen sich Staaten in Monarchien und Republiken unterteilen. In einer Republik 
wird das Staatsoberhaupt durch eine Wahl für eine festgelegte Amtszeit bestimmt. Monarchien 
zeichnen sich hingegen durch ein auf Lebzeiten amtierendes Staatsoberhaupt aus, dessen 
Funktion vererbt wird. Die Staatsform sagt noch nicht über die Verteilung der Staatsgewalt zwi-
schen verschiedenen Organen aus. 
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Regierungsform 

Die Regierungsform gibt Auskunft darüber, wie die Staatsgewalt im Staat verteilt ist. Es wird 
zwischen Demokratie und Diktatur unterschieden: 

 

 Demokratie 

 In der Demokratie ist das Volk oberster Entscheidungsträger im Staat.  

 

Direkte Demokratie 

In einer direkten Demokratie obliegt jeder Entscheid ausschliesslich dem Stimm-
volk. Die direkte Demokratie in Reinform existiert nicht.  

 

Halbdirekte Demokratie 

Das Volk wählt seine Abgeordneten, und hat auch direkte Einflussmöglichkeiten 
auf die Verfassung und die Gesetzgebung (über Initiative und Referendum). Die 
Schweizerische Eidgenossenschaft ist eine halbdirekte Demokratie. 

 

Indirekte (repräsentative) Demokratie 

Das Volk wählt seine Abgeordneten (Repräsentantinnen und Repräsentanten). 
Diese entscheiden dann allein und endgültig über die Verfassung und die Gesetze. 
Das Volk hat somit nur indirekten Einfluss auf die Gesetzgebung und die Verfas-
sung. Beispiele: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal. 

 

 Diktatur 

 Die Herrschaftsgewalt ist nicht auf verschiedene Gewalten verteilt (keine Gewaltenteilung), 
 sondern steht unbeschränkt einem Einzelnen (Diktator) oder einer Gruppe (Militärjunta) zu. 

 

Monarchien können je nach Regierungsform den Demokratien oder den Diktaturen zugeordnet 
werden. Wenn die Verfassung die Macht des Monarchen beschränkt und die Staatsgewalt auf 
verschiedene Organe verteilt (Regierung, Parlament, Justiz), spricht man von einer konstitutio-
nellen Monarchie. Diese ist demokratisch organisiert (z. B. Grossbritannien, Spanien). In einer 
autokratischen Monarchie (Diktatur) waltet der Monarch hingegen als Alleinherrscher. 
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Die aktuelle Departementsverteilung auf die gewählten Mitglieder des Bundesrates ist der aktu-
ellen Broschüre "Der Bund kurz erklärt" oder der Internetseite www.admin.ch zu entnehmen. 

 

Die Hauptaufgabe des Bundesrates ist die Regierungstätigkeit: Er führt die Regierungsgeschäf-
te, erarbeitet Strategien und legt dafür Ziele fest. Gestützt darauf bereitet er Gesetzesentwürfe 
vor, die er anschliessend dem Parlament zur Beratung übergibt. Die Sitzungen des Bundesra-
tes sind nicht öffentlich. 

 

Der Bundesrat ist eine Kollegialbehörde. Einmal gefasste Mehrheitsbeschlüsse werden vom 
gesamten Bundesrat vertreten und verantwortet. Die Sitzungen des Bundesrates leitet der 
Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, welcher bzw. welche jeweils aus der Mitte der 
sieben Bundesratsmitglieder für ein Jahr gewählt wird. 

 

5.1.3 Bundesgericht 

Das Bundesgericht ist das höchste Gericht der Schweiz. Es hat das letzte Wort in nahezu allen 
Rechtsfragen aus dem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht. Mit seinen Ur-
teilen sorgt es für die einheitliche Anwendung des Bundesrechts in den 26 Kantonen der 
Schweiz, schützt die verfassungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger und trägt zur 
Entwicklung des Rechts bei. Dem Bundesgericht vorgelagert sind die obersten kantonalen Ge-
richte und die drei erstinstanzlichen eidgenössischen Gerichte: das Bundesstrafgericht, das 
Bundesverwaltungsgericht und das Bundespatentgericht. 

 

5.2 Die Entstehung eines Gesetzes beim Bund 

 
 

 

Impulsphase: Die Anregung für ein neues Gesetz kann vom Bundesrat, dem National- oder 
Ständerat (Parlamentarische Instrumente), den Kantonen (Standesinitiative) oder vom Volk 
(Parteien, Verbände, sonstige Interessengruppen) über den Weg der Volksinitiative kommen. 

 

Konzeptphase: In der Konzeptphase wird in der Regel durch das zuständige Departement ein 
sogenanntes Normkonzept ausgearbeitet. Es enthält Leitsätze, welche besagen, welchen Inhalt 
das Gesetz haben soll.  

 

Impulsphase

Konzeptphase

Entwurfsphase

Vernehmlassungsphase

Parlamentarische Beratung

Differenzbereinigungsverfahren

Referendumsphase

Inkraftsetzung
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- Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) 
 

Die aktuelle Departementsverteilung auf die gewählten Mitglieder des Regierungsrates ist der 
aktuellen Broschüre "Blickpunkt Aargau" oder der Internetseite www.ag.ch zu entnehmen. 

Der Regierungsrat konstituiert sich selbst, d.h. er wählt den Landammann (Präsident/in) und 
den Landstatthalter (Vizepräsident/in) aus seiner Mitte jeweils auf die Dauer eines Jahres. Die 
Sitzungen des Regierungsrats finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Er fasst seine 
Beschlüsse als Kollegialbehörde wie der Bundesrat oder der Gemeinderat. 

 

7.1.3 Gerichte Kanton Aargau (GKA) 

Diejenigen Gerichte, die sich als erste mit einem Fall befassen, sind so genannt erstinstanzli-
che Gerichte. Ihre Urteile und Entscheidungen können mit Rechtsmitteln an die übergeordnete 
Instanz, die Rechtsmittelinstanz, weitergezogen werden. Die Gerichte auf Bezirksstufe (Be-
zirksgericht mit den Abteilungen Zivilgericht, Strafgericht, Arbeitsgericht, Jugendgericht und 
Familiengericht) urteilen in der Regel als erste Instanzen. 

 

Das Obergericht ist die höchste Rechtsinstanz im Kanton und setzt sich zusammen aus den 
Abteilungen Zivilgericht (inklusive der Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz und der 
Schuldbetreibungs- und Konkurskommission), Strafgericht, Versicherungsgericht, Verwaltungs-
gericht sowie Handelsgericht. Das Obergericht ist als Rechtsmittelinstanz, teilweise aber auch 
als erstinstanzliche Gerichtsbehörde tätig. Seine Urteile und Entscheidungen können nur noch 
ans Bundesgericht weitergezogen werden, das die höchste richterliche Instanz in der Schweiz 
ist. 

 

 

7.2 Entstehung eines Gesetzes im Kanton Aargau 

 
 

Impulsphase: Die Anregung für ein neues Gesetz kann vom Regierungsrat, dem Grossen Rat 
(Parlamentarische Instrumente) oder vom Volk (Parteien, Verbände, sonstige Interessengrup-
pen) über den Weg der Volksinitiative kommen. 

 

Impulsphase

Konzeptphase

Entwurfsphase

Anhörungsphase

1. Beratung Grosser Rat

Entwurfsphase II

2. Beratung Grosser Rat

Referendumsphase

Inkraftsetzung

Parlamentarische Phase 
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10 Die Ortsbürgergemeinde 

Soweit das Gesetz über die Ortsbürgergemeinden keine Bestimmungen enthält, gelten sinn-
gemäss die Vorschriften des Gemeindegesetzes. 

 

10.1 Aufgaben 

Die Ortsbürgergemeinden haben in erster Linie die Aufgabe der Erhaltung und der guten Ver-
waltung ihres Vermögens. Sofern ihre Mittel ausreichen, obliegen ihnen im Weiteren: 

- Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterstützung kultureller und sozialer Werke 
- Mithilfe bei der Erfüllung von Aufgaben der Einwohnergemeinden 
- Erfüllung von Aufgaben, die sie sich selber stellen 
 

Aus den Erträgnissen des Vermögens der Ortsbürgergemeinden dürfen keine Geld- und Natu-
ralgaben (Bürgernutzen) an die einzelnen Ortsbürger ausgerichtet werden. 

 

10.2 Organe 

Die Organe der Ortsbürgergemeinde sind: 

- Die Ortsbürgergemeindeversammlung 
- Die Gesamtheit der stimmberechtigten Ortsbürger an der Urne 
- Der Gemeinderat 
- Die Finanzkommission 
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2 Politisches Umfeld 

2.1 Politisches Handeln 

Eine politische Ideologie ist die Gesamtheit der Ideen, Vorstellungen und Theorien zur Begrün-
dung und Rechtfertigung politischen Handelns. Massgebend sind die Grundeinstellungen und 
Wertvorstellungen. Politisches Handeln ist der Versuch, die eigene Vorstellung zu bestimmten 
Fragen des öffentlichen Lebens durchzusetzen. Dementsprechend basieren politische Pro-
gramme immer auf bestimmten Wertesystemen. 

 

2.2 Politische Akteure und Lobbying 

Basis der politischen Akteure ist das Volk und die Gesellschaft. Das Volk und die Gesellschaft 
können wählen und abstimmen und somit die entsprechenden politischen Akteure bestimmen. 
Es sind dies Organisationen und Institutionen wie Parteien, Verbände, Interessengruppen und 
Behörden jeglicher Art (Parlamente als Volksvertretungen, Regierungen, gerichtliche Instanzen 
und Verwaltungen auf allen Ebenen). 

 

Mit Lobbying versucht eine Gruppe mit gleichen Interessen, die Entscheidungsträger von den 
eigenen Anliegen zu überzeugen und insbesondere die Auswirkungen von Gesetzesvorlagen 
etc. aufzuzeigen. 

 

2.3 Parteien 

In der Schweiz werden die zahlreichen verschiedenen Parteien in ein Links-Rechts-Schema 
eingeordnet. Grundsätzlich sind Parteimitglieder gleichgesinnte Personen, die wichtige Berei-
che des öffentlichen Lebens in Gemeinde, Kanton und Bund nach ihren Vorstellungen und Inte-
ressen gestalten wollen. In der Regel erhalten Parteimitglieder keine direkten finanziellen Ge-
genleistungen. 

 

Linke Parteien gelten als sozial, fortschrittlich und offen für Neues. Sie setzen sich für die 
Schwächeren der Gesellschaft ein. Sie vertreten die Interessen der Arbeitnehmenden sowie ei-
ne sozial-marktwirtschaftliche Ordnung. Sie befürworten staatliche Eingriffe und Hilfen. Sie un-
terstützen die Teilnahme an internationalen Gemeinschaften und setzen sich für den Umwelt-
schutz ein. 

 

Rechte, bürgerliche Parteien gelten als liberal, konservativ und traditionell. Sie berufen sich auf 
die Freiheit und Selbstverantwortung jedes Einzelnen. Sie vertreten die Interessen der Wirt-
schaft und der Arbeitgebenden. Sie verlangen reduzierte staatliche Eingriffe mit Ausnahmen 
wie z.B. in der Landwirtschaft. Sie befürworten den Alleingang und fordern eine starke Armee. 

 

2.3.1 Regierungsparteien 

Als Regierungsparteien auf Bundesebene gelten die CVP, FDP, SP und SVP. 

 

2.3.2 Nichtregierungsparteien 

Als Nichtregierungsparteien auf Bundesebene gelten alle übrigen Parteien. Es sind dies im 
Wesentlichen die BDP, CSP, EDU, EVP, GLP, Grüne, GPS, Lega, LPS, MCG, PdA und SD. Es 
gibt immer wieder neue Parteien, die über längere oder kürzere Zeit existieren. 
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1 Massnahmen des Standortmarketings  

Die öffentliche Verwaltung eines Landes, Kantons oder einer Gemeinde/Stadt hat viele Aufga-
ben. Damit sie diese erfüllen kann, muss sie die Kosten für ihren Aufwand decken. Dies ge-
schieht unter anderem durch Steuereinnahmen. Deshalb möchte jedes Land, jeder Kanton oder 
jede Gemeinde/Stadt möglichst attraktiv für seine Zielgruppen – Unternehmen, Einwohner oder 
Touristen – sein. Denn diese bringen Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Konsumausgaben in 
die Region. 

 

Was ist Standortmarketing 

Das Standortmarketing macht Werbung für einen Standort – sogenannte Standortpromotion. 
Es macht den Standort bei den oben erwähnten Zielgruppen bekannt und zeigt ihnen die Vor-
teile des Standortes auf. 

 

Standortvorteile: 

a. Für Unternehmen sind folgende Standortvorteile – man nennt diese Standortfaktoren – 
wichtig: 
- Nähe zu Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Vorhandensein von qualifizierten 

Arbeitskräften, niedrige Produktionskosten (Steuern, Lohnkosten, Immobilienpreise), ein 
liberaler Arbeitsmarkt, eine gute Infrastruktur und Erschliessung (gute Verkehrswege, 
Nähe zum Flughafen, stabile Stromversorgung, Glasfaseranschlüsse), Rechtssicherheit, 
politische und wirtschaftliche Stabilität, hohe Lebensqualität. 

 

Bei den Unternehmen unterscheidet man im Standortmarketing drei Zielgruppen, die man mit 
unterschiedlichen Massnahmen bearbeitet: 

1. Bestehende, bereits ansässige Unternehmen (d.h. man macht sogenannte Bestandespfle-
ge) 

2. Zuziehende Unternehmen aus anderen Regionen,  Ausland und Inland (Akquise und An-
siedlung) 

3. Firmengründer und Neuunternehmer, die sich selbstständig machen (Start-up-Beratung). 
 

b. Privatpersonen, die in der Region wohnen oder zuziehen, suchen vor allem folgende Stand-
ortvorteile: 
- Günstige Immobilien und schöne Wohnlagen, gute Verkehrsanbindung (ÖV und Indivi-

dualverkehr), Nähe zum Arbeitsplatz, zu Einkaufsmöglichkeiten und Bildungseinrichtun-
gen, ein breites Kultur- und Freizeitangebot, intakte Umwelt und Natur, sichere Umge-
bung. 

 

c. Privatpersonen, die als Touristen in die Region kommen, suchen vor allem Folgendes: 
- Kultur- und Freizeitangebot, buchbare Angebote für Ausflüge und Erlebnisse, intakte und 

schöne Umwelt und Natur, Hotels, Restaurants, Wellness und Erholung. 
 
Massnahmen und Mittel der Standortpromotion: 

Es gibt vielerlei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Standort bewerben kann:  
Messeauftritte, Inserate, Presseartikel, Publireportagen, Referate, Seminare und Konferenzen, 
Workshops, Fachveranstaltungen, Präsentationen, Roadshows, Homepage, Social Media, 
Image-Videos, Broschüren, Merkblätter, Flyer, Handbücher, Einzelgespräche und vieles mehr. 
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4 Ausländerwesen 

4.1 Allgemeines 

Die Rechte aller Angehörigen aus Nicht-EU/EFTA-Staaten (sog. Drittstaaten) werden durch das 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. De-
zember 2005 (AIG) und durch Staatsverträge geregelt. Gemäss diesem Bundesgesetz ent-
scheidet die zuständige schweizerische Behörde im Falle aller Angehörigen aus Drittstaaten 
nach freiem Ermessen über die Zulassung der Ausländer und die Erteilung von Aufenthalts- 
und Niederlassungsbewilligungen. 

 

Im Rahmen der bilateralen Verträge zwischen der Europäischen Union (EU) und der Schweiz 
ist u.a. das Personenfreizügigkeitsabkommen am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. Das Freizügig-
keitsabkommen (FZA) wurde schrittweise eingeführt und beinhaltet die Rechte über Aufenthalt 
und Niederlassung der EU/EFTA-Staatsangehörigen.  

 

Zum Bewilligungsverfahren wird grundsätzlich auf das Handbuch des Amtes für Migration und 
Integration Kanton Aargau (MIKA) verwiesen. 

 

4.2 EU-Staaten 

Belgien, Bulgarien Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Grossbritannien (Brexit hat im Moment noch keine Auswirkungen auf das FZA), Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Slowenien, Slowakische Republik, Spanien, Tschechische Republik, Un-
garn und Zypern. 
 

EU-15: Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Vereinigtes Königreich, 
Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Griechenland. 
 

EU-17: EU-15 sowie Zypern und Malta. 
 

EU-8: Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien. 
 

EU-2: Rumänien und Bulgarien 

 

Kroatien: seit 01.01.2017 mit Übergangsrecht 
 

Diese Unterscheidung der EU-27-Länder spielt heute in der Praxis keine Rolle mehr, da diese 
Länder die volle Freizügigkeit geniessen. Für Kroatien gelten seit 01.01.2017 neue Vorschrif-
ten. Bei der Anmeldung einer Person aus Kroatien zwecks Erwerbstätigkeit muss der Arbeitge-
ber vorgängig ein Gesuch beim Amt für Migration und Integration stellen und den Entscheid 
abwarten. 
 

4.3 EFTA-Staaten 

Fürstentum Lichtenstein, Island, Norwegen und Schweiz  
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4.4 Bilaterale Abkommen/Freier Personenverkehr 

Im Sommer 1999 haben die Europäische Union und die Schweiz sieben bilaterale Abkommen 
unterzeichnet – darunter auch das Abkommen über den freien Personenverkehr. Das Abkom-
men ist seit 1. Juni 2002 in Kraft. Es wurde infolge der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 durch 
ein Protokoll ergänzt, welches die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit mit den 
zehn neuen EU-Staaten regelt (EU-8 und EU-2-Staaten). Dieses Protokoll wurde am 1. April 
2006 in Kraft gesetzt. Am 8. Februar 2009 wurde die Weiterführung des FZA und das Protokoll 
II zur Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Rumänien und Bulgarien vom Schweizer 
Volk gutgeheissen. Damit wird der bilaterale Weg der Schweiz fortgesetzt. Das Protokoll II trat 
am 1. Juni 2009 in Kraft, das für Kroatien per 01.01.2017. 

 

Durch das Freizügigkeitsabkommen und dessen Protokoll werden die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen für EU/EFTA-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz vereinfacht. Ergänzt wird das 
Freizügigkeitsrecht durch die gegenseitige Anerkennung von Berufsdiplomen, durch das Recht 
auf den Erwerb von Immobilien und die Koordination der Sozialversicherungssysteme. 

 

Die Berechtigten des Abkommens sind die Angehörigen der Mitgliedstaaten und die Schweizer 
Staatsangehörigen sowie, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, ihre Familienangehörigen 
und die entsandten Arbeitnehmer. 

 

Als Familienangehörige gelten der Ehegatte, der eingetragene Partner und die Verwandten in 
absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird. Die ent-
sandten Arbeitnehmer aus Drittstaaten müssen im Besitz eines dauernden Aufenthaltstitels 
sein, damit sie von einer Firma mit Sitz in einem Vertragsstaat in einen anderen Vertragsstaat 
zur Erbringung einer kurzzeitigen Dienstleistung entsandt werden können. 
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5 Bewilligungsarten 

5.1 Kurzaufenthaltsbewilligung (L) 

Drittstaaten 

Der Ausländerausweis L ist eine befristete  Aufenthaltsbewilligung und wird für eine Dauer von 
6 bis höchstens 18 Monaten ausgestellt. Er ist insbesondere für folgende Personengruppen aus 
Nicht-EU/EFTA-Staaten bestimmt: 

1. Au-pair-Angestellte, Stagiaires 
2. Schul- und Studienaufenthalter 
3. Künstler, Musiker und Artisten 
4. Führungskräfte und hochqualifizierte Fachleute 
 

Ein Stellenwechsel ist grundsätzlich nicht erlaubt. Der Ablauf der Bewilligung verpflichtet zur 
Ausreise. Eine Verlängerung ist nicht möglich. 

 

EU/EFTA-Staaten 

Die Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA wird in erster Linie an Arbeitnehmer ausgestellt, die 
im Besitz eines unterjährigen Arbeitsvertrages sind, an Dienstleistungserbringer sowie grund-
sätzlich an Arbeitnehmer eines Temporärbüros. 

 

Die Bewilligungsdauer richtet sich nach der Dauer des Arbeitsvertrages (maximal 364 Tage). 
Es besteht ein Recht auf geographische Mobilität und auf eine begrenzte berufliche Mobilität. 
Die Kurzaufenthaltsbewilligung kann auf Vorlage eines neuen Arbeitsvertrages erneuert wer-
den. Die Inhaber der Kurzaufenthaltsbewilligung haben auch Anspruch auf Familiennachzug. 
Eine Kurzaufenthaltsbewilligung kann in gewissen Fällen auch an nicht erwerbstätige Personen 
erteilt werden (Studenten, Stellensuchende, Dienstleistungsempfänger). 

 

5.2 Jahresaufenthaltsbewilligung (B) 

Drittstaaten 

Als Jahresaufenthalter gilt der Ausländer aus einem Nicht-EU/EFTA-Staat, welcher eine Bewil-
ligung für die Dauer von 12 Monaten erhält, die bei gleichbleibenden Verhältnissen verlängert 
werden kann. Ein Berufs- oder Stellenwechsel ist nicht mehr bewilligungspflichtig, jedoch ein 
Wohnsitzwechsel in einen anderen Kanton. 

 

EU/EFTA-Staaten 

Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ist in der Regel fünf Jahre gültig und kann verlängert resp. 
in eine Niederlassungsbewilligung umgewandelt werden. Sie wird in erster Linie ausgestellt für 
Arbeitnehmer, die im Besitz eines überjährigen oder eines unbefristeten Arbeitsvertrages sind, 
sowie für Personen, die im Familiennachzug geregelt wurden, ausgestellt.  

  

Für Personen, welche eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, wird vorerst eine 
Aufenthaltsbewilligung mit einer Gültigkeit von 6 bis 8 Monaten ausgestellt. Anschliessend ha-
ben sie, sofern sie nachweisen, dass sie effektiv eine selbständige Tätigkeit ausüben, Anspruch 
auf eine fünf Jahre gültige Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. 

 

Die Personen ohne Erwerbstätigkeit kommen ebenfalls in Genuss dieser während fünf Jahren 
gültigen Bewilligung, sofern sie über ausreichend finanzielle Mittel und eine alle Risiken abde-
ckende Kranken- und Unfallversicherung verfügen. Bei unsicheren finanziellen Verhältnissen 
wird die Bewilligung vorerst auf zwei Jahre befristet. 
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5.3 Niederlassungsbewilligung (C) 

 

Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG) wurde per 
1. Januar 2019 in «Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integra-
tion» (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) umbenannt. Mit der Ergänzung wird gemäss 
Botschaft des Bundesrates die Bedeutung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
unterstrichen. Die Anpassungen des Ausländergesetzes sollen bewirken, dass Ausländerinnen 
und Ausländer eigenverantwortlich zu einer gelungenen Integration beitragen. Ausländerinnen 
und Ausländer erhalten die Niederlassungsbewilligung nur noch, wenn sie integriert sind. Dies 
betrifft auch freizügigkeitsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer und die Ehegattinnen und 
Ehegatten von Schweizern und Schweizerinnen sowie von Niedergelassenen. Im Familien-
nachzug eingereiste Ausländerinnen und Ausländer sollen Kenntnisse der am Wohnort ge-
sprochenen Landessprache nachweisen oder durch die Teilnahme an einem entsprechenden 
Sprachförderungsangebot ihre Bereitschaft bekunden, diese Sprache zu erlernen.  

 

Integrationskriterien 

Im Rahmen der Revision hat der Gesetzgeber die massgebenden Integrationskriterien in den 
verschiedenen migrationsrechtlichen Erlassen (Asylgesetz, Ausländergesetz, Bürgerrechtsge-
setz) vereinheitlicht und aufeinander abgestimmt. Bei der Beurteilung der Integration hat das 
MIKA daher folgende gesetzlichen Kriterien zu berücksichtigen:  

a) die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  

b) die Respektierung der Werte der Bundesverfassung  

c) die Sprachkompetenzen  

d) die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung  

 

Drittstaaten 

Ausländer erhalten nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz 
und bei Erfüllung der Integrationskriterien eine unbefristete Niederlassungsbewilligung. Unter 
gewissen Voraussetzungen kann diese bereits nach 5 Jahren erteilt werden. Der Bewilligungs-
anspruch beruht entweder auf allgemeiner Praxis des Migrationsamtes oder auf zwischenstaat-
licher Vereinbarung. Ein Berufs- oder Stellenwechsel ist nicht bewilligungspflichtig. Eine selb-
ständige Tätigkeit ist erlaubt. Die Niederlassungsbewilligung ist unbefristet. Die Kontrollfrist des 
Ausländerausweises beträgt jeweils 5 Jahre. 

 

EU/EFTA-Staaten 

Die Niederlassungsbewilligung EU/EFTA wird vom Freizügigkeitsabkommen nicht erfasst; sie 
wird wie bisher aufgrund von Niederlassungsvereinbarungen oder Gegenrechtserwägungen 
gestützt auf die Bestimmungen des Ausländergesetzes (AIG) erteilt. Sie ist von unbeschränkter 
Dauer und an keine Bedingung gebunden und geht weiter als die Aufenthaltsbewilligung 
EU/EFTA. Die EU-15 Staatsangehörigen erhalten die Niederlassungsbewilligung grundsätzlich 
nach einem Aufenthalt in der Schweiz von 5 Jahren. Die Integrationskriterien müssen auch hier 
erfüllt sein. Die anderen Länder erhalten die Niederlassungsbewilligung nach 10 Jahren. Auch 
hier beträgt die Kontrollfrist des Ausländerausweises 5 Jahre.  

 

5.4 Kurzfristige Bewilligung 

Die kurzfristige Bewilligung K wird für die Dauer von max. vier Monaten innerhalb eines Kalen-
derjahres ausgestellt. Diese Ausländer erhalten keinen Ausländerausweis und werden auch 
nicht von der Einwohnerkontrolle erfasst. Sie sind von den Höchstzahlen, welche der Bundesrat 
periodisch für neueinreisende Personen ausserhalb der EU festlegt, ausgenommen. 

 

5.5 Grenzgänger EU/EFTA (G) 

Grenzgänger aus den EU/EFTA-Staaten erhalten einen Grenzgängerausweis (G EU/EFTA), 
sofern sie sich in ihrem Heimatland nicht abmelden bzw. bei Aufenthalt in der Schweiz regel-
mässig/wöchentlich dorthin zurückkehren. Gesuche für eine Grenzgängerbewilligung müssen 
vor der Arbeitsaufnahme in der Schweiz bei der Bewilligungsbehörde (Amt für Migration und In-
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tegration Kanton Aargau) vom Arbeitgeber beantragt werden. Grenzgänger ohne Wohnsitz-
nahme in der Schweiz sind bei der Einwohnerkontrolle nicht anzumelden. Die Inhaber dieses 
Ausweises können eine Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben. 

 

Die Gültigkeitsdauer dieser Bewilligung für den unselbständig erwerbenden Grenzgänger ent-
spricht der Dauer des Arbeitsvertrages, sofern dieser weniger als zwölf Monate beträgt. Ist der 
Arbeitsvertrag überjährig oder unbefristet, so ist die Bewilligung fünf Jahre lang gültig. Der Auf-
enthalt eines selbständig erwerbenden Grenzgängers ist ansonsten gleich geregelt wie derjeni-
ge des selbständigen Erwerbstätigen.  

 

5.6 Grenzgänger aus Drittstaaten 

Grenzgängern aus Drittstaaten kann eine Grenzgängerbewilligung nur erteilt werden, wenn sie 
ein dauerhaftes Anwesenheitsrecht in einem Nachbarstaat der Schweiz besitzen und seit min-
destens sechs Monaten in der Grenzzone wohnhaft sind. Ausserdem sind die arbeitsmarktli-
chen Vorschriften zu beachten. In der Regel wird die erstmalige Grenzgängerbewilligung mit 
einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt und ist nur für die Grenzzone des Kantons, 
welcher die Bewilligung erteilt hat, gültig. Sowohl der Stellenwechsel, wie auch die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit sind bewilligungspflichtig. 

 

5.7 Asylsuchende (N) 

Asylsuchende sind Ausländer, die gegenüber der Schweiz um Anerkennung der Flüchtlingsei-
genschaften und Gewährung des Asylstatus nachsuchen. Die Anerkennung als Flüchtling ist 
nur möglich, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden kann, dass der Asylsuchen-
de in seinem Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität oder 
politischen Anschauung an Leib und Leben gefährdet ist. Ein Asylgesuch kann man nur in der 
Schweiz oder an einem Grenzübergang stellen, im Ausland ist dies nicht mehr möglich. Das 
Asylgesuch kann am Flughafen oder bei den fEmpfangszentren (Basel, Chiasso, Kreuzlingen, 
Vallorbe, Altstätten, Bern und Zürich) eingereicht werden. Der Entscheid über ein Asylgesuch 
obliegt den Bundesbehörden. Der Ausweis N wird üblicherweise für sechs Monate ausgestellt 
bzw. verlängert. 

 

5.8 Vorläufige Aufnahme (F) 

Bei der vorläufigen Aufnahme handelt es sich um eine nicht freiheitsbeschränkende, zeitlich be-
fristete Ersatzmassnahme für den undurchführbaren Vollzug einer Entfernungsmassnahme 
(administrative Wegweisung, Ausweisung oder gerichtliche Landesverweisung).  

Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme kommt nur in Betracht, wenn der Vollzug eines 
rechtskräftigen Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheids nicht möglich oder für den Auslän-
der nicht zumutbar ist. Der Ausweis F wird üblicherweise für zwölf Monate ausgestellt bzw. ver-
längert. 

 

Die vorläufige Aufnahme wird aufgehoben, sobald dem Ausländer die Rückkehr ins Heimatland 
zugemutet werden kann. 

 

5.9 Schutzbedürftige (S) 

Personen, denen die Schweiz vorübergehenden Schutz gewährt, erhalten einen blassblauen 
Ausländerausweis S. Für die Dauer einer schweren allgemeinen Gefährdung in einem Land - 
insbesondere während eines Krieges oder Bürgerkrieges - kann die Schweiz Betroffenen vo-
rübergehenden Schutz gewähren. Der Bundesrat entscheidet, ob und nach welchen Kriterien 
bestimmte Gruppen vorübergehenden Schutz erhalten. Das Staatssekretariat für Migration be-
zeichnet die Gruppe Schutzbedürftiger näher und entscheidet im Einzelfall, wem Schutz ge-
währt wird. 



   7 
 

Modul 7 7 | 11 Ausgabe Januar 2019 
 

6.3 Familiennachzug 

Drittstaaten 

Niedergelassene, Jahresaufenthalter und Kurzaufenthalter können unter bestimmten Voraus-
setzungen (Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und 
über die Integration) und auf Gesuch hin ihre Familienangehörigen (Ehefrau oder Ehemann, 
eingetragene Partner und Kinder) nachziehen. In der Schweiz geborenen Kindern von Auslän-
dern mit Wohnsitz im Kanton Aargau kann der Aufenthalt sofort bewilligt werden. Eine Ge-
burtsmeldung an das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau ist ausreichend. 

 

Ein Rechtsanspruch steht dem Schweizer hinsichtlich seines Ehepartners oder eingetragenen 
Partners zu. Ausländer mit Niederlassungsbewilligung haben ein Recht auf Nachzug des Ehe-
partners, des eingetragenen Partners und der Kinder bis zum 18. Altersjahr. 

 

Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung respektive Niederlassungsbewilligung müssen in-
nerhalb von fünf Jahren ein Gesuch um Familiennachzug stellen. Kinder über zwölf Jahre müs-
sen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Fristen beginnen mit der Erteilung 
der Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnis-
ses. 

 

EU/EFTA-Staaten 

Ein EU-Angehöriger mit Niederlassungsbewilligung EU/EFTA, einer Aufenthaltsbewilligung 
EU/EFTA oder einer Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Arbeitnehmer, selbständig Erwerbs-
tätiger, Nichterwerbstätiger, Rentner, Dienstleistungserbringer) kann unabhängig von der Nati-
onalität begleitet werden von:  

 

- seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Partner und seinen Nachkommen (oder denjeni-
gen des Ehegatten oder des eingetragenen Partners), die jünger sind als 21 Jahre oder de-
ren Unterhalt gewährt wird 

- seinen Eltern oder den Eltern des Ehegatten oder des eingetragenen Partners, denen Un-
terhalt gewährt wird. 

 

Bei Schülern und Studenten ist der Familiennachzug auf den Ehegatten, den eingetragenen 
Partner und die unterhaltsberechtigten Kinder beschränkt. 
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6.4 Vorbereitung der Heirat oder zum Vorverfahren für die 
eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare  

Dies betrifft Schweizer Staatsangehörige oder ausländische Staatsangehörige mit einer Nieder-
lassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und ihre ausländischen, noch in einem 
Nicht-EU/EFTA-Staat lebenden Partnerinnen / Partner, die der Visumpflicht zur Wohnsitznah-
me in der Schweiz unterstellt sind.  

 

Grundsätzlich besteht kein gesetzlicher Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 
zur Vorbereitung der Heirat bzw. zum Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft. Das 
Amt für Migration und Integration entscheidet nach freiem Ermessen. Eine Aufenthaltsbewilli-
gung kann erteilt werden, wenn das Zivilstandsamt bestätigt, dass das Vorbereitungsverfahren 
zur Eheschliessung bzw. das Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft eingeleitet ist. 
Bei einem positiven Entscheid des Amts für Migration und Integration wird ein sechsmonatiger 
Aufenthalt auf der Visumermächtigung bewilligt. Innerhalb dieser Zeitspanne muss die Trauung 
stattfinden bzw. die Partnerschaft eingetragen werden. Innerhalb von 14 Tagen nach der Ehe-
schliessung hat die Anmeldung bei den zuständigen Einwohnerdiensten zu erfolgen.  

Diese Bewilligung berechtigt nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.  
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7 Meldevorschriften Ausländer 

7.1 Zuzug 

Drittstaatsangehörige benötigen beim Zuzug aus dem Ausland ein gültiges Visum oder die Zu-
sicherung der Aufenthaltsbewilligung. Für EU/EFTA-27-Bürger reicht für die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit die Vorlage eines gültigen Arbeitsvertrages. Zudem müssen sie in Besitz eines 
Reisepasses oder ID-Karte sein. Das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau regelt 
den Aufenthalt und stellt einen Ausländerausweis aus. Staatsangehörige von Kroatien benöti-
gen die Zusicherung vom Amt für Migration und Integration. 

 

Beim Zuzug von Drittstaatsangehörigen aus einem anderen Kanton entscheidet das Amt für 
Migration und Integration Kanton Aargau über die Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung (sogenannter Kantonswechsel). 

 

Sämtliche Bewilligungen für EU-EFTA-Bürger gelten für die ganze Schweiz (geographische 
Mobilität). Ein Kantonswechsel ist nicht bewilligungs-, sondern nur meldepflichtig. 

 

7.2 Anmeldung 

Der Ausländer hat sich innert 14 Tagen persönlich bei der Einwohnerkontrolle anzumelden.  

 

Neben den geforderten Einreisepapieren sind Pass (evtl. Identitätskarte), allfällige Zivilstands-
dokumente, Ausländerausweis (falls bereits vorhanden) sowie falls nötig 1 aktuelles Passfoto 
vorzulegen. Nach der Aufenthaltsregelung sowie der biometrischen Erfassung registriert die 
Einwohnerkontrolle den Ausländer nach der Aufenthaltsart und der ZEMIS-Nummer. Sie hän-
digt den Ausländerausweis aus. 

 

7.3 Abmeldung 

Die Abmeldung hat innert 14 Tagen zu erfolgen. Der Ausweis wird dem Inhaber zurückgege-
ben, ausser beim Wegzug ins Ausland. Im Falle eines definitiven Wegzuges ins Ausland stellt 
die Einwohnerkontrolle dem Amt für Migration und Integration Kanton Aargau neben dem Aus-
länderausweis zusätzlich die unterzeichnete Abmeldeerklärung zu. 

 

7.4 Aufenthaltsunterbrechung 

Hält sich eine Person mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, ohne sich abzumelden, nicht länger 
als drei Monate im Ausland auf, erlöscht die Kurzaufenthaltsbewilligung nicht. Bei Personen mit 
einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung beträgt diese Frist 6 Monate. Länger dau-
ernde Aufenthaltsunterbrechungen führen in der Regel zum Erlöschen der entsprechenden 
Bewilligung. 

 

7.5 Erlöschen der Bewilligung 

Meldet sich die ausländische Person bei der Einwohnerkontrolle vorbehaltslos ins Ausland ab, 
erklärt sie damit ausdrücklich, auf einen Wohnsitz in der Schweiz zu verzichten. Deshalb führt 
dies zum sofortigen Erlöschen der Bewilligung. Zudem führen folgende Fälle zum Erlöschen 
der Bewilligung: 

- Ablauf der Gültigkeitsdauer (nur L und B-Bewilligungen) 
- Erteilung einer Bewilligung in einem anderen Kanton Aargau  
- Abmeldung 
- Tatsächliche Aufgabe des zivilrechtlichen Wohnsitzes in der Schweiz 
- Ausweisung durch das Bundesamt für Polizei 
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7.6 Aufenthaltsunterbrechung 

Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung (in bestimmten Fällen auch eine Aufent-
haltsbewilligung) während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden. Das Gesuch ist vor 
der Ausreise ans Amt für Migration und Integration Kanton Aargau zu richten und wird in der 
Regel in folgenden Fällen bewilligt: 

- Absolvierung des Militärdienstes im Heimatland 
- Ausübung einer Tätigkeit im Auftrag des schweizerischen Arbeitgebers 
- Studium oder Ausbildung, wenn die Eltern in der Schweiz zurückbleiben 
- Abklärung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten im Heimatland (Aufrechterhaltung für 2 

Jahre) 
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8 Reisepapiere schriftenloser Ausländer 

Schriftenlose Ausländer, welche Auslandreisen vornehmen wollen, können vom Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) folgende Reisepapiere ausstellen lassen: 

 

- Reiseausweis für Flüchtlinge 

 

- Pass für eine ausländische Person, Staatenlosigkeit wird im Pass vermerkt 

 

- Identitätsausweis für asylsuchende Personen, welche die Schweiz definitiv verlassen, 
oder für Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und deren Wegweisung rechts-
kräftig ist 

 

- Reiseersatzdokument für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung von ausländischen Per-
sonen 

 

Der Antrag ist beim Amt für Migration und Integration Kanton Aargau zu stellen. Das Staatssek-
retariat für Migration stellt das Dokument aus.  
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9 Zentrales Migrationsinformationssystem ZEMIS 

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) führt in Zusammenarbeit mit den interessierten Bun-
desstellen und den Kantonen das Zentrale Migrationsinformationssystem (ZEMIS). Dieses In-
formationssystem dient der Rationalisierung der Arbeitsabläufe, der Kontrolle im Rahmen der 
Ausländergesetzgebung, der Erstellung von Statistiken über Ausländer sowie in besonderen 
Fällen der Erleichterung der Amtshilfe. Das ZEMIS erlaubt die Erfüllung der gesetzlichen Best-
immungen auf dem Gebiet der fremdenpolizeilichen Gesetzgebung. Es dient als Arbeitsinstru-
ment der kantonalen und kommunalen Migrationsbehörden, welche die notwendigen Perso-
nendaten über Ausländer erfassen. Es werden namentlich Personendaten, Adressen, Angaben 
über die Einreise, Aufenthalt und Ausreise sowie die Erwerbstätigkeit, die Arbeitgeber und die 
Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen erfasst. Die Kantone und Gemeinden melden die 
Ausländermutationen, ohne Asylbewerber, vorläufig Aufgenommene (Kompetenz SEM) und In-
ternationale Funktionäre (EDA), unverzüglich dem ZEMIS. 
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10 Ausweisschriften Schweizer 

Während im Inland der Heimatschein als Bürgerrechtsnachweis gilt, übernehmen Pass und 
Identitätskarte diese Funktion im Ausland. Zuständig für die Ausstellung des Ausweisantrages 
für Pass, Kombiangebot und provisorischen Pass ist das kantonale Passamt, für die Identitäts-
karte die Einwohnerkontrolle des Niederlassungsortes. Schweizer Bürger und Bürgerinnen, 
welche ihren Wohnsitz im Ausland haben, können den Ausweisantrag für Pass und Identitäts-
karte bei der zuständigen schweizerischen Vertretung im Ausland stellen. Wer keinen festen 
Wohnsitz hat (Weltenbummler), kann den Ausweisantrag bei der zuständigen Behörde des ge-
genwärtigen Aufenthaltsortes stellen. 

 

Ausstellende Behörde für Pass und Identitätskarte ist das kantonale Passamt. Die Herstellung 
der Identitätskarte erfolgt durch die Firma Gemalto AG in Unterentfelden, diejenige des Passes 
durch das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) in Bern. Die Ausweise (IDK und Pass 10) 
sind für Erwachsene ab dem 18. Altersjahr 10 Jahre gültig; für Kinder bis zum 18. Altersjahr 5 
Jahre. Sie können nicht verlängert werden. Kindereinträge in Pässe der Eltern sind nicht mehr 
möglich. Die Daten werden gesamtschweizerisch in der Ausweisdatenbank ISA (Informations-
system Ausweisschriften) des Bundesamtes für Polizei in Bern gespeichert. Hierzu wird auf die 
Datenschutzbestimmungen verwiesen. 

 

Wenn dringend ein Ausweis benötigt wird und die Ausstellungszeit für den ordentlichen Aus-
weis nicht mehr reicht, kann bei der ausstellenden Behörde ein provisorischer Pass beantragt 
werden. Dieser wird direkt bei der ausstellenden Behörde (kantonales Passamt) ausgestellt und 
ist max. 1 Jahr gültig. In Ausnahmefällen können provisorische Pässe direkt bei der ausstellen-
den Behörde an den Flughäfen Zürich-Kloten, Genf, Basel und Lugano-Agno beantragt werden. 
Der provisorische Pass wird ausgestellt, um der gesuchstellenden Person eine Reise zu er-
möglichen und ist nur für diesen Zweck gültig. Er darf nicht beliebig oft verwendet werden und 
ist nach der Rückkehr zurück zu geben, respektive es ist möglich, dass dieser bei der Passkon-
trolle eingezogen wird. Der provisorische Pass enthält keine biometrischen Merkmale. 

 

Für die Ausfertigung werden folgende Gebühren (inkl. Porto) erhoben: 

 Kinder Erwachsene 

IDK CHF 35.00 CHF 70.00 

Pass 10 CHF 65.00 CHF 145.00 

Pass 10 & ID Kombi CHF 78.00 CHF 158.00 

Provisorischer Pass CHF 100.00 CHF 100.00 

 

Die Ausstellung eines provisorischen Passes am Flughafen kostet CHF 150.00. 
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11 Tätigkeiten der Einwohnerkontrolle 

Publikumsverkehr / Mutationserfassung 

 

Ausweise 

- Meldebestätigungen für Hauptwohnsitz 
- Meldebestätigungen für Nebenwohnsitz 
- Heimatausweise 
- Wochenaufenthaltsausweis für ausländische Staatsangehörige 
- Hauptwohnsitzbescheinigungen 
- Wahlfähigkeitsausweise 
- Lebensbescheinigungen 
- Antrag Identitätskarte 
 

Schweizer / Ausländer 

- Schriftendepot 
- Schriftenkontrolle 
 

Mitteilungen an Dritte 

- Abteilung Steuern 
- Abteilung Finanzen 
- Zivilschutzstelle 
- Schulen 
- Pflegekinderfürsorge 
- Zentrales Migrationsinformationssystem 
- Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
- Landeskirchen 
- Wegzugsgemeinden 
- Mütter- und Väterberatung 
- Andere Meldestellen 
- Kant. Plattform 
 

Massenversand 

- Wahl- und Abstimmungsunterlagen 
- Stimmrechtsausweise 
 

Einwohnerregister 

- Personendaten 
 

Registrierung / Auskunft 

- Kommunale, kantonale und eidg. Behörden, Verwaltungen und Amtsstellen 
- Private 
- Wahrung Datenschutz inkl. Bestätigung Datensperre 
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12 Gesetzliche Grundlagen 

12.1 Bund 

Bundesverfassung (BV) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) 

Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) 

Bundesgesetz über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (AwG) 

Zivilstandsverordnung (ZStV) 

Abkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten sowie der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über die Freizügigkeit (FZA) 

Verordnung über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs (VEP) 

Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem (ZEMIS-Verordnung) 

Asylgesetz (AsylG) 

 

 

12.2 Kanton 

Kantonsverfassung (KV) 

Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das Meldewesen (RMG) 

Verordnung zum Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das Meldewesen (RMV) 

Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) 

Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Ar-
chivwesen (VIDAG) 

Kantonales Handbuch zum Register- und Meldegesetz 

Handbuch für die Aargauischen Einwohnerkontrollen 

Handbuch des Amtes für Migration und Integration Kanton Aargau 
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1 Gesetzliche Grundlagen und Organisation 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

- Verfassung des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, KV) 
- Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) 
- Gesetz über die Ortsbürgergemeinden (OGG) 
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeinde-

anstalten (Finanzverordnung, FiV) 
- Handbuch „Rechnungswesen Gemeinden“ des Departements Volkswirtschaft und Inneres 

(keine abschliessende Aufzählung) 
 

1.2 Organisation; Zuständigkeiten 

Die Gemeinden ordnen und verwalten unter Aufsicht des Kantons ihre Angelegenheiten selbst-
ständig. Aufsichtsbehörde sind der Regierungsrat, die Departemente und die Staatsanwalt-
schaften. Die Aufsichtsbehörden wachen darüber, dass die gesamte Verwaltung vorschriftsge-
mäss geführt wird. 

 

1.2.1 Regierungsrat 

Dem Regierungsrat steht die Aufsicht über die kommunalen Haushalte zu. Er erlässt die erfor-
derlichen Vollzugsvorschriften durch Verordnung. 

 

1.2.2 Departement Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung) 

Dem Departement Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung) steht die unmittelbare 
Aufsicht über die kommunalen Haushalte zu. Es stellt die Detailkontenpläne auf, prüft und ge-
nehmigt die Budgets und Rechnungen, führt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachor-
ganisationen die erforderlichen Aus- und Weiterbildungskurse durch, berät die kommunalen 
Gemeinwesen in allen Angelegenheiten des Finanz- und Rechnungswesens und erlässt die zu 
einer geordneten Rechnungsführung notwendigen Weisungen. 

  

1.2.3 Gemeindeversammlung und Einwohnerrat 

Die Gemeindeversammlung legt das Budget und den Steuerfuss fest, beschliesst über Ver-
pflichtungskredite und über die Gemeinderechnungen. Anstelle der Gemeindeversammlung 
kann mit Grundsatzbeschluss an der Urne die Einführung der Organisation mit Einwohnerrat 
beschlossen werden, der dann die Aufgaben der Gemeindeversammlung unter Vorbehalt des 
obligatorischen und fakultativen Referendums wahrnimmt. Von dieser Möglichkeit haben bisher 
nur grössere Gemeinden Gebrauch gemacht. 

 

1.2.4 Gemeinderat 

Der Gemeinderat trägt die Verantwortung für die finanzielle Führung der Gemeinde. Er ist na-
mentlich zuständig für die Anlage von Geldern, die Vermietung und Verpachtung von Gemein-
deeigentum, die Regelung der internen Kontrolle und der Unterschriftsberechtigung, den Ab-
schluss der über Behörden, Mitarbeitende und Gemeinde erforderlichen Versicherungen und 
die Aufbewahrung und Archivierung des Budgets, der Rechnungen, Belege, Bücher und ande-
rer Unterlagen des Haushalts. Der Gemeinderat kann gewisse Befugnisse an Kommissionen 
und Angestellte übertragen. 
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2 Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltungen 

2.1 Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2 

Der Kanton Aargau und die Gemeinden führen ihre Buchhaltung nach dem harmonisierten 
Rechnungsmodell 2 (HRM2). 

 

Die Kernstücke von HRM2 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Die Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden ist vereinheitlicht. 
- HRM2 bringt eine verbesserte und logischere Darstellung der funktionalen und volkswirt-

schaftlichen Gliederung und damit eine Angleichung an das privatwirtschaftliche Rech-
nungswesen. 

- HRM2 stellt die finanziellen Reserven der Gemeinden offen dar und ermöglicht so eine tat-
sächliche Darstellung der Finanzlage der öffentlichen Körperschaften. 

 

2.2 Haushaltführung 

Jede Körperschaft des öffentlichen Rechts bildet für sich einen Rechnungskreis: 

- Einwohnergemeinde 
- Ortsbürgergemeinde 
- Gemeindeverband 
- Kirchgemeinde 
 

Die Gemeinden können zur Erfüllung bestimmter Aufgaben selbstständige oder unselbstständi-
ge öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten errichten. In der Regel werden die Spezialfinanzie-
rungen, z. B. Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk, Elektrizitätswerk etc., in den 
Rechnungskreis der Einwohnergemeinde integriert. 

 

2.3 Allgemeine Grundsätze 

Die Haushaltführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushalt-
gleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprin-
zips, der Vorteilsabgeltung und des Verbots der Zweckbindung von Steuern. Aufgaben sind auf 
ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Neue Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wich-
tigkeit und Dringlichkeit sowie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Entwicklung anzugehen. Als Rechnungsjahr gilt das Kalenderjahr. 
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Die Belege sind mit folgenden Angaben zu ergänzen: 

9. Visum des Sachbearbeiters oder Leistungsempfängers 
10. Kontobezeichnung und Belegnummer 
11. Visum für die rechnerische Prüfung 
12. Skonto- oder andere Abzüge, Nettobetrag 
13. Evtl. Hinweis auf Rückforderung des vollen oder teilweisen Betrages (z.B. Elternbeitrag 

usw.) 
14. Originalquittung oder Hinweis (Stempel) auf die Nummer des Vergütungsauftrages und der 

Zahlstelle, jeweils mit Datum 
15. Stempel für die Zahlungsanweisung mit Datum der Gemeinderatssitzung und Anweisungs-

nummer (evtl. Stempel mit Zahlungsanweisung und Unterschriften des Gemeinderates) 1) 
16. Bei Rechnungen für Mobiliaranschaffungen: Stempel "im Mobilienverzeichnis eingetragen" 
17. Evtl. Strichcode für die elektronische Belegerkennung 
1) Es besteht auch die Möglichkeit den Visierungsprozess elektronisch abzuwickeln. 

 

3.7 Verbuchung 

Die Buchhaltung und der Geldverkehr sind zeitnah und lückenlos zu erfassen. Jede Eintragung 
in der Buchhaltung (Jahresrechnung) erhält eine fortlaufende Belegnummer. 

 

Die verbuchten Belege sind systematisch oder chronologisch abzulegen. Quittungen und Be-
scheinigungen jeder Art über den Geldverkehr sind chronologisch aufzubewahren. 

 

3.8 Anlagenbuchhaltung 

Die Anlagenbuchhaltung ist der buchhalterische Ausweis, in welchem die detaillierten Angaben 
über die Entwicklung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens aufgeführt wer-
den. In der Anlagenbuchhaltung werden alle Vermögenswerte (inkl. Darlehen und Beteiligun-
gen) erfasst, welche über die Investitionsrechnung gebucht wurden. Zusätzlich zum Verwal-
tungsvermögen werden auch die Sachanlagen des Finanzvermögens in der Anlagenbuchhal-
tung geführt, wenngleich die Investition nicht über die Investitionsrechnung erfolgte. 

 

Zu den in der Anlagenbuchhaltung aufgenommenen Objekten gehören insbesondere folgende 
Informationen: 

• Anschaffungswert 

• Anlagekategorie mit entsprechender Abschreibungsdauer 

• Jahr der Inbetriebnahme 

• Funktion 

• Bilanzkonti 

• Abschreibungskonti 

 

3.9 Inventar 

Die Gemeinden führen ein Inventar mit den nicht aktivierten Anlagen und Vorräte. Dieses ist 
jährlich zu aktualisieren und dient u.a. als Basis für den Abschluss einer Sachversicherung. 
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4.3.1 Sozialhilfefälle 

Nach Abschluss des Rechnungsjahres (Kalenderjahres) melden die Gemeinden dem Kantona-
len Sozialdienst diejenigen Sozialhilfefälle deren Nettokosten im Vorjahr den Betrag von CHF 
60'000.00 überschritten haben spätestens bis zum 31. März des Folgejahres. 

 

4.4 Aufsicht 

Sämtliche Rechnungen derjenigen Körperschaften, die der Staatsaufsicht unterstehen, sind 
nach Genehmigung durch die zuständigen Organe dem Departement Volkswirtschaft und Inne-
res zur Verfügung zu halten. 

 

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres prüft, ob die Rechnungen den Vorschriften ent-
sprechen. Mangelhafte und unordentliche Rechnungen weist es zur Neuerstellung oder Rich-
tigstellung zurück. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres genehmigt die geprüften und 
in Ordnung befundenen Rechnungen. Gegebenenfalls erlässt es die notwendigen Verfügun-
gen. 
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5 Aufgaben- und Finanzplanung, Kennzahlen 

5.1 Allgemeines 

Die Gemeinden erstellen eine auf die zukünftigen Aufgaben ausgerichtete Aufgaben- und Fi-
nanzplanung. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist rechtlich nicht verbindlich und daher ge-
genüber dem Budget durch die Legislative nicht zu genehmigen. Die Aufgaben- und Finanzpla-
nung ist die zielgerichtete planerische Steuerung des Finanzhaushaltes; sie basiert auf der 
Analyse der bisherigen Finanzentwicklung und deren Prognose über die mittelfristige Pla-
nungsperiode. 

 

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist ein Führungsmittel, das es der Gemeinde ermöglicht, ihre 
finanziellen Möglichkeiten längerfristig zu beurteilen und Alternativen abzuwägen. Sie erstreckt 
sich in der Regel auf die kommenden fünf Jahre und ist mindestens jährlich zu überarbeiten. 
Über grosse Infrastrukturvorhaben, Darlehensaufnahmen und Steuerfussveränderungen soll 
nur entschieden werden, wenn die finanziellen Auswirkungen dieser Massnahmen auf Grund 
einer Aufgaben- und Finanzplanung beurteilt werden können. 

 

5.2 Kennzahlen 

Mit Kennzahlen werden Rechnungszahlen in komprimierter Form abgebildet. Anhand dieser 
Kennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten der eigenen 
Gemeinde oder mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Kennzahlen sind ein 
Führungsmittel für Behörden. Anhand von Kennzahlen kann der Ist-Zustand analysiert werden. 
Es lassen sich damit Plangrössen (Budgetrichtlinien) definieren und die Wirkung von getroffe-
nen Massnahmen kontrollieren. Die Werte können in absoluten Zahlen, Verhältniszahlen oder 
als Mittelwerte dargestellt werden. Kennzahlen können Schwankungen unterliegen. Daher soll-
ten sie im Mehrjahresdurchschnitt betrachtet werden. 

 

5.2.1 Messgrössen 

Gemäss § 26 Finanzverordnung weisen die Gemeinden in Budget und Jahresrechnung folgen-
de Finanzkennzahlen zur Beurteilung der Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit 
aus: 

1. Nettoschuld I pro Einwohner 
2. Nettoverschuldungsquotient 
3. Zinsbelastungsanteil 
4. Selbstfinanzierungsanteil 
5. Selbstfinanzierungsgrad 
6. Kapitaldienstanteil 
 

Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner und dem Nettoverschul-
dungsquotient die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil, dem Selbstfinanzie-
rungsgrad, dem Zinsbelastungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit 
gemessen. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Ent-
wicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren 
einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert. 
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6 Budget 

6.1 Begriff 

Das Budget enthält Ausgabenermächtigungen (Budgetkredite) und Einnahmenschätzungen. 

 

6.2 Budgetgrundsätze 

Vor Beginn des Rechnungsjahres stellt das zuständige Organ das Budget nach den Grundsät-
zen der Jährlichkeit, Vollständigkeit, Bruttodarstellung und Spezifikation derart auf, dass grund-
sätzlich der Aufwand inklusive Passivzinsen und Abschreibungen durch den Ertrag gedeckt ist. 

 

Das Budget gibt einen Überblick über die Aufwände und Erträge der Erfolgsrechnung und die 
Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung. Die bewilligten Ausgaben und geschätzten 
Einnahmen in der Investitionsrechnung und die Jahrestranchen stützen sich auf rechtsverbind-
liche Erlasse oder Verpflichtungskredite. 

 

6.3 Mittelbeschaffung 

Die Gemeinden beschaffen ihre Mittel durch 

- die Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, 
- die Erträgnisse des Vermögens, 
- Beiträge und Anteile an Einnahmen öffentlicher Körperschaften, Unternehmungen und Ein-

richtungen, 
- die Aufnahme von Darlehen und Anteilen. 
 

Die Gemeinden beziehen ihre Steuern nach kantonalem Recht. Sie setzen den Steuerfuss fest. 

 

6.4 Vergleichszahlen 

Das Budget enthält zum Vergleich die Zahlen des vorangehenden Budgets und der letzten ab-
geschlossenen Rechnung einschliesslich des dreistufigen Erfolgsausweises. Ihm sind die Kre-
ditkontrolle sowie die Artengliederung (volkswirtschaftliche Gliederung) beizufügen. Wesentli-
che Abweichungen sind zu begründen (Erläuterungen). 

 

6.5 Investitionsbegriff 

Der Investitionsbegriff gibt Antwort auf die Frage, ob eine Investitionsausgabe oder -einnahme 
in der Erfolgsrechnung oder in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist. 

 

Als Investition werden Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung sowie die Verbesserung dauer-
hafter Vermögenswerte, die zum Verwaltungsvermögen gehören, verstanden (§ 17 Abs. 1 FiV). 
Diese Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der Vermögenswerte in quanti-
tativer oder qualitativer Hinsicht über mehrere Jahre. 

 

Der Investitionsbegriff ist an die Kriterien des sachlichen und des finanziellen Investitionsbe-
griffs (Aktivierungsgrenze) gebunden. Für die Beurteilung, ob eine Investitionsausgabe oder  
-einnahme in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist, müssen zwingend beide Kriterien er-
füllt sein. 

 

Dem sachlichen Investitionsbegriff ist der finanzielle Investitionsbegriff nachgestellt. Nur wenn 
eine Ausgabe den Tatbestand des sachlichen Investitionsbegriffs erfüllt und die Aktivierungs-
grenze übersteigt, ist sie in der Investitionsrechnung zu verbuchen, in der Bilanz zu aktivieren 
und nach der entsprechenden Nutzungsdauer abzuschreiben. Ansonsten erfolgt die Verbu-
chung in der Erfolgsrechnung. 
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8 Finanzausgleich 

8.1 Allgemeines zum Finanzausgleich 

Der Kanton hat gemäss den Bestimmungen der Kantonsverfassung den Finanzausgleich si-
cherzustellen. Der Finanzausgleich soll unter den Gemeinden ausgewogene Verhältnisse hin-
sichtlich der Steuerbelastung und der Leistungsfähigkeit sowie eine zeitgemässe Entwicklung 
ermöglichen.  

 

Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden kantonalen Gesetze zur Opti-
mierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen, welche 
per 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind. 

 

Der Finanzausgleich besteht aus separaten Ausgleichsinstrumenten für den Ressourcen- und 
den Lastenausgleich. Die individuelle Unterstützung der Gemeinden in Form von Ergänzungs-
beiträgen stellt das dritte Element des Finanzausgleichs dar: 

 

 
 

8.2 Ressourcenausgleich 

Der Ressourcenausgleich verringert die Unterschiede zwischen den Gemeinden bei der Fi-
nanzkraft. Er besteht aus dem Steuerkraftausgleich und der Mindestausstattung. 

 

8.3 Lastenausgleich 

Mit dem Lastenausgleich werden Gemeinden mit überdurchschnittlichen Belastungen in den 
Bereichen Bildung und Soziales sowie aufgrund räumlich-struktureller Gegebenheiten entlastet. 

 

8.4 Ergänzungsbeiträge 

Es gibt Gemeinden, die den Finanzhaushalt nur mit einem Steuerfuss, der mehr als 
25 Prozentpunkte über dem kantonalen Mittel liegt, ausgeglichen gestalten können. Um solche 
übermässig hohen Steuer-füsse zu verhindern, wird der Finanzausgleich mit der individuellen 
Unterstützung in Form von Ergänzungsbeiträgen vervollständigt. Diese Ergänzungsbeiträge 
können durch die Gemeinden beim Kanton beantragt werden 
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2 Allgemeine Bestimmungen 

2.1 Steuerarten 

Der Kanton und die Gemeinden erheben folgende Steuern: 

a. Einkommens- und Vermögenssteuern von den natürlichen Personen 
b. Gewinn- und Kapitalsteuern von den juristischen Personen 
c. Quellensteuern von bestimmten Steuerpflichtigen 
d. Grundstückgewinnsteuern 
e. Erbschafts- und Schenkungssteuern 
 

2.2 Steuerfüsse 

Der Steuerfuss für die Kantonssteuern wird jährlich vom Grossen Rat festgesetzt. Der Steuer-
fuss für die Gemeindesteuern wird jährlich von der Gemeindeversammlung oder durch Urnen-
abstimmung festgelegt. Über den Steuerfuss der Landeskirchen entscheidet die Kirchgemein-
deversammlung.  

 

Der Kantonssteuerfuss setzt sich im Jahre 2019 wie folgt zusammen: 

Ordentliche Kantonssteuer 94 % 

Kantonssteuer-Zuschlag 3 % 

Finanzausgleich 0 % 

Spitalsteuer-Zuschlag 15 % 

Total Kantonssteuer 112 % 

 

2.3 Natürliche Personen 

Kinder sind für ihr Erwerbseinkommen grundsätzlich ab Geburt selbstständig steuerpflichtig. 
Das übrige Einkommen sowie das Vermögen werden jedoch bis zur Mündigkeit der Kinder den 
Inhabern der elterlichen Sorge zugerechnet. Normalerweise werden die Kinder mit Beginn des 
Jahres, in dem sie mündig (18 Jahre alt) werden, im Steuerregister erfasst. 

 

Bei Verheirateten wird das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten zusammengerechnet. 
Der Güterstand spielt keine Rolle. Sie haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Die Solidarhaf-
tung entfällt nur bei Ehetrennung oder Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten. Eingetragene 
Partnerschaften sind der Ehe gleichgestellt. 

 

2.4 Personengesellschaften 

Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie einfache Gesellschaften werden nicht als solche 
besteuert. Die Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinne und Vermögensan-
fälle werden den Teilhabern anteilmässig zugerechnet. 

 

2.5 Juristische Personen 

Als juristische Personen im steuerlichen Sinn gelten Gesellschaften mit eigener Rechtspersön-
lichkeit. Darunter fallen die Aktiengesellschaften, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die Genossenschaften, die Vereine und Stiftungen, die Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechtes (z.B. SBB, Kantonalbanken). Die Kapital- und Gewinnbesteuerung der juris-
tischen Personen wird vom Kantonalen Steueramt vorgenommen.  

 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die juristischen Personen werden in diesen Textgrundla-
gen nicht weiter behandelt. 

 



   9 
 

Modul 9 9 | 4 Ausgabe Januar 2019 
 

3 Einkommens- und Vermögenssteuern 

3.1 Bemessungsgrundlagen und allgemeine Bestimmungen 

3.1.1 Steuerpflicht 

- Persönliche Zugehörigkeit: Steuerpflichtig sind Personen, die ihren steuerrechtlichen Wohn-
sitz im Kanton bzw. in der Gemeinde haben. Der steuerrechtliche Wohnsitz ergibt sich meis-
tens aus der Absicht des dauernden Verbleibens. Diese Steuerpflicht nennt man auch pri-
märe Steuerpflicht. 

- Wirtschaftliche Zugehörigkeit: Personen ohne Wohnsitz sind auf Grund wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie im Kanton bzw. in der Gemeinde einen Geschäftsbe-
trieb oder Grundstücke besitzen (Eigentum oder Nutzniessung). Diese Steuerpflicht nennt 
man auch sekundäre Steuerpflicht. 

 

3.1.2 Beginn und Ende der Steuerpflicht mit zeitlichen Grundlagen 

Die Steuerpflicht beginnt mit der Wohnsitznahme (primäre Steuerpflicht) oder dem Erwerb von 
steuerbaren Werten (sekundäre Steuerpflicht) und endet mit dem Tod, Wegzug aus dem Kan-
ton oder Wegfall der im Kanton steuerbaren Werte. 

 

Zuständig für die Zustellung der Steuererklärung, die Steuerveranlagung und den Steuerbezug 
ist jener Kanton bzw. Gemeinde, in welcher die steuerpflichtige Person am Ende der Steuerpe-
riode oder Steuerpflicht Wohnsitz begründet. Bei Zuzug aus einem anderen Kanton oder einer 
anderen aargauischen Gemeinde wird der Beginn der Steuerpflicht auf den 1. Januar der lau-
fenden Steuerperiode zurückverlegt, sofern die Steuerpflicht auch am Ende der Steuerperiode 
noch besteht. Beim Wegzug in einen anderen Kanton oder eine andere aargauische Gemeinde 
wird das Ende der Steuerpflicht auf den 31. Dezember der letzten Steuerperiode zurückverlegt.  

 

Bsp. Zuzug: 

Zuzug vom Kanton Zürich per 01.05.2018. Die Steuerperiode beginnt ab 01.01.2018. Für die 
Steuerperiode 2018 sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen des Jahres 2018 massge-
bend.  

 

Bsp. Wegzug: 

Wegzug in eine andere aarg. Gemeinde per 31.08.2018. Die Steuerpflicht endet per 
31.12.2017. Sämtliche Einkünfte und Aufwendungen des Jahres 2018 sind in der neuen Ge-
meinde zu versteuern. 

 

Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden jedes Jahr veranlagt. Als Steuerperiode gilt 
das Kalenderjahr. Die Steuerperiode ist mit der Bemessungsperiode identisch. Die Steuerver-
anlagung wird nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode vorgenommen. 

 

Bei Heirat werden beide Eheleute für die ganze Steuerperiode gemeinsam besteuert. 

 

Bei Scheidung oder bei tatsächlicher Trennung werden beide Ehegatten für die ganze Steuer-
periode getrennt besteuert. 

 

Bei Beginn und Ende einer wirtschaftlichen (sekundären) Zugehörigkeit besteht die beschränk-
te Steuerpflicht für die ganze Steuerperiode, also immer vom 1.1. bis 31.12. 

 

3.1.3 Unterjährige Steuerpflicht 

Bei Zuzug aus dem Ausland und Wegzug ins Ausland, Todesfall sowie Eintritt/Austritt aus/in die 
Quellensteuer erfolgt keine Zurückverlegung des Eintritts- oder Austrittsdatums, sondern eine 
Abrechnung der Steuerpflicht nach dem Ereignisdatum. Dies ergibt eine sogenannte unterjähri-
ge Steuerpflicht. Dabei wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erho-
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ben. Die regelmässig fliessenden Einkünfte sind für die Berechnung des satzbestimmenden 
Einkommens auf 12 Monate umzurechnen. Die unregelmässigen (einmaligen) Faktoren werden 
nicht umgerechnet. 

 

Bsp: Zuzug vom Ausland am 01.05.2017. Die Steuerpflicht beginnt ab 01.05.2017. Für diese 
unterjährige Steuerperiode sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen aus der Zeit vom 
01.05.2017 bis 31.12.2017 massgebend.  

 

Bei Tod eines Ehegatten werden beide bis zum Todestag gemeinsam besteuert. Danach be-
ginnt die alleinige Steuerpflicht des überlebenden Ehegatten. Somit ergeben sich zwei unterjäh-
rige Steuerveranlagungen. 

 

3.1.4 Steuerausscheidung 

Grundsätzlich werden das Einkommen und das Vermögen am Wohnsitz besteuert. Ausnahmen 
bilden die Geschäftsbetriebe und die Grundstücke ausserhalb des Wohnsitzkantons. Diese 
Werte müssen mittels Steuerausscheidung auf die betreffenden Kantone verteilt werden, sind 
aber für die Satzbestimmung zu berücksichtigen. 

 

Besitzt eine Person in einer anderen aargauischen Gemeinde eine Liegenschaft oder Ge-
schäftsvermögen, wird keine Steuerausscheidung zwischen den Gemeinden vorgenommen. 
Einkommen und Vermögen sind dabei ausschliesslich am Wohnsitz zu versteuern. 

 

3.2 Einkommenssteuer 

Einkommenssteuerpflichtig sind: 

- Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit: Lohn inkl. Provisionen, Zulagen, Dienstaltersge-
schenke, Treueprämien, Gratifikationen, Trinkgelder, Naturalbezüge, Spesen, Mitarbeiterbe-
teiligungen usw. 

- Steuerpflichtig ist der Nettolohn, der sich aus Bruttolohn abzüglich der Beiträge an 
AHV/IV/ALV/EO, Pensionskasse und Unfallversicherung ergibt. 

- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit: Gewinne aus Geschäfts- und Landwirtschaftsbetrie-
ben. 

- Nebenerwerb: aus unselbstständiger und selbstständiger Tätigkeit. 
- Renten: AHV- und IV-Renten sind zu 100 % steuerbar. Renten aus der Pensionskasse sind 

ebenfalls zu 100 % steuerbar. Falls sie vor dem 01.01.2002 zu laufen begonnen haben, sind 
diese zu 80 % steuerbar. Leibrenten aus privaten Kapitalversicherungen sind zu 40 %, Ren-
ten der SUVA und alle übrigen Renten zu 100 % steuerbar. 

- Ersatzeinkünfte: Arbeitslosengelder, Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus 
Versicherungen sind zu 100 % steuerbar. 

- Erträge aus Wertschriften und Kapitalanlagen: Alle Zinsen aus Sparguthaben, Darlehen, 
Obligationen, Anlagefonds sowie Dividenden. 

- Ertrag aus Beteiligungen: Unter bestimmten Voraussetzungen werden Beteiligungserträge 
nur zu 40 % besteuert. 

- Erträge bei Auszahlungen von Einmalprämienversicherungen: sofern sie nicht der Vorsorge 
dienen. 

- Lotteriegewinne über CHF 1'000'000: sind auf dem Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren. 
- Unterhaltszahlungen: Steuerpflichtig sind sowohl persönliche Alimente wie Unterhaltsbeiträ-

ge für minderjährige Kinder. 
- Ertrag aus unverteilten Erbschaften: z.B. Anteil an Liegenschafts- oder Wertschriftenertrag. 
- Einkünfte aus Liegenschaften: Steuerbar sind der Eigenmietwert und die Mietzinserträge. 

Davon abziehbar sind die werterhaltenden Unterhaltskosten sowie Investitionen, die dem 
Energiesparen dienen. Anstelle der effektiven Kosten kann ein Pauschalabzug von 10 % 
(Gebäude am 1. Januar bis und mit 10 Jahre alt) oder 20 % (über 10 Jahre) gemacht wer-
den. 

- Kapitalzahlungen für Vorsorgeleistungen Säule 2 und Säule 3a sowie für übrige Kapitalzah-
lungen mit Vorsorgecharakter unterliegen einer separaten Jahressteuer (Abschnitt 3.2.2). 
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Nicht einkommenssteuerpflichtig sind: 

- Erbschaften und Schenkungen: Diese unterliegen aber der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer. 

- Kapitalzahlungen aus Lebensversicherungen: ausgenommen Einmalprämienversicherun-
gen, welche nicht der Vorsorge dienen sowie berufliche Vorsorge (Säule 2) und gebundene 
Vorsorge (Säule 3a). 

- Ergänzungsleistungen sowie Hilflosenentschädigungen. 
- Unterstützungsleistungen: Aus öffentlichen oder privaten Mitteln. 
- Militär-, Feuerwehr- und Zivilschutzsold bis CHF 10'000: In jedem Fall steuerbar sind aber 

die Erwerbsersatzentschädigungen. 
- Genugtuungsleistungen. 
- Private Kapitalgewinne: Steuerpflichtig sind aber Gewinne aus Veräusserungen von Grund-

stücken. 
- Glücksspiel-Gewinne in Spielbanken: Alle anderen Gewinne aus Glücksspielen sind aber 

wie die Lotteriegewinne steuerpflichtig. 
 

Von den steuerbaren Einkünften sind folgende Abzüge möglich: 

- Berufsauslagen 
1. Fahrtkosten für den Arbeitsweg: Normalerweise sind die Kosten für die öffentlichen Ver-

kehrsmittel abziehbar. Bei Benützung eines Privatautos für den Arbeitsweg ist eine Be-
gründung nötig. Bei der direkten Bundessteuer ist dieser Abzug in jedem Fall auf CHF 
3'000 beschränkt, bei den Kantons- und Gemeindesteuern auf CHF 7'000. 

2. Mehrkosten auswärtige Verpflegung: CHF 15 pro Mahlzeit, max. CHF 3'200 pro Jahr. 
Bei Verbilligung der Mahlzeit durch den Arbeitgeber oder bei Kantinenverpflegung wird 
der halbe Ansatz gewährt. 

3. Pauschalabzug: Dieser Abzug beinhaltet die allgemeinen Auslagen für EDV, Fachlitera-
tur, Arbeitszimmer, Berufskleider usw. und beträgt 3% vom Nettolohn, mind. CHF 2'000, 
max. CHF 4'000. 

4. Anstelle des Pauschalabzugs können auch die höheren effektiven Kosten abgezogen 
werden, sofern sie nachgewiesen werden können. 

5. Auswärtiger Wochenaufenthalt: Mehrkosten infolge grosser Distanz zwischen Wohn- und 
Arbeitsort. 

6. Berufsverbandsbeiträge: max. CHF 300. 
7. Nebenerwerbsabzug: 20 % der Einkünfte, mind. CHF 800.00 / höchstens CHF 2'400. 

- Schuldzinsen: Nicht abzugsberechtigt sind Amortisation (Rückzahlung von Kapital) und 
Leasingzinsen. 

- Unterhaltsbeiträge: Alimente an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und 
die minderjährige Kinder. 

- Rentenleistungen: abziehbar sind 40 % der bezahlten Leibrenten. 
- Einkäufe Säule 2 und Beiträge Säule 3a: Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge im 

Rahmen des BVG ohne die laufenden Beiträge (sind beim Nettolohn berücksichtigt). Bei 
den Beiträgen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) sind die Maximalabzüge zu be-
achten. 

- Versicherungsprämien: Pauschalbetrag für Prämien an Krankenkassen und Lebensversi-
cherungen sowie für die Zinsen von Sparkapitalien. 

- CHF 4'000 für Verheiratete und CHF 2'000 für die übrigen Steuerpflichtigen. 
- AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger: Die AHV-Beiträge der Erwerbstätigen sind bereits beim 

Nettolohn berücksichtigt. 
- Zuwendungen an politische Parteien: bis max. CHF 10‘000. 
- Freiwillige Zuwendungen: Spenden an Institutionen, die infolge öffentlicher oder gemeinnüt-

ziger Zwecke steuerbefreit sind, sofern diese CHF 100 erreichen. 
- Vermögensverwaltungskosten: Ausgaben für die Verwaltung und Verwahrung von Wert-

schriften (Safe, Depot usw.). 
- Zweitverdienerabzug: CHF 600 vom tieferen Einkommen, wenn beide Ehegatten erwerbstä-

tig sind. 
- Krankheitskostenabzug: Selbstbehalte für Arzt-, Zahnarzt-, Spitalkosten, abzüglich 5 % vom 

Nettoeinkommen. 
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- Behinderungsbedingte Kosten: Zusatzkosten im Zusammenhang mit einer dauernden phy-
sischen oder psychischen Beeinträchtigung können vollumfänglich vom steuerbaren Ein-
kommen abgesetzt werden. 

- Kinderbetreuungsabzug: Höchstens CHF 10'000 pro Jahr für die nachgewiesenen Kosten 
für die Drittbetreuung jedes Kindes unter 14 Jahren.  

- Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten bis zu CHF 12'000 pro Person und Jahr. 
Ausgenommen ist die Erstausbildung. 

 

 

Vom Reineinkommen werden folgende Steuerfreibeträge (Sozialabzüge) gewährt: 

- Kinderabzug: CHF 7'000 pro Jahr für jedes Kind bis zum 14. Altersjahr, CHF 9'000 bis zum 
18. Altersjahr sowie CHF 11'000 für jedes volljährige Kind in Ausbildung, sofern die steuer-
pflichtige Person mehr als die Hälfte seines Unterhaltes bestreitet. 

- Unterstützungsabzug: CHF 2'400 pro Jahr für jede unterstützungsbedürftige erwerbsunfähi-
ge Person, für welche die steuerpflichtige Person den Unterhalt in mind. dieser Höhe be-
streitet. 

- Invalidenabzug: CHF 3'000 für jede Person, die mind. eine halbe IV- oder SUVA-Rente oder 
eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV bezieht. Soweit gleichzeitig behinderungsbedingte 
Kosten berücksichtigt werden, entfällt der Abzug. 

- Betreuungsabzug: CHF 3'000 für Steuerpflichtige, die im gleichen Haushalt pflegebedürftige 
Personen betreuen. 

- Kleinverdienerabzug: Bei Reineinkommen unter CHF 35'000 wird ein gestaffelter Abzug 
zwischen CHF 1'000 und CHF 12'000 gewährt. 

 

Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen wie: 

- Haushaltungskosten: Privater Lebensaufwand. 
- Kosten der Erstausbildung.  
- Schuldentilgung: Amortisation, Rückzahlung von Schulden. 
- Anschaffung von Vermögensgegenständen. 
- Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. 
 

3.2.1 Steuertarif 

Für die Berechnung der Steuern gibt es je einen Tarif für Einkommen und Vermögen. Die Tarife 
sind progressiv gestaltet. Die Einkommenssteuer berechnet sich in Prozenten des steuerbaren 
Einkommens; die Vermögenssteuer in Promille des steuerbaren Vermögens. 

Bei der Einkommenssteuer gilt für Verheiratete und Personen, die mit Kindern zusammenleben, 
für die ein Kinderabzug gewährt werden kann, der Tarif B. Das bedeutet, dass der Steuersatz 
des hälftigen steuerbaren Einkommens angewendet wird. 

Für alle übrigen Personen gilt Tarif A, das heisst der volle Tarif.  

Der Tarif richtet sich nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode (31.12.) oder am En-
de der Steuerpflicht. 

Der Vermögenssteuertarif ist für alle Steuerpflichtigen gleich. 

 

3.2.2 Kapitalabfindungen mit Vorsorgecharakter 

Folgende Auszahlungen unterliegen getrennt vom übrigen Einkommen einer einmaligen Jah-
ressteuer zu 30 % des Tarifs (Mindestsatz 1 %): 

- Kapitalzahlungen aus beruflicher Vorsorge (Säule 2) 
- Kapitalzahlungen aus gebundener Vorsorge (Säule 3a) 
- Übrige Kapitalzahlungen mit Vorsorgecharakter (u.a. bei Tod und Invalidität) 
- Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter 
 

Bei Kapitalauszahlungen besteht die Steuerpflicht dort, wo die steuerpflichtige Person im Zeit-
punkt der Fälligkeit Wohnsitz hat. 
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3.3 Vermögenssteuer 

Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte Reinvermögen per Stichtag (31. Dezember oder 
Ende der Steuerpflicht der betreffenden Steuerperiode): 

- Wertschriften und Guthaben: Bank- und Postkonti, Obligationen, Aktien, Anlagefonds usw. 
gemäss Wertschriftenverzeichnis. 

- Übriges bewegliches Vermögen: Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, Verrechnungs-
steuerguthaben, Sammlungen aller Art. 

- Lebensversicherungen: Steuerbar mit dem Rückkaufswert. 
- Anteile an unverteilten Erbschaften: Anteile an Liegenschaften und Wertschriften. 
- Private Fahrzeuge: Der Wert berechnet sich aufgrund des Katalogpreises und des Jahr-

gangs. 
- Liegenschaften: Steuerbar mit dem Steuerwert gemäss Schätzungsprotokoll. 
- Geschäftsvermögen: Steuerbar zum Buchwert. 
 

Steuerfrei sind der Hausrat und die persönlichen Gebrauchsgegenstände. 

 

Vom Vermögen können die nachgewiesenen Schulden per Stichtag abgezogen werden. Zu 
den Schulden zählen beispielsweise Hypothekarschulden, Darlehensschulden, Kredite, fällige 
Steuerausstände usw. 

 

Vom Reinvermögen werden für die Berechnung des steuerbaren Vermögens folgende Steuer-
freibeträge abgezogen: 

- für gemeinsam steuerpflichtige Verheiratete CHF  200'000 
- für alle übrigen steuerpflichtigen Personen CHF  100'000 
- zusätzlich für jedes Kind, für das ein Kinderabzug gewährt wird CHF 12'000 
 

Die steuerfreien Beträge werden nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode (31.12.) 
bzw. am Ende der Steuerpflicht festgelegt. 

 

Höchstbelastung § 56 

 

Diese Bestimmung verhindert, dass Steuerpflichtige mit keinem oder sehr wenig Einkommen, 
jedoch mit steuerbarem Vermögen, wegen der Vermögenssteuer mehr Steuern zu entrichten 
haben, als sie Einkommen erzielen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden auf 
70 % des Reineinkommens herabgesetzt, jedoch höchstens auf die Hälfte der geschuldeten 
Vermögenssteuern. 
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4 Grundstückgewinnsteuer 

4.1 System 

Die Grundstückgewinnsteuer ist als Objektsteuer gestaltet. Jeder Grundstückgewinn wird ein-
zeln und unabhängig von den übrigen Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Steuer-
pflichtigen festgesetzt. Ergibt sich aus einem Grundstückverkauf ein Verlust, kann dieser nicht 
mit dem übrigen Einkommen des Steuerpflichtigen oder mit Gewinnen aus anderen Grund-
stückverkäufen verrechnet werden. 

 

4.2 Objekt der Grundstückgewinnsteuer 

Steuerpflichtig sind Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken im Kanton Aargau, die 
sich im Privatvermögen des Veräusserers befinden. 

 

4.3 Begriff der Veräusserung 

Für eine rechtsgültige Veräusserung eines Grundstückes bedarf es eines öffentlich beurkunde-
ten Vertrages und eines Eintrages im Grundbuch. Die wichtigsten Eigentumsübertragungen 
sind Verkauf, Tausch und Schenkung. 

 

4.4 Subjekt der Grundstückgewinnsteuer 

Steuerpflichtig ist die veräussernde Person. 

 

4.5 Gewinnberechnung 

Der Gewinn berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Erlös und den Anlagekosten. 

 

Der Erlös entspricht in der Regel dem Verkaufspreis - bei dessen Fehlen dem Verkehrswert 
(z.B. beim Tausch). 

 

Zu den Anlagekosten zählen u.a. folgende Aufwendungen: 

- Erwerbspreis (= der im Grundbuch eingetragene Kaufpreis) 
- Wertvermehrende Investitionen für Um- und Ausbauten jeglicher Art 
- Kosten, die mit dem Erwerb und der Veräusserung des Grundstückes verbunden sind  
 

nicht anrechenbar sind: 

- Aufwendungen, die bei der ordentlichen Einkommensveranlagung als Abzüge berücksichtigt 
worden sind oder hätten werden können (Liegenschaftsunterhaltskosten) 

- der Wert der Eigenleistungen, die nicht während einer ganzen Steuerperiode als Einkom-
men berücksichtigt worden sind 

- die Hypothekar- und anderen Schuldzinsen 
 

Auf diese Weise werden die effektiven oder tatsächlichen Anlagekosten ermittelt. 

 

Sofern ein Grundstück im Zeitpunkt der Veräusserung überbaut ist und mehr als 10 vollendete 
Jahre im Besitz der veräussernden Person stand, kann anstelle der ausgewiesenen Anlagekos-
ten eine Pauschale in Prozenten des Veräusserungserlöses angerechnet werden. 

 

4.6 Steuerberechnung 

Die Steuerberechnung erfolgt in Prozenten des steuerbaren Grundstückgewinnes, abgestuft 
nach der Besitzesdauer. Die Steuer reduziert sich, je länger das Grundstück im eigenen Besitz 
war. Ab dem vollendeten 25. Besitzesjahr beträgt die Steuer immer 5 %. 
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5 Quellensteuer 

5.1 Prinzip 

Die Quellensteuer wird als Pauschalsteuer auf dem Erwerbseinkommen erhoben. Sie ersetzt 
die ordentliche Veranlagung. 

 

5.2 Voraussetzungen 

Voraussetzung für den Abzug an der Quelle (vom Lohn) ist, dass die ausländische erwerbstäti-
ge Person 

- keine Niederlassungsbewilligung C hat 
- ein Bruttojahreseinkommen hat, das CHF 120'000 nicht übersteigt 
- nicht mit einer Person verheiratet ist, welche bereits im ordentlichen Verfahren besteuert 

wird 
 

Die Pauschalsteuer wird vom Arbeitgeber abgezogen und an das Kantonale Steueramt weiter-
geleitet. 

 

Wird die Einkommenslimite von CHF 120'000 überschritten, so ist für diese Person und deren 
Ehegatten das Verfahren der nachträglichen ordentlichen Veranlagung durchzuführen. Es wird 
jedoch weiterhin die Quellensteuer als Sicherungssteuer abgezogen und mit den ordentlichen 
Steuern verrechnet. 

 

5.3 Verfahrensablauf 

Die Durchführung der Quellenbesteuerung obliegt dem Kantonalen Steueramt. Schuldner der 
steuerbaren Leistung ist der Arbeitgeber. Er ist verpflichtet, die Steuer abzuliefern. 
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6 Erbschafts- und Schenkungssteuer 

6.1 System 

Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer wird die Übertragung oder der Übergang von Rech-
ten an Vermögen, genauer gesagt der Anfall, beim Empfänger besteuert. Grundsätzlich ist der 
ganze Vermögensanfall am Ort seiner Herkunft steuerbar. 

 

6.2 Objekt Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Der Besteuerung unterliegt das Vermögen, das durch gesetzliche Erbfolge, Verfügung von To-
des wegen, Schenkung oder andere Zuwendung anfällt, der keine oder keine gleichwertige 
Leistung der empfangenden Person gegenübersteht. 

 

Nicht steuerbar sind Vermögensanfälle, die von der empfangenden Person als Einkommen zu 
versteuern sind oder die ausdrücklich steuerbefreit sind. Kleinere Gelegenheitsgeschenke (bis 
CHF 2'000 pro Person und Jahr) werden nicht besteuert.  

 

Im Weiteren sind Vermögensanfälle unter Verheirateten und an Nachkommen, Stiefkinder, 
Pflegekinder sowie Eltern, Stiefeltern und Pflegeeltern steuerfrei. Eingetragene Partnerinnen 
und Partner sind Verheirateten gleichgestellt. 

 

6.3 Steuersubjekt 

Steuerpflichtig ist, wer den Vermögensanfall tatsächlich erhält. 

 

6.4 Steuerberechnung und Steuerklassen 

Die Steuer wird nach dem steuerbaren Betrag des Vermögensanfalls und nach dem Verwandt-
schaftsgrad der steuerpflichtigen Person zur erblassenden, schenkenden oder zuwendenden 
Person berechnet. Für die Verwandtschaftsgrade gelten folgende Klassen: 

Klasse 1: Personen, die mit der zuwendenden Person während mindestens 5 Jahren in 
Wohngemeinschaft (gleicher Wohnsitz) gelebt haben. 

Klasse 2: Geschwister und Grosseltern 

Klasse 3: alle weiteren steuerpflichtigen Personen 

 

6.5 Vollzug 

Die Steuer wird vom Kantonalen Steueramt veranlagt und vom Gemeinderat bezogen. Die Vor-
bereitung der Veranlagung erfolgt durch den Gemeinderat bzw. die Inventurbehörde. 

 

Die Steuerpflichtigen haben den Vermögensanfall spätestens mit der nächsten Steuererklärung 
für die Einkommens- und Vermögenssteuer zu melden. 
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Als Anhaltspunkte dienen z.B.: 

- Lebensaufwand/-situation des Steuerpflichtigen 
- Vermögensveränderung/-entwicklung 
- Erfahrungszahlen 
- Auszug aus dem individuellen Konto der SVA 
 

Bei Einsprachen haben nach Ermessen veranlagte Pflichtige die Unrichtigkeit der Veranlagung 
nachzuweisen = Umkehr der Beweislast. 

 

7.3.2 Eröffnung der Veranlagungsverfügung 

In der Veranlagungsverfügung werden 

- das steuerbare Einkommen und Vermögen 
- die Steuersätze und die Steuerbeträge festgelegt. 
 

Abweichungen von der Selbstdeklaration werden der steuerpflichtigen Person mit der Eröffnung 
der Veranlagungsverfügung schriftlich bekannt gegeben. Alle Verfügungen und Entscheide 
müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. 

 

7.3.3 Rechtsmittelfristen 

Die im Gesetz vorgesehenen Fristen beginnen mit dem auf die Eröffnung der Verfügung oder 
des Entscheides folgenden Tag zu laufen. Einsprachen, Rekurse und Beschwerden sind innert 
30 Tagen einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden. 

 

7.4 Einsprache,- Rekurs- und Beschwerdeverfahren 

7.4.1 Form und Inhalt der Rechtsmittel 

- Schriftlich verfasst und unterzeichnet 
- Angabe, gegen welche Punkte der Veranlagung sich das Rechtsmittel richtet (Antrag) 
- Begründung 
- Beweismittel sind beizulegen oder, sofern dies nicht möglich ist, genau zu bezeichnen 
 

Werden im Einspracheverfahren Unterlagen und Beweismittel trotz Aufforderung und Hinweis 
auf die Säumnisfolgen fahrlässig oder vorsätzlich nicht eingereicht, können diese im Rekurs- 
und Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

7.4.2 Zusammenfassung 

Rechtsmittel Instanz Entscheid 

Einsprache Steuerkommission Einspracheentscheid 

Rekurs 
Spezialverwaltungsgericht, 
Abteilung Steuern 

Rekursentscheid 

Beschwerde Verwaltungsgericht Beschwerdeentscheid 

Staatsrechtliche Beschwerde Bundesgericht Bundesgerichtsentscheid 

 

7.4.3 Verletzung von Verfahrenspflichten 

Wer einer gesetzlichen Pflicht trotz Mahnung fahrlässig oder vorsätzlich nicht nachkommt, ins-
besondere wer die Steuererklärung nicht abgibt, wird mit einer Ordnungsbusse, welche das 
Kant. Steueramt verfügt, bestraft. 
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8 Bezug, Erlass und Sicherung der Steuern und Bussen 

8.1 Steuerbezug 

Bezugsbehörde für die Einkommens- und Vermögenssteuern, die Grundstückgewinnsteuern 
sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern ist der Gemeinderat, der die zuständige Amts-
stelle bestimmt. Dies ist meist die Finanzverwaltung. Der Bezug der übrigen Steuern erfolgt 
durch das Kantonale Steueramt. 

 

8.2 Fälligkeit 

Die periodisch geschuldeten Steuern sind bis 31. Oktober des Steuerjahres zu bezahlen. Ab 
1. November wird auf den Ausstand ein Verzugszins erhoben. Für das Jahr 2019 beläuft sich 
dieser auf 5.1 %. 

 

Die Fälligkeit tritt auch ein, wenn die Steuer aufgrund einer provisorischen Rechnung gefordert 
wird oder wenn gegen die Veranlagung ein Rechtsmittel ergriffen wurde. 

 

8.3 Skonto und Zinsen 

Auf Zahlungen, die bis zum 31. Oktober des Steuerjahres geleistet werden sowie auf zuviel be-
zahlten Steuern wird ein Vergütungszins gewährt. Offensichtlich übersetzte, nicht in Rechnung 
gestellte Zahlungen können zurückbezahlt werden. Für das Jahr 2019 beträgt der Zinssatz 
0.1 %. Vergütungszinsen für Vorauszahlungen bis 31. Oktober sind steuerfrei. 

 

8.4 Provisorische Rechnung 

Für periodisch geschuldete Steuern wird für jede Steuerperiode in der Höhe des mutmasslichen 
Steuerbetrags eine provisorische Rechnung zugestellt. 

 

Bei Steuerpflichtigen, die bis zum Abgabetermin der Steuererklärung die provisorische Rech-
nung noch nicht bezahlt haben, kann die Höhe der zu bezahlenden provisorischen Rechnung in 
einer Verfügung festgestellt werden. Diese Verfügung ist in Sachen Bezug (Betreibung usw.) 
einer definitiven Steuerveranlagung gleichgestellt. 
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1 Sozialversicherungen 

1.1 Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Bei dem am 1. Januar 1948 in Kraft getretenen AHV-Gesetz handelt es sich um eine allgemei-
ne, obligatorische Volksversicherung. Die AHV hat die sozial-politische Aufgabe, den infolge Al-
ters oder Todes erfahrungsgemäss zurückgehenden oder dahinfallenden Arbeitsverdienst we-
nigstens teilweise zu ersetzen. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der Versicherten, der 
Arbeitgeber und der öffentlichen Hand. 

 

1.1.1 Aufgaben der Gemeinde 

Gemäss der geltenden Gesetzgebung hat jede Gemeinde eine Zweigstelle zu führen, deren 
Leiter vom Gemeinderat gewählt wird. Die Gemeindezweigstelle verkehrt direkt mit der kanto-
nalen Ausgleichskasse (SVA Aargau). 

 

1.1.2 Versicherte Personen 

Versichert nach Massgabe des Gesetzes sind: 

a. die natürlichen Personen, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben 
b. die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben 
c. Schweizer Bürger, die im Auftrag der Eidgenossenschaft im Ausland tätig sind 
 

1.1.3 Beitragspflichtige Personen 

Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Für Nichter-
werbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und 
dauert bis zum Ende des Monats, in dem Frauen das 64. und Männer das 65. Altersjahr vollen-
det haben. Von der Beitragspflicht befreit sind die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember 
des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben. Ebenfalls nicht beitrags-
pflichtig sind erwerbstätige Personen im ordentlichen Rentenalter, sofern ihr Bruttolohn pro Ar-
beitgeber CHF 16‘800.00 nicht übersteigt. 

 

1.1.4 Leistungen 

Die Altersrente 

Anspruch auf eine Altersrente haben Frauen und Männer, die das 64. resp. 65. Altersjahr voll-
endet haben. Jeder Ehegatte erhält seine eigene Rente. Ist nur ein Ehegatte rentenberechtigt, 
wird die Rente ausschliesslich aufgrund der eigenen Beiträge berechnet. Sind beide Ehegatten 
rentenberechtigt, oder ist eine Person verwitwet oder geschieden, werden bei der Berechnung 
die Einkommen während der Ehe hälftig geteilt (Splitting). Hinzu kommen allfällige Gutschriften 
für die Kindererziehung oder für die Betreuung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern. 

 

Alle Versicherten können auf Wunsch ihre Rente um ein oder zwei ganze Jahre vorbeziehen. 
Sie müssen dabei als Gegenleistung eine lebenslange Rentenkürzung in Kauf nehmen. Es be-
steht auch die Möglichkeit, den Bezug der Rente hinauszuschieben und während mindestens 1 
bis max. 5 Jahren auf die Altersrente zu verzichten. Die später bezogene Rente wird je nach 
Länge der Aufschubdauer um einen Zuschlag erhöht. 

 

Obiges gilt ab 1. Januar 2007 auch für gleichgeschlechtliche Paare mit eingetragener Partner-
schaft. 
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Die Kinderrente 

Bezüger von Invaliden- und/oder Altersrenten haben für jedes Kind oder Pflegekind, das im Fal-
le ihres Todes eine Waisenrente beziehen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Die Kinder-
renten betragen 40 % der entsprechenden Alters- oder Invalidenrente.  

 

Das Partnerschaftsgesetz verbietet die gemeinsame Adoption von Kindern. Jedoch ist die 
Adoption von Kindern der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners möglich 
(Stiefkindadoption). Zudem kann eine Partnerin oder ein Partner eigene oder adoptierte Kinder 
aus einer früheren Beziehung oder infolge einer früheren Einzeladoption in die Partnerschaft 
mitbringen. Das Kinderziehungsverhältnis besteht auch in der Partnerschaft nur zu diesem El-
ternteil. Zur Partnerin oder zum Partner kann ein Pflegeverhältnis entstehen. Ein Anspruch auf 
Kinderrente ist somit möglich.  

 

Die Witwen-/Witwerrente 

Eine Witwe, die im Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder hat, hat Anspruch auf 
eine Witwenrente. Eine Witwe, die im Zeitpunkt der Verwitwung keine Kinder hat, hat Anspruch 
auf eine Witwenrente, wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und mindestens fünf Jahre 
verheiratet war. Ein verwitweter Mann hat nur solange Anspruch auf eine Witwerrente, bis das 
jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat.  

Geschiedene können nach dem Tod ihres Ex-Gatten bzw. ihrer Ex-Gattin unter gewissen Vo-
raussetzungen eine Witwen- oder Witwerrente beantragen. 

 

Überlebende aus einer gleichgeschlechtlichen Verbindung haben nur solange Anspruch auf ei-
ne Witwen- oder Witwerrente, als sie oder er Kinder unter 18 Jahren hat. Der Anspruch erlischt 
mit Ablauf des Monats, in welchem das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet.  

 

Die Waisenrente 

Kinder haben beim Tode des Vaters oder der Mutter Anspruch auf eine Waisenrente. Sind bei-
de Elternteile gestorben, so haben die Kinder Anspruch auf zwei Waisenrenten. Ist ein Ehegat-
te gestorben und der andere betagt oder invalid, wird eine Waisenrente und eine Kinderrente 
ausgerichtet. Siehe betreffend Partnerschaftsgesetz auch Erläuterungen unter Kinderrente 
(sinngemässe Anwendung).  

 

Die Erziehungsgutschrift 

Erziehungsgutschriften werden für Zeitabschnitte angerechnet, während denen die Eltern oder 
ein Elternteil Kinder hatten und im Sinne von Art. 1a Abs. 1 und 3 AHVG versichert waren. Der 
Anspruch entsteht ab dem der Geburt des ersten Kindes folgenden Kalenderjahr und erlischt 
spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das jüngste Kind das 16. Altersjahr voll-
endet. Bei verheirateten Eltern wird die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der 
gemeinsamen Ehe hälftig geteilt. Dies gilt auch, wenn erst ein Elternteil bzw. Ehegatte renten-
berechtigt ist. Geschiedene oder nicht verheiratete Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge 
können unter gewissen Umständen eine Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungs-
gutschriften abschliessen. 

Die Erziehungsgutschrift wird zum Zeitpunkt des Rentenanspruchs von Amtes wegen festge-
stellt. Die Gutschrift entspricht der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente im Zeitpunkt des 
Eintritts des Versicherungsfalls.  

 

Die Betreuungsgutschrift 

Eine Betreuungsgutschrift wird Personen angerechnet, welche nahe Verwandte betreuen, die 
mindestens mittelschwer hilflos sind. Als Verwandte gelten Eltern, Kinder, Geschwister und 
Grosseltern sowie Ehegatten, Schwiegereltern und Stiefkinder. Der Anspruch auf Betreuungs-
gutschriften besteht nur, wenn sich die betreuende und die pflegebedürftige Person überwie-
gend, d.h. während mindestens 180 Tagen im Jahr, in derselben, leicht erreichbaren Wohnsitu-
ation befinden. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die betreuende Person nicht mehr als 30 
km entfernt vom Wohnort der pflegebedürftigen Person wohnt oder nicht länger als eine Stunde 
benötigt, um bei der pflegebedürftigen Person zu sein. Die Jahre, für die Ihnen eine Betreu-
ungsgutschrift angerechnet werden kann, werden im Individuellen Konto eingetragen. Der ge-
naue Betrag wird erst zum Zeitpunkt der Rentenberechnung festgesetzt. Die Betreuungsgut-
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schrift entspricht der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente im Zeitpunkt des Rentenan-
spruchs. Betreuungs- und Erziehungsgutschriften können nicht gleichzeitig gutgeschrieben 
werden. 

 

1.2 Leistungen der Invalidenversicherung 

Hauptziel der IV ist die Eingliederung oder Wiedereingliederung von Personen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen ins Erwerbsleben; die IV gewährt daher in erster Linie Eingliederungs-
massnahmen. Unerheblich für Leistungen der IV ist, ob die Invalidität körperlicher oder geistiger 
Natur ist und ob sie durch ein Geburtsgebrechen, eine Krankheit oder einen Unfall verursacht 
wurde.  

Anspruch auf eine Rente entsteht erst, wenn die berufliche Eingliederung oder Wiedereinglie-
derung nicht oder nur teilweise möglich ist. Anspruch auf Rentenleistungen der IV haben Versi-
cherte, die wegen eines Gesundheitsschadens voraussichtlich bleibend oder für längere Zeit 
ganz oder teilweise erwerbsunfähig sind.  

Bei beruflichen Eingliederungsmassnahmen besteht keine Wartefrist, bei der Rente hingegen 
eine solche von einem Jahr. 

 

Unmittelbar nach Eingang der Anmeldung können parallel zu den Sachverhaltsabklärungen 
Frühinterventionsmassnahmen eingeleitet werden, mit dem Ziel, eine Invalidität zu verhindern. 
Auf Frühinterventionsmassnahmen besteht kein Rechtsanspruch. Weitere Massnahmen zur be-
ruflichen Eingliederung können geleistet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sind. 

 

Die IV ist eine Versicherung, deren Leistungen ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse 
ausgerichtet werden. 

 

Leistungen der Invalidenversicherung: 

- Frühinterventionsmassnahmen 
- Medizinische Massnahmen bei Minderjährigen 
- Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 
- Massnahmen beruflicher Art (erstmalige Ausbildung, Umschulung, Arbeitsvermittlung, Ar-

beitsversuch) 
- Wiedereingliederung von Rentenbezüger/innen 
- Hilflosenentschädigung 
- Intensivpflegezuschlag (bei täglichem Betreuungsaufwand von mind. 4 Stunden) für Minder-

jährige, die eine Hilflosenentschädigung beziehen und sich zu Hause aufhalten 
- Assistenzbeitrag  
- Hilfsmittel 
- Akzessorische Leistungen (Taggelder, Reisekosten und Zehrgeld) 
- Invaliden-Renten (¼-, ½-, ¾- und 1/1-Rente) 
 

Der Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung erlischt grundsätzlich spätestens am 
Ende des Monats, in welchem der Anspruch auf eine Altersrente entsteht. 

 

1.3 Erwerbsersatzordnung 

Die Erwerbsersatzordnung (EO) deckt 80 % des vordienstlichen Einkommens, jedoch max. 
CHF 196.00 pro Tag, bei Militär-, Rotkreuz- und Zivildienst sowie im Zivilschutz. Weiter werden 
Entschädigungen ausgerichtet für eidgenössische oder kantonale Kaderbildungskurse von Ju-
gend und Sport sowie Jungschützenleiterkurse.  

Die Auszahlung erfolgt an die Arbeitgebenden, sofern für die Zeit des Dienstes ein Lohn aus-
bezahlt wird und soweit die Entschädigung die Lohnzahlung nicht übersteigt. 

 

  



   13 
 

Modul 13 13 | 5 Ausgabe Januar 2019 
 

2 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)  

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) sowie die kantonal erlassenen gesetz-
lichen Grundlagen dazu, namentlich das Gesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVGG), stellen den Gemeinden primär die nachfolgenden Aufgaben in den Bereichen 
Zweigstellen SVA, Finanzverwaltungen und Sozialdienste: 
 

2.1 Prämienverbilligung 

Der Kanton Aargau gewährt seinen Einwohnerinnen und Einwohnern in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen Verbilligungsbeiträge für die obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung. 
 
Ob ein Anspruch auf Prämienverbilligung besteht, geht aus den Steuerdaten hervor. Massge-
bend ist die Steuerveranlagung, die ausgehend vom Anspruchsjahr drei Jahre zurückliegt. Für 
die Prämienverbilligung 2020 beispielsweise die definitiven Steuerdaten 2017. 
 
Der Antrag auf Prämienverbilligung kann unter www.sva-ag.ch/pv-online gestellt und der SVA 
direkt übermittelt werden, sobald der entsprechende Code per Post zugestellt ist. Die notwen-
digen Daten werden von der SVA direkt beim zuständigen Gemeindesteueramt in Erfahrung 
gebracht. Bei EL-BezügerInnen fliesst die Verbilligung automatisch in die EL-Berechnung ein. 
 
Hat sich das Einkommen oder die persönliche Situation seit dem massgebenden Steuerjahr 
verändert, kann beziehungsweise muss uns dies mitgeteilt werden. Bei einer Verbesserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse um mind. Fr. 20‘000 oder 20% besteht eine gesetzliche Melde-
pflicht. 
Die SVA-Zweigstellen sind in diesem Rahmen Auskunftsstelle, auch beim Ausfüllen des Online-
Antrages unterstützen sie die Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger. 
 
Gemäss §17 Abs. 1 und 2 haben Sozialhilfebezüger maximal Anspruch auf einen Beitrag in der 
Höhe der Richtprämie. Die Gemeinde kann eine allfällige Differenz zwischen der effektiven 
KVG Prämie und der Richtprämie geltend machen sofern der Eintritt in die Sozialhilfe im Kan-
ton Aargau nach dem 30. September stattgefunden hat und somit nicht ausreichend Zeit für ei-
nen Wechsel in ein günstigeres Versicherungsmodell bestand.  
 

2.2 Kostenverteilung/Massnahmen bzgl. Verlustscheine Krankenversi-
cherungen ab 01.01.2018 

Für Verlustscheine aus ausstehenden KVG-Forderungen, die aufgrund von Betreibungen ab 1. 
Januar 2018 entstehen, sind gemäss der aktuellen kantonalen Aufgaben- und Lastenverteilung 
ab dem Jahr 2018 die Gemeinden zuständig.  

 
Die Gemeinden erhalten via GZ-Online/PartnerWeb Gemeinden Meldungen über die beim 
Krankenversicherer eingegangene und der SVA vom Krankenversicherer gemeldete Betrei-
bungen. Gleichzeitig werden die betroffenen Personen informiert. Im Sinne einer aktiven Fall-
führung haben die Gemeinden ab Eingang der Betreibungsmeldung optional und fakultativ fol-
gende Möglichkeiten: 
 

- Einsichtnahme in Betreibungsakten und Steuerunterlagen zur Abklärung der finanziellen Si-
tuation 

- Einladung des Schuldners zum Gespräch oder briefliche Kontaktaufnahme 
- Unterstützung von zahlungsunfähigen Personen 
- Abschätzen der Wahrscheinlichkeit, ob ein Verlustschein entsteht und wenn ja, Budgetie-

rung der voraussichtlichen Kosten 

 

Die Gemeinden tragen dabei 85 Prozent der gemäss Art. 65 KVG relevanten Kosten, das 
heisst des Gesamtbetrages (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszin-
sen und Betreibungskosten) der entsprechenden Forderungen aus der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung. Zahlungspflichtig ist die Gemeinde, in welcher die Schuldnerin oder der 
Schuldner zum Zeitpunkt der Betreibungserhebung Wohnsitz hatte (§ 28 KVGG). 

http://www.sva-ag.ch/pvonline
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5.5 Sicherungsmassregeln 

Wir kennen folgende Sicherungsmassregeln: 

- Die Siegelung 
 

- Die Aufnahme eines Erbschaftsinventars. Bei den Erbschaftsinventaren unterscheidet man 
das Sicherungs- und das öffentliche Inventar. Im Weitern ist gemäss § 210 Steuergesetz 
nach dem Tod einer steuerpflichtigen Person, ausser in Fällen offensichtlicher Vermögens-
losigkeit, ein amtliches Inventar (Steuerinventar) aufzunehmen. Dieses Inventar stützt sich 
nicht auf das Erbrecht. Sofern erbschaftssteuerpflichtige gesetzliche oder eingesetzte erb-
berechtigte Personen vorhanden sind, ist ein ordentliches Steuerinventar aufzunehmen. 
Sind keine erbschaftssteuerpflichtige gesetzliche oder eingesetzte Erben vorhanden, ist ein 
vereinfachtes Steuerinventar zu erstellen. In diesen Fällen sind allfällige Legate, noch nicht 
besteuerte Vorempfänge oder Direktansprüche aus Versicherungen, wenn die Begünstigten 
erbschaftssteuerpflichtig sind, mit separaten Erbsteuerveranlagungen zu besteuern. 

 

- Die amtliche Erbschaftsverwaltung, bei Abwesenheit von Erben oder bei Unkenntnis der 
Erbfolge. 

 

- Den Erbenruf, bei Ungewissheit, wer gesetzlicher Erbe ist. 
 

- Die Einlieferungspflicht von vorgefundenen letztwilligen Verfügungen an das Gerichtspräsi-
dium. 

 

- Die Testamentseröffnung innert Monatsfrist durch den Gerichtspräsidenten. 
 

5.6 Ausschlagung der Erbschaft 

Gesetzliche und eingesetzte Erben haben die Möglichkeit, eine ihnen zufallende Erbschaft aus-
zuschlagen durch ausdrückliche, vorbehaltlose mündliche oder schriftliche Erklärung an das 
Bezirksgericht. Die Frist beträgt drei Monate seit dem Tode des Erblassers bzw. einen Monat 
nach Aufforderung durch das Gericht bei Durchführung eines öffentlichen Inventars. Bei offen-
kundiger Zahlungsunfähigkeit wird die Ausschlagung von Gesetzes wegen vermutet. Wird die 
Erbschaft von allen nächsten gesetzlichen Erben ausgeschlagen, erfolgt die Liquidation durch 
das Konkursamt. Falls sich aus der Liquidation nach Deckung der Schulden ein Überschuss 
ergibt, wird dieser den Berechtigten überlassen, wie wenn sie nicht ausgeschlagen hätten. 

 

5.7 Öffentliches Inventar 

Es bildet die Grundlage zum Entscheid, ob eine Erbschaft angenommen oder ausgeschlagen 
werden soll. Durch den mit dem öffentlichen Inventar verbundenen Rechnungsruf soll Klarheit 
darüber entstehen, mit welchen Verbindlichkeiten zu rechnen ist. Zudem übernehmen die Er-
ben nur für die Forderungen die volle Haftung, welche angemeldet wurden. Ohne öffentliches 
Inventar haften die Erben uneingeschränkt mit dem eigenen Vermögen. 

 

5.8 Amtliche Liquidation 

Jeder Erbe ist befugt, anstatt die Erbschaft auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar an-
zunehmen, die amtliche Liquidation zu verlangen. Solange jedoch ein Miterbe die Annahme er-
klärt, kann dem Begehren keine Folge gegeben werden. Im Falle der amtlichen Liquidation 
werden die Erben für die Schulden der Erbschaft nicht haftbar. 
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A-16 Sachenrecht 

ÜK-Leistungsziele 

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden 

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Grundbuchämter 

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates 

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten 

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung 

1.1.3.1.1  Auftrag des Lehrbetriebs 

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse 
BOG und SOG) 

- 

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den 
ÜK-Unterricht mitzubringen) 

- 

ZGB mitnehmen 
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1 Einleitung 

Das Sachenrecht findet sich im 4. Teil des Schweizerischen Zivilgesetzesbuches 
(ZGB), Art. 641 ff. 

Sachen im Rechtssinne sind  

• Unpersönliche (Menschen und Tiere sind keine Sachen) 

• Körperliche (abgrenzbar und dreidimensional greifbar) 

• Rechtlich beherrschbare (erworben, genutzt, veräussert, gebraucht und Personen 
zugeordnet) 

Gegenstände. 

Arten sind 

• Bewegliche (Fahrnis) 

• Unbewegliche (Grundstücke) 
Sachen. 



16

Modul 16 16 | 2 Ausgabe Januar 2019

2 Das Eigentum 

2.1 Inhalt und Umfang 

Das Eigentum ist ein dingliches Recht. Dinglich bedeutet, dass man ein bestimmtes Recht an 
einer Sache hat, das gegenüber jedermann gilt. 

Das Eigentum ist das umfangreichste dingliche Recht. Es verschafft dem Eigentümer, also dem 
Rechtsinhaber alle Befugnisse über eine Sache, soweit diese nicht durch Gesetz begrenzt wer-
den.  

Der Eigentümer kann vor allem: 

Wirtschaftlich und rechtlich über die Sache verfügen, indem er sie nutzt, umgestaltet, einem 
bestimmten Zweck zuführt, verpfändet, verkauft; die Sache herausverlangen, wo er sie findet; 
fremde Eingriffe abwehren, die mit seinem Eigentum nicht verträglich sind. 

Umfang 

Das Eigentum erstreckt sich über die ganze Sache, mit ihren Bestandteilen, natürlichen Früch-
ten und der Zugehör. 

Bestandteile (Art. 642 ZGB) 

Bestandteil ist alles, was nach örtlicher Auffassung zur Hauptsache gehört und ohne deren 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung nicht abgetrennt werden kann.  
Unsere Vorfahren haben häufig und zutreffend als Bestandteile bezeichnet, was mit einer  
Sache niet- und nagelfest verbunden war. So gehören Dach, Fenster und Türen notwendiger-
weise zum Haus.  
Das dingliche Recht an der Hauptsache umfasst auch das Recht an den Bestandteilen. Keine 
Bestandteile des Bodens sind: Fahrnisbauten (z.B. Hütte, Baracke; ohne Absicht bleibender 
Verbindung auf Boden aufgerichtet), Baurecht (Recht, auf fremdem Boden ein Bauwerk zu er-
richten) und Stockwerkeigentum (Miteigentumsanteil an einem Grundstück mit Sonderrecht an 
einem bestimmten abgeschlossenen Gebäudeteil). 

Natürliche Früchte (Art. 643 ZGB) 

Natürliche Früchte sind die Erträgnisse einer Sache, zum Beispiel Feld- und Baumfrüchte, Bee-
ren, Kies aus Kiesgruben, Steine aus Steinbruch, aber auch kraft eines Rechtsverhältnisses 
wie Miet-, Pacht- und Kapitalzinsen. Bei den natürlichen Früchten werden diese mit der Tren-
nung von der Hauptsache zur selbständigen Sache und können in das Eigentum eines anderen 
übergehen (Gilt eigentlich als Bestandteil der Muttersache, solange sie mit ihr verbunden ist). 

Zugehör (Art. 644 ZGB) 

In erster Linie ist hervorzuheben, dass nach ZGB nur bewegliche Sachen als Zugehör in Be-
tracht kommen. Die Zugehör ist sodann an folgende weitere Voraussetzungen gebunden: 

Zwischen der Hauptsache und der Zugehör müssen ein äusserer oder räumlicher und ein inne-
rer oder wirtschaftlicher Zusammenhang, also eine Sachbeziehung und eine Zweckbeziehung, 
bestehen. Die Zugehör ist also eine bewegliche Sache, die dauernd zur Bewirtschaftung, Be-
nutzung oder Verwahrung der Hauptsache dient und durch Verbindung oder Anpassung wahr-
nehmbar zur Hauptsache steht. Sie muss entweder nach Ortsgebrauch oder nach dem Willen 
des Eigentümers als Zugehör erklärt sein, wie zum Beispiel Hotelmobiliar zum Hotel, Metz-
gereiinventar zur Metzgerei oder Maschinen zum Fabrikbetrieb. Verbrauchbare Sachen und 
Tiere können nicht Zugehör sein. 
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2.1.1 Eigentumsverhältnisse 

Alleineigentum 

Von Alleineigentum spricht man, wenn eine Sache einer Person allein zu Eigentum gehört. 

Miteigentum (Art. 646 ff. ZGB) 

Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen (z.B. ½, ¼) und ohne äusserliche Auf-
teilung in ihrem Eigentum (die interne Aufteilung bzw. Benutzung kann in einer Nutzungs- und 
Verwaltungsordnung geregelt werden), so sind sie Miteigentümer. Das Miteigentum kann ver-
traglich vereinbart werden oder besteht von Gesetzes wegen (Grenzmauern, gemeinsame Ein-
friedigungen). Jeder Miteigentümer kann über seine Miteigentumsquote frei verfügen (Veräus-
sern, Verpfänden, etc.) unter dem Vorbehalt des gesetzlichen Vorkaufsrechtes des oder der 
Miteigentümer. 

Gesamteigentum (Art. 652 ff. ZGB) 

Das Gesamteigentum ist Eigentum mehrerer Personen, die durch ein Grundverhältnis gesetzli-
cher Art (Erben- oder Gütergemeinschaft) oder vertraglicher Natur (einfache Gesellschaft, Kol-
lektivgesellschaft) zu einer Gemeinschaft verbunden sind. Das Verfügungsrecht über die Sache 
steht nur der Gesamtheit der Eigentümer zu. Das Beteiligungsverhältnis der einzelnen Eigen-
tümer innerhalb der Gemeinschaft ist am Eigentum der Sache nach aussen nicht erkennbar. 

2.1.2 Eigentümer 

Eigentümer an einer Sache können die natürlichen und die juristischen Personen sowie öffent-
lich-rechtliche Körperschaften (z.B. Bund, Gemeinden, Kirchgemeinden) sein. 

2.2 Das Grundeigentum 

Gegenstand des Grundeigentums sind die Grundstücke, die in das Grundbuch aufgenommen 
werden und durch den Eigentümer im Rahmen der entsprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen veräussert und verpfändet werden können, sowie Dienstbarkeiten (Rechte und Lasten) 
eingetragen werden können.  

2.2.1 Grundstücke nach Gesetz 

Liegenschaften 

Darunter sind fest begrenzte Teile der Bodenfläche, mit oder ohne Bauten, zu verstehen. 

In das Grundbuch aufgenommene selbständige und dauernde Rechte 

Darunter fallen Dienstbarkeiten, die nicht zu Gunsten eines berechtigten Grundstücks, noch 
ausschliesslich zu Gunsten einer bestimmten Person begründet werden. Dauernd gilt ein sol-
ches Recht, wenn es auf wenigstens dreissig Jahre oder auf unbestimmte Zeit begründet wird. 
Dazu gehören vor allem Baurechte und Benützungsrechte sowie eher aus früheren Zeiten 
Quellenrechte und Wasserrechtsverleihungen.  

Miteigentumsanteile an Grundstücken 

Miteigentum an der Sache nach Bruchteilen. 

Stockwerkeigentum (Variante von Miteigentum; Art. 712a ff. ZGB) 
Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem Grundstück (Boden samt Gebäu-
de), der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte in sich abgeschlossene Teile 
des Gebäudes (Wohnung, Gewerberaum, Garage) für sich zu benützen und im Inneren 
auszubauen. Begründet wird das Stockwerkeigentum durch Eintragung im Grundbuch.  
Neben der alleinigen Benützung seines Sonderrechts steht dem Stockwerkeigentümer das 
Mitbenützungsrecht an gemeinschaftlichen Bauteilen, Anlagen und Einrichtungen (wie 
Treppenhaus, Lift, Einstellräume usw.) zu. 
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Bergwerke 

Damit ist nicht das Bergwerk selbst, sondern das Recht zu verstehen, das Erdinnere auf Roh-
stoffe auszubeuten. 

Unselbständiges Eigentum (Art. 655a ZGB) 

Ein Grundstück kann mit einem anderen Grundstück derart verknüpft werden, dass der jeweili-
ge Eigentümer des Hauptgrundstückes auch Eigentümer des dazugehörenden Grundstücks ist 
(z.B. Eigentum an privater Strassenparzelle, Eigentum an Gemeinschaftsparzelle bei Areal-
überbauung). Dieses teilt das rechtliche Schicksal des Hauptgrundstücks und kann nicht ge-
sondert veräussert, verpfändet oder belastet werden. 

2.2.2 Inhalt des Grundeigentums 

Das Eigentum umfasst räumlich den Grund und Boden bis zur Grenze. Die Grenzen werden 
durch Grenzzeichen (Marksteine oder Bolzen) bestimmt, welche gesetzlich geschützt sind und 
nur durch den Nachführungsgeometer gesetzt oder entfernt werden dürfen. Massgeblich für die 
Grenzen sind die amtlichen Vermessungspläne. Nach oben in den Luftraum und nach unten in 
das Erdreich erstreckt sich das Eigentum, soweit für die Ausübung desselben ein Interesse be-
steht. Das Grundeigentum umfasst auch alle Bauten, Pflanzen und Quellen, mit Ausnahme der 
eingeräumten Baurechte und Quellenrechte, sowie der Fahrnisbauten. 

2.2.3 Erwerb von Grundeigentum 

Beim Erwerb von Grundeigentum wird zwischen buchlichem und ausserbuchlichem Erwerb un-
terschieden.  

Der buchliche Erwerb gilt bei rechtsgeschäftlichem Erwerb von Grundeigentum, zum Beispiel: 

- Kaufvertrag 
- Freiwillige Steigerung 
- Tausch 
- Schenkung 
- Erbteilung 

Das Grundeigentum wird somit erst mit der Eintragung des Rechtsgeschäftes im Grundbuch 
erworben. 

Beim ausserbuchlichen Erwerb geht das Eigentum ohne, d.h. vor dem Eintrag in das Grund-
buch auf den Erwerber über. Nur durch den nachfolgenden Grundbucheintrag erhält jedoch der 
Erwerber die Möglichkeit, über das Grundstück zu verfügen. 

Der ausserbuchliche Erwerb gilt zum Beispiel bei: 

- Erbgang 
- Enteignung 
- Zwangsvollstreckung 
- Gerichtliches Urteil 

2.3 Das Fahrniseigentum 

Fahrniseigentum ist das Eigentum an Sachen, die ihrer Natur nach beweglich sind (keine feste 
Verbindung mit dem Boden) und nicht zu den Grundstücken gehören. 
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2.3.1 Erwerb von Fahrniseigentum 

Voraussetzung ist der Übergang des Besitzes an der Sache auf den Fahrniseigentümer. Die 
Übertragung des Besitzes bedarf keiner besonderen Form. 

Der Erwerb von Fahrniseigentum erfolgt z.B. durch Übertragung, Fund, Verarbeitung, Ersitzung 
(sämtliche Erwerbsarten sind in Art. 714 – 729 ZGB erwähnt und ausgeführt).  

2.4 Beschränkung des Grundeigentums 

Wir unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen. 

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen 

Darunter sind Schranken zu verstehen, die zum Wohle der Allgemeinheit von Bund, Kantonen 
und Gemeinden in Gesetzen aufgestellt werden. Sie bringen vor allem eine Beschränkung der 
Benutzungsbefugnis des Grundeigentums. Darunter fallen bau-, feuer- und gesundheitspolizei-
liche Vorschriften, Forst- und Strassenwesen, Bodenverbesserung, Zerstückelung von Gütern, 
Naturschutz usw. Abänderungen sind nur mit Zustimmung der Bewilligungsbehörden möglich, 
wenn es das Gesetz zulässt. Die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen bestehen 
ohne Eintrag im Grundbuch. 

Privatrechtliche Eigentumsbeschränkungen 

Darunter sind Schranken zu verstehen, die zum nachbarrechtlichen Schutz des Grundeigen-
tums, zur Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, zum Schutz einer berechtigten Person von 
Gesetzes wegen im Zivilrecht bestehen oder vertraglich vereinbart werden können. Die privat-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen können sich auswirken auf: 

a. Verfügungsbefugnis 
Durch vertragliches Vorkaufsrecht, Rückkaufsrecht, Kaufrecht, Pacht, Miete. Diese persönli-
chen Rechte können im Grundbuch vorgemerkt werden (Vor- und Rückkaufsrecht auf ma-
ximal 25 Jahre, Kaufrecht auf maximal 10 Jahre) und erhalten dadurch Dritten gegenüber 
Wirkung (Art. 216a ff. OR). 
Durch gesetzliches Vorkaufsrecht im Miteigentums- und im Baurechtsverhältnis (Art. 682 
ZGB) sowie im bäuerlichen Bodenrecht. Das bäuerliche Bodenrecht beinhaltet weitere Ver-
fügungsbefugnisse (z.B. Belastungsgrenze bei Hypotheken, etc.), dazu mehr im Bundesge-
setz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB).  

b. Benutzungsbefugnis 
Neben den öffentlich-rechtlichen Beschränkungen bestehen auch gesetzliche Vorschriften 
im Zivilrecht, die die Benutzungsbefugnis einschränken, wie zum Beispiel Art der Nutzung 
des Grundeigentums, Abwehr von Gefahr und Schaden usw. Diese Eigentumsbeschrän-
kungen bestehen ohne Grundbucheintrag. Darüber hinaus können sich Grundeigentümer 
aber auch vertragliche Beschränkungen für die Benutzungsbefugnis durch Dienstbarkeiten 
auferlegen (siehe nachfolgende Ausführungen zu Dienstbarkeiten). Diese Dienstbarkeiten 
müssen im Grundbuch eingetragen werden. 

c. Nachbarrecht 
Auch hier bestehen gesetzliche Bestimmungen im Zivilrecht, die sich aus der örtlichen Be-
ziehung von zwei oder mehr Grundstücken ergeben wie zum Beispiel übermässige Einwir-
kung, Grabungen, Wasserablauf, Durchleitungen, Pflanzungen, Einfriedigungen, Notweg-
rechte usw.  
Es können aber auch vertragliche nachbarrechtliche Beschränkungen unter Grundeigentü-
mern in Form von Dienstbarkeiten vereinbart werden, die jedoch der Eintragung im Grund-
buch bedürfen. Solche Vereinbarungen dürfen aber nicht im Widerspruch zu öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen stehen. 
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3 Beschränkt dingliche Rechte 

Den Gegensatz zum Eigentum als umfassende Sachherrschaft bilden die beschränkten dingli-
chen Rechte, die nur eine beschränkte Machtbefugnis über die damit belasteten Sachen ge-
währen. Die Rechtsansprüche gliedern sich auf in drei Kategorien, nämlich die Dienstbarkeiten 
(auch Servitute genannt), die Grundlasten und die Pfandrechte (Grundpfand und Fahrnispfand). 

3.1 Grunddienstbarkeiten 

Die Grunddienstbarkeit ist ein Rechtsverhältnis zwischen den jeweiligen Eigentümern zweier 
oder mehrerer Grundstücke, das den Eigentümer des dienenden (belasteten) Grundstückes 
verpflichtet, sich bestimmte Eingriffe des Eigentümers des herrschenden (berechtigten) Grund-
stückes gefallen zu lassen (z.B. Wegrecht, Durchleitungsrecht), oder sein Eigentumsrecht nach 
gewissen Richtungen zu Gunsten des Eigentümers des berechtigten Grundstücks nicht auszu-
üben (z.B. Baubeschränkung). Die Verpflichtung beinhaltet also ein Dulden oder Unterlassen. 

3.2 Persönliche Dienstbarkeiten 

Zu dieser Untergruppe der Dienstbarkeiten gehören die Nutzniessung und das Wohnrecht. 
Ferner können andere Dienstbarkeiten zu Gunsten von bestimmten Personen (Baurecht, Quel-
lenrecht usw.) begründet werden.  

3.2.1 Merkmale der persönlichen Dienstbarkeiten 

Nutzniessung und Wohnrecht (Art. 745 ff. ZGB) 

Die Nutzniessung und das Wohnrecht sind ausschliesslich persönliche Dienstbarkeiten. Sie 
sind unbedingt mit einem individuell bestimmten Rechtsträger verbunden. Nutzniessung und 
Wohnrecht erlöschen mit dem Tod des Berechtigten, dem Verzicht durch den Berechtigten, 
oder dem Untergang der Sache.  

Die Nutzniessung ist das umfassende Nutzungsrecht an einer Sache. Sie gewährt dem Berech-
tigten den Besitz, den Gebrauch, die Nutzung und die Verwaltung. Der Nutzniesser hat die Sa-
che in seinem Bestand zu erhalten. Im Weiteren trägt der Nutzniesser die Auslagen für den 
gewöhnlichen Unterhalt und die Bewirtschaftung der Sache sowie weitere Pflichten gemäss 
Gesetz und gemäss vertraglicher Vereinbarung (z.B. Steuern, Versicherungen, Schuldzinsen). 
Als Rechtsgrund kommen in Betracht: Vertrag, Vermächtnis und gesetzliche Bestimmungen. 
Der Vertrag muss öffentlich beurkundet werden, sofern er Grundstücke zum Gegenstand hat. 
Der Begründungsakt für Fahrnis ist die Besitzübergabe, für Grundstücke die Eintragung im 
Grundbuch. 

Das Wohnrecht beinhaltet die Befugnis, in einem Gebäude ausschliesslich, oder in einem Teil 
eines solchen, Wohnsitz zu nehmen. Ist das Wohnrecht auf einen Teil des Gebäudes be-
schränkt (z.B. einzelne Zimmer, oder Wohnung in Mehrfamilienhaus), so kann der Berechtigte 
die zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Einrichtungen mitbenutzen. Steht dem Be-
rechtigten ein ausschliessliches Wohnrecht zu, so trägt er die Lasten des gewöhnlichen Unter-
halts, hat er nur ein Mitbenutzungsrecht, so trägt der Eigentümer die Unterhaltskosten. Als 
Rechtsgrund kommt der Vertrag oder das Vermächtnis in Betracht, wobei der Vertrag öffentlich 
beurkundet werden muss. Der Begründungsakt ist in beiden Fällen die Eintragung im Grund-
buch, weil das Wohnrecht nur an Wohnhäusern oder Teilen davon begründet werden kann und 
diese immer Bestandteil von Grundstücken sind. 
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Baurecht (Art. 779 ff. ZGB) 

Durch Begründung eines Baurechtes kann auf fremdem Boden, auf oder unter der Bodenflä-
che, ein Bauwerk errichtet oder beibehalten werden. Ein solches Bauwerk behält seinen sepa-
raten Eigentümer. Das Baurecht kann mit öffentlicher Beurkundung als selbständiges Recht 
(siehe Ziffer 2.2.1 hiervor) auf höchstens 100 Jahre begründet werden. Eine anschliessende 
Verlängerung auf eine gleiche Höchstdauer ist möglich. Geht das Baurecht unter, so fallen die 
bestehenden Bauwerke gegen Entschädigung dem Grundeigentümer heim und werden zu Be-
standteilen des belasteten Grundstückes. Für die Gewährung eines Baurechtes wird in der Re-
gel ein sogenannter Baurechtszins verlangt, welcher sich meistens nach dem Verkehrswert des 
Grundstückes richtet. Der Baurechtsgeber (Grundeigentümer des mit dem Baurecht belasteten 
Grundstückes) als auch der Baurechtsnehmer (Eigentümer des Baurechtes) haben gegenseitig 
je ein gesetzliches Vorkaufsrecht. 

Quellenrecht 

Dem Berechtigten eines Quellenrechtes wird das Recht eingeräumt, sich das Wasser der Quel-
le auf dem belasteten Grundstück anzueignen und dieses abzuleiten. Auch das Quellenrecht 
kann selbständig und dauernd begründet werden. 

3.2.2 Entstehung einer Dienstbarkeit 

Die Dienstbarkeit entsteht durch Rechtsgeschäft mit dem Grundbucheintrag. Jedes Rechtsge-
schäft zur Errichtung einer Dienstbarkeit bedarf der öffentlichen Beurkundung. 

3.3 Grundlasten 

Durch die Grundlast wird der jeweilige Eigentümer eines Grundstückes zu einer Leistung an ei-
nen Berechtigten verpflichtet, für die er ausschliesslich mit dem Grundstück haftet. Inhalt der 
Grundlast ist eine Leistung, die Verpflichtung zu einem Geben (Holz- oder Milchlieferungs-
pflicht) oder Handeln (Wegunterhalt oder Bewässerungen im Sinn einer Dienstleistung als sel-
tener Inhalt einer Grundlast), im Gegensatz zur Dienstbarkeit, welche ein Dulden oder Unter-
lassen zum Inhalt hat. Die zu erbringende Leistung muss sich entweder aus der wirtschaftlichen 
Natur des belasteten Grundstücks ergeben oder für die wirtschaftlichen Bedürfnisse eines be-
rechtigten Grundstücks bestimmt sein. 

Die Grundlast ist ablösbar und bei der Errichtung ist ein Wertbetrag anzugeben. 
Das Rechtsinstitut besteht entweder als Personalgrundlast zu Gunsten einer natürlichen oder 
juristischen Person als Berechtigte oder als Realgrundlast zu Gunsten der jeweiligen Eigentü-
mer eines anderen Grundstückes. 

Wie bei der Dienstbarkeit bedarf die Begründung einer Grundlast der öffentlichen Beurkundung 
und entsteht als dingliches Recht mit dem Grundbucheintrag.  

Die Grundlast hat in der heutigen Zeit stark an Bedeutung verloren und kommt in der Praxis 
kaum mehr vor.  

3.4 Pfandrechte 

Unter diesen Sammelbegriff fallen das Grundpfandrecht und das Fahrnispfandrecht. 

3.4.1 Grundpfandrechte 

Das Grundpfandrecht ist ein beschränktes dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache 
(Grundstück). Das Pfandrecht bezweckt die Sicherstellung einer Forderung mit dem Wert der 
Sache. Es verschafft dem Gläubiger die Befugnis, sich im Falle der Nichtbefriedigung aus dem 
Erlös der Sache schadlos zu halten. Das Recht verschafft dem Gläubiger eine bevorzugte Stel-
lung bei der Haftung des Pfandobjektes. Das bedeutet: In der Regel benötigt der Grundstückei-
gentümer eine Hypothek für seine Liegenschaft. Falls dieser die vereinbarten Zins- und Abzah-
lungsverpflichtungen gegenüber dem Gläubiger nicht mehr erfüllen kann, hat der Gläubiger die 
Befugnis, die betreibungsrechtliche Verwertung mit Versteigerung des Grundstückes zu verlan-
gen (mehr dazu im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG Art. 133 ff.) 
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3.4.2 Arten von Grundpfandrechten 

Grundpfandverschreibung 

Sie bezweckt auf Antrag der Parteien (Schuldner/Eigentümer und Gläubiger) die Sicherung ei-
ner beliebigen Forderung durch ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das nicht unbedingt im 
Eigentum des Schuldners zu stehen braucht. Die Sicherungsfunktion steht im Vordergrund, z.B. 
Investitionskredite der Aarg. Landw. Kreditkasse bei landwirtschaftlichen Liegenschaften, oder 
Sicherungspfandrecht für Baurechtszinsen bei selbständigen Baurechten. Bei unbestimmten 
Forderungen werden Maximalhypotheken errichtet. Es wird kein Titel (=Wertpapier), sondern 
nur ein Beweismittel (=in der Regel eine Vertragskopie) ausgestellt. Die Hauptsache ist die 
Forderung, verbunden mit der persönlichen Haftung des Schuldners. Die Haftung des Grund-
pfandes ist nur Nebensache. Einen verselbständigten Bodenwert stellt die Grundpfandver-
schreibung nicht dar. Sie ist somit nicht für den Handel berechnet und wird nicht in einem Wert-
papier verkörpert. 

Schuldbrief 

Durch den Schuldbrief wird eine persönliche Forderung begründet, deren Bestand in jeder Hin-
sicht klar und eindeutig bestimmt ist. Bedingungen und Gegenleistungen sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Wie bei der Grundpfandverschreibung wird die Forderung sichergestellt durch 
ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das nicht unbedingt im Eigentum des Schuldners zu ste-
hen braucht. Auf Antrag der Parteien (Schuldner/Eigentümer und Gläubiger) wird der Schuld-
brief entweder als Registerschuldbrief oder als Papierschuldbrief ausgestaltet. Der Register-
schuldbrief wird auf den Namen des Gläubigers oder des Grundeigentümers (Eigentümer-
schuldbrief) eingetragen. Beim Papierschuldbrief wird neben der Eintragung in das Grundbuch 
ein Wertpapier durch das Grundbuchamt ausgestellt, welcher auf den Inhaber (Inhaberschuld-
brief) oder auf den Namen einer Person (Namenschuldbrief) lauten kann. Beim Papierschuld-
brief kann die sichergestellte Forderung nur in Verbindung mit dem Besitz des Pfandtitels ver-
äussert, verpfändet oder geltend gemacht werden. Beim Registerschuldbrief legitimiert sich der 
Gläubiger hingegen durch die Eintragung im Grundbuch. 

Beim Schuldbrief als auch bei der Grundpfandverschreibung haftet neben dem Grundstück der 
Schuldner persönlich. 

Gesetzliche Grundpfandrechte 

Neben den vertraglichen bestehen gesetzliche (die gegen den Willen des Grundeigentümers 
entstehen können) Grundpfandrechte, privatrechtliche (z.B. Forderungen des Verkäufers am 
verkauften Grundstück, Forderungen der Bauhandwerker, Beitragsforderungen der Stockwer-
keigentümer) und öffentlich-rechtliche (z.B. Versicherungsprämien der obligatorischen Gebäu-
deversicherung). Diese Forderungen stehen stets in enger Beziehung zum Grundstück und 
stellen immer Grundpfandverschreibungen dar. 

3.4.3 Entstehung eines Grundpfandrechtes 

Die vertraglichen Grundpfandrechte entstehen gestützt auf einen öffentlich beurkundeten 
Pfandvertrag (Rechtsgrund) mit der Eintragung im Grundbuch (Begründungsakt) und erhalten 
nach ihrer Errichtung einen bestimmten Rang (Pfandstelle). 
Bei privatrechtlichen gesetzlichen Grundpfandrechten besteht ein Anspruch auf Eintragung im 
Grundbuch. 
Öffentlich-rechtliche gesetzliche Grundpfandrechte bestehen ohne Grundbucheintragung. Sie 
gehen allen vertraglichen Grundpfandrechten vor. 
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3.4.4 Fahrnispfandrechte 

Es ist ein Pfandrecht an beweglichen körperlichen Sachen und Forderungen und kann grund-
sätzlich nur als Faustpfand bestellt werden, das heisst, dass eine Pfandbestellung nur möglich 
ist, wenn der Pfandgläubiger die Sache in die Hand bekommt. Als Ausnahme dazu steht die 
Viehverschreibung ohne Übergabe des Pfandgegenstandes.  
Der Pfandvertrag ist der Erwerbsgrund. Der Erwerbsakt hingegen ist die Besitzesübertragung 
und zwar sowohl bei der Pfandbestellung an körperlichen Sachen (Faustpfand) als auch bei der 
Verpfändung von Forderungen wie Patentrechten, Grundpfandtiteln, Erbanteilen. 

4 Besitz und Grundbuch 

Besitz und Grundbuch erfüllen vergleichbare Aufgaben, der Besitz für die Fahrnis und das 
Grundbuch für die Grundstücke. 

Die dinglichen Rechte (Eigentum, Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte) haben ab-
solute Wirkung gegenüber jedermann. Diese Rechtswirkung ruft nach einer möglichst weitge-
henden Publizität.  

Diese äussere Erscheinungsform ist für die Fahrnis der Besitz, für die Grundstücke der Grund-
bucheintrag. 

Der Besitz ist normalerweise die Grundlage für den Eigentumserwerb an Fahrnis. Das Grund-
buch ist demgegenüber die Grundlage für den Erwerb dinglicher Rechte an Grundstücken.  
Weiter ist mit dem Besitz von Fahrnis die Vermutung verbunden, dass das beanspruchte Recht 
auf Eigentum bestehe, während bei Grundstücken die Vermutung auf Eigentum die Folge des 
Grundbucheintrages ist. 

4.1 Besitz 

Der Besitz unterscheidet sich vom Eigentum (Art. 919 ff. ZGB). Das Eigentum ist das Recht auf 
die Sache, der Besitz die tatsächliche Gewalt über die Sache.  

4.1.1 Arten von Besitz 

Selbständiger Besitz liegt vor, wenn Eigentum und Besitz zusammenfallen. 
Beim unselbständigen Besitz fallen Eigentum und Besitz auseinander, z.B. bei Eigentum und 
Miete.  

4.1.2 Übertragung des Besitzes 

Der Besitz wird übertragen durch die Übergabe der Sache selbst, oder der Mittel, die dem Emp-
fänger die Gewalt über die Sache verschaffen.  

4.2 Grundbuch 

Das Grundbuch ist ein öffentliches Register. Es bildet vor allem die Grundlage für den Eigen-
tumsnachweis, die Verpfändung sowie die Belastung von Grundstücken mit Dienstbarkeiten 
und Grundlasten (Art. 942 ff. ZGB sowie eidg. Grundbuchverordnung GBV).  

4.2.1 Bestandteile des Grundbuches 

Tagebuch 

Jede Anmeldung an das Grundbuchamt wird unter einer Ordnungsnummer, deren Zählung mit 
jedem Kalenderjahr neu beginnt, mit Datum und Zeit in das Tagebuch aufgenommen.  

Das Tagebuch bestimmt somit das Datum und den Rang des Eintrages in das Hauptbuch. 
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Hauptbuch 

Im Hauptbuch erhält jedes Grundstück (Parzelle, Stockwerkeigentum, Miteigentum, selbständi-
ges und dauerndes Recht) eine eigene Nummer. Unter dieser Nummer werden in besonderen 
Abteilungen eingetragen: 

Die Rechte (Eigentum und beschränkt dingliche Rechte) an den Grundstücken: 

- Eigentum (natürliche Personen, juristische Personen, öffentlich-rechtliche Körperschaften) 
- Dienstbarkeiten und Grundlasten 
- Grundpfandrechte (Schuldbriefe oder Grundpfandverschreibungen) 

Im Weiteren werden eingetragen: 
- die Liegenschaftsbeschreibung (Nr., Fläche, Bauten, Kulturart, etc.) 
- die Anmerkungen (z.B. baurechtliche Eigentumsbeschränkungen, Reglemente bei Stock-

werkeigentum und Miteigentum, Veräusserungsbeschränkung nach BVG, etc.) 
- die Vormerkungen (z.B. Vorkaufsrecht, Rückkaufsrecht, Kaufsrecht, betreibungsrechtliche 

Verfügungsbeschränkungen, etc.) 

Pläne 

Daraus sind insbesondere der Grenzverlauf und die Grenzzeichen ersichtlich. Bei jeder Grenz-
änderung muss vor der Verfassung des entsprechenden Vertrages und dem Eintrag im Grund-
buch ein Plan mit entsprechender Flächenberechnung durch den Grundbuchgeometer erstellt 
werden (Mutationsurkunde mit Mutationsplan).  

Belege 

Unter den Belegen sind jene Urkunden und Unterlagen zu verstehen, aufgrund welcher die Ein-
träge im Grundbuch erfolgen. 

Hilfsregister 

Das Grundbuchamt kann Verzeichnisse über Adressen der berechtigten Personen und andere 
Hilfsregister wie Strassenverzeichnisse und Gebäuderegister führen. Es kann die Daten für 
diese Register aus anderen Informationssystemen beziehen.  

4.2.2 Erfordernis an den Grundbucheintrag 

Die Eintragung an das Grundbuch setzt eine Grundbuchanmeldung, einen Ausweis über das 
Verfügungsrecht und einen Rechtsgrund voraus. 

Grundbuchanmeldung: Ein Eintrag im Grundbuch erfolgt nur auf schriftliche Anmeldung hin, 
welche unbedingt und vorbehaltlos zu erfolgen hat.  

Rechtsgrundausweis: Die entsprechenden Belege sind im Original, oder, wenn eine Behörde 
oder Urkundsperson zur Aufbewahrung des Originals verpflichtet ist, als beglaubigte Kopie ein-
zureichen. Je nach Art des Rechtsgeschäftes ist es eine öffentliche Urkunde (z.B. Kaufvertrag, 
Dienstbarkeitsvertrag, Pfandvertrag), oder die vorgeschriebenen Unterlagen gemäss eidg. 
Grundbuchverordnung (GBV).  

Verfügungsrecht: Die betreffende Person, Amtsstelle, Behörde, etc. muss zur Anmeldung legi-
timiert sein. 

4.2.3 Wirkung des Grundbuches 

Negative Rechtskraft: 

Dingliche Rechte an Grundstücken entstehen (grundsätzlich) nicht, ohne dass sie im Grund-
buch eingetragen sind. Fehlt ein Eintrag, so heisst dies also, dass kein dingliches Recht be-
steht. 
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Positive Rechtskraft: 

Der Erwerber eines Rechtes kann sich in gutem Glauben auf den Grundbucheintrag verlassen. 

4.2.4 Weitere Grundsätze für das Grundbuch 

Prüfungspflicht: 

Dem Grundbuchverwalter obliegt von Amtes wegen eine strenge Prüfungspflicht in Bezug auf 
die Grundbuchanmeldung, die Rechtsgrundausweise und die Verfügungsberechtigung.  

Eintragungsprinzip: 

Das Eintragungsprinzip besagt, dass für den Erwerb von dinglichen Rechten an Grundstücken 
grundsätzlich die Eintragung in das Grundbuch erforderlich ist. 

Prinzip der Öffentlichkeit: 

Wer ein Interesse glaubhaft macht (z.B. Eigentümer, Notar, Behörden, Erben, Bevollmächtigte), 
hat Anspruch darauf, dass ihm vollständige Einsicht in das Grundbuch gewährt wird oder dass 
ihm daraus ein schriftlicher Auszug erstellt wird.  

Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des 
Grundbuches zu erhalten:  

- Grundstücksbezeichnung und -beschreibung 
- Name des Eigentümers 
- Eigentumsform und Erwerbsdatum 
- Weitere Angaben (Dienstbarkeiten, Grundlasten, bestimmte Anmerkungen) gemäss Art. 26 

der eidg. Grundbuchverordnung (GBV) 

4.2.5 Grundbuchführung im Kanton Aargau 

Die Grundbuchämter werden seit Oktober 2015 an den Standorten Baden, Laufenburg, Wohlen 
und Zofingen geführt, womit die bezirksweise Führung aufgehoben wurde.  

Welches Grundbuchamt für welche Gemeinde zuständig ist kann unter 
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/grundbuchaemter_1/Grundbuch_
mter.jsp

eruiert werden.  

Der Leiter (Grundbuchverwalter) eines Grundbuchamtes muss das Notariatspatent besitzen.  
Die Aufsicht über die Grundbuchämter führt der Regierungsrat (Departement Volkswirtschaft 
und Inneres). Die Sektion Grundbuch und Notariat beaufsichtigt als Grundbuchinspektorat die 
vier Grundbuchämter. 
Die Oberaufsicht über die Grundbuchführung in den Kantonen übt der Bund durch das eidg. 
Amt für Grundbuch- und Bodenrecht aus. 
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5 Öffentliche Beurkundung 

Unter öffentlicher Beurkundung ist die Beurkundung eines Rechtsgeschäftes durch eine Ur-
kundsperson innerhalb der Grenzen ihrer Befugnis und in der vorgeschriebenen Form zu ver-
stehen. Das Beurkundungswesen ist kantonal geregelt. 

Eine öffentliche Beurkundung ist immer dann notwendig, wenn diese qualifizierte Form vom 
Gesetz ausdrücklich verlangt wird wie bei Kauf, Schenkung und Tausch von Grundstücken, Er-
richtung von Grundpfandrechten, Begründung von Grunddienstbarkeiten, Begründung einer 
Nutzniessung an Grundstücken, Begründung eines Wohnrechtes, Begründung eines selbstän-
digen und dauernden Baurechtes, Beurkundung von Bürgschaften in den vorgesehenen Fällen. 

5.1 Inhalt des Beurkundungsrechts 

Das materielle Beurkundungsrecht regelt die Organisation im Beurkundungswesen. Am 
1. Januar 2013 trat das neue Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz in Kraft, wonach nur 
noch Urkundspersonen für öffentliche Beurkundungen im Kantons Aargau zuständig sind. Die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes urkundsberechtigten Gemeindeschreiber 
behalten diese Befugnis bis zum Ende ihrer Anstellung als Gemeindeschreiber. Sie können nur 
Verträge über Veräusserung und Verpfändung von Liegenschaften, Aufhebung oder Abände-
rung gesetzlicher Eigentumsbeschränkungen sowie Bürgschaften beurkunden. Neben dieser 
sachlichen Beschränkung sind sie örtlich beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde, in welcher 
sie als Gemeindeschreiber amten. Sie können zusätzlich vom Gemeinderat einer oder mehre-
rer Nachbargemeinden als Urkundsperson gewählt werden. 

Das formelle Beurkundungsrecht regelt das Beurkundungsverfahren. Dabei ist zu unterschei-
den zwischen dem ordentlichen und dem ausserordentlichen Beurkundungsverfahren. Das or-
dentliche Verfahren zerfällt in ein vorbereitendes und feststellendes Vorverfahren mit der Erfor-
schung des Parteiwillens und der Rechtsbelehrung an die Parteien und ein ausführendes 
Hauptverfahren mit der Abfassung und öffentlichen Beurkundung des Rechtsgeschäftes. Das 
ausserordentliche Verfahren muss eingeleitet werden, wenn eine Partei nicht lesen oder 
schreiben kann oder wenn sie die Urkundensprache nicht kennt. In diesen Fällen müssen für 
das Beurkundungsverfahren zwei Zeugen bzw. ein Übersetzer zugezogen werden. 
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6 Amtliche Beglaubigung 

Im Kanton Aargau können die Urkundspersonen, die Gemeindeschreiberinnen und Gemeinde-
schreiber sowie weitere durch Beschluss des Gemeinderates bezeichnete Angestellte der Ge-
meindeverwaltung Beglaubigungen vornehmen. 

Die beglaubigende Person ist bei der Unterschriftenbeglaubigung für die Echtheit der Unter-
schrift und bei der Dokumentenbeglaubigung für die Übereinstimmung der Kopie, Abschrift oder 
des Auszuges mit dem Original verantwortlich und hat den Amtsstempel anzubringen. 

6.1 Arten der amtlichen Beglaubigung 

Unterschriftenbeglaubigung 

Bescheinigung der Echtheit der Unterschrift. Die Unterschriftenbeglaubigung darf nur erfolgen, 
wenn die Unterschrift vor der beglaubigenden Person selber gezeichnet oder wenn sie vom Un-
terzeichner persönlich als seine Unterschrift bezeichnet wird. Diese Tatsache muss in der Be-
glaubigung festgehalten werden. Wenn der Unterzeichnende nicht schreiben kann, erfolgt die 
Beglaubigung seines Handzeichens. 

Beglaubigung von Kopien, Abschriften und Auszügen 

Bescheinigung der Übereinstimmung mit dem Originaldokument. Dieses muss der Beglaubi-
gungsperson vorgelegt werden. 
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Merkblatt zum Ausfüllen des Praxisberichts 

Lernende von Gemeindeverwaltungen: 

- Im Teil B müssen Sie anhand von 4 konkreten Beispielen aufzeigen, welche Dienstleis-
tungen Sie für Kundinnen/Kunden und Anspruchsgruppen fachgerecht und unter Einhaltung 
der gesetzlichen Grundlagen, Fristen sowie des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes 
erbracht haben. Die 4 Beispiele dürfen nicht aus nur einer Abteilung stammen, sondern 
müssen aus mindestens 3 verschiedenen Verwaltungsabteilungen sein. 

 

- Im Teil C müssen Sie anhand von 3 bearbeiteten Kundenanfragen aufzeigen, wie Sie die 
Verwaltungsgrundsätze angewendet haben. Die 3 Anfragen müssen aus mindestens 2 ver-
schiedenen Verwaltungsabteilungen sein. 

 

- Bitte beachten Sie, dass Sie Beilagen einreichen, die das Beispiel im Praxisbericht unter-
stützen. 

Lernende der Kantonsverwaltungen: 

- Im Teil B müssen Sie anhand von 4 konkreten Beispielen aufzeigen, welche Dienstleis-
tungen Sie für Kundinnen/Kunden und Anspruchsgruppen fachgerecht und unter Einhaltung 
der gesetzlichen Grundlagen, Fristen sowie des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes 
erbracht haben. Die 4 Beispiele dürfen nicht aus nur einer Abteilung stammen, sondern 
müssen aus verschiedenen Abteilungen/Sektionen sein. 

 

- Im Teil C müssen Sie anhand von 3 bearbeiteten Kundenanfragen aufzeigen, wie Sie die 
Verwaltungsgrundsätze angewendet haben. Die 3 Anfragen müssen aus verschiedenen 
Abteilungen/Sektionen sein. 

 

- Bitte beachten Sie, dass Sie Beilagen einreichen, die das Beispiel im Praxisbericht unter-
stützen. 

 

 

Für die Lernenden wurde das Formular „Praxisbericht“ ergänzt so dass es möglich ist, für die 
Aufgabenstellungen B – D nicht nur mindestens 4/3/2 Beispiele aufzuführen, sondern maximal 
6 Beispiele pro Aufgabenstellung. Es steht den Lernenden frei, ob sie max. 6 Beispiele auffüh-
ren wollen.  

 

 

 

Abgabetermin: erster Freitag im März vom Prüfungsjahr! 
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G-24 Zivilstandswesen 

ÜK-Leistungsziele 

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden 

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates 

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten 

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung 

1.1.3.1.1  Auftrag des Lehrbetriebs 

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse 
BOG und SOG) 

- 

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den 
ÜK-Unterricht mitzubringen) 

- 

 

Handout G-24_1 und G-24_2 ab Internet vor Unterricht ausdrucken (www.ov-ag.ch → Lernen-
de → Überbetriebliche Kurse → LLD/ÜK-Lehrmittel) 
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1 Wichtige Rechtsgrundlagen 

1.1 Bund 

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 
- Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partner-

schaftsgesetz, PartG) 
- Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) 
- Zivilstandsverordnung (ZStV) 
- Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV) 
- Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts  

(Bürgerrechtsgesetz, BüG)  
- Verordnung über die Gebühren zum Bürgerrechtsgesetz (GebV-BüG) 
 

1.2 Kanton 

- Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB) 
- Dekret über die Zivilstandskreise 
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (V EG ZGB) 
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2 Allgemeines 

2.1 Bedeutung des Zivilstandswesens 

Das Zivilstandswesen hat sich im Laufe der Zeit aus einer verhältnismässig einfachen amtli-
chen Aufzeichnung von Zivilstandsereignissen (Geburt, Tod, Eheschliessung, Kindesanerken-
nung) zu einem komplizierten Zweig der Rechts- und Verwaltungswissenschaft entwickelt. Den 
Beurkundungen der Zivilstandsämter kommt grosse rechtliche Tragweite zu. 

 

Die Beurkundung der Zivilstandsfälle ist im heutigen Zeitalter auf der ganzen Welt üblich. Das 
Zivilstandswesen ist auf die Bedürfnisse des verwalteten Staates ausgerichtet. Der moderne 
Sozialstaat kann ohne ein einheitlich geführtes Zivilstandsregister nicht funktionieren. 

 

In der Schweiz führten bis zum Jahre 1875 die Pfarrämter der verschiedenen Konfessionen die 
Zivilstandsbücher. Schon damals hatte man jedoch die Bedeutung einer einheitlichen Register-
führung erkannt. Um für jede Bürgerin und jeden Bürger gleiches Recht zu schaffen und Vorur-
teile, auch konfessioneller Art, so weit als möglich auszuschalten, wurde auf den 1. Januar 
1876 die Führung der Zivilstandsregister den weltlichen Behörden übertragen. Bei der grossen 
Bedeutung des Zivilstandswesens für die Rechtsordnung, sowohl für die Einzelperson als auch 
für das Gemeinwesen, hat der Staat durch Gesetz und Verordnung genau festgelegt, welche 
Zivilstandsereignisse zu beurkunden sind und auf welche Weise die Beurkundungen zu erfol-
gen haben. Im Jahre 1929 wurde schweizweit das Familienregister eingeführt. Dieses wurde 
durch das heutige informatisierte Standesregister (Infostar) im Jahr 2004 abgelöst. Heute wer-
den alle zivilstandsamtlichen Beurkundungen elektronisch vorgenommen. 

 

2.2 Begriff des Personenstandes 

In der Schweiz zählen insbesondere folgende Elemente zum Personenstand (Art. 39 Abs. 2 
ZGB): 

1. Die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen wie die Geburt, die Heirat, 
der Tod 

2. Die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie die Volljährigkeit, die Ab-
stammung, die Ehe 

3. Die Namen (Vornamen, Familienname und Ledigname) 
4. Die Kantons- und Gemeindebürgerrechte 
5. Die Staatsangehörigkeit 
 

2.3 Aufgaben 

Die Zivilstandsämter erfüllen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie führen das Personenstandsregister in elektronischer Form  
2. Sie erstellen die Mitteilungen und Auszüge  
3. Sie führen das Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung durch und vollziehen die Trau-

ung 
4. Sie führen das Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft durch und beurkunden diese 

öffentlich 
5. Sie nehmen Erklärungen zum Personenstand entgegen 
 

Das Personenstandsregister erbringt für die beurkundeten Tatsachen den vollen Beweis. Des-
halb darf nur beurkundet werden, was nachgewiesen ist. 
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Die kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen erfüllen insbesondere folgende Aufga-
ben: 

1. Sie beaufsichtigen die Zivilstandsämter 
2. Sie unterstützen und beraten die Zivilstandsämter 
3. Sie wirken in einem bestimmten Umfang bei der Registerführung und beim Vorbereitungs-

verfahren der Eheschliessung sowie beim Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft 
mit 

4. Sie erlassen Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetrete-
ner Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand be-
treffen 

5. Sie sorgen für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen 
 

Im Kanton Aargau nimmt das Departement Volkswirtschaft und Inneres durch die Zivilstands-
aufsicht die Aufgaben der Aufsichtsbehörde wahr. 

 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) übt durch das Eidgenössische Amt 
für das Zivilstandswesen (EAZW) die Oberaufsicht über das schweizerische Zivilstandswesen 
aus. 
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3 Organisation 

3.1 Zivilstandskreise 

Die Kantone legen die Zivilstandskreise fest.  

 

Im Kanton Aargau gibt es seit 01.01.2014 noch 18 Zivilstandskreise. Regionale Zivilstandsäm-
ter befinden sich in Aarau, Aarburg, Baden, Bad Zurzach, Bremgarten, Brugg, Laufenburg, 
Lenzburg, Leuggern, Mellingen, Menziken, Muri, Rheinfelden, Schöftland, Sins, Wettingen, 
Wohlen und Zofingen. Die aargauische Gemeinde Bergdietikon ist durch einen Vertrag zwi-
schen den Kantonen Aargau und Zürich dem zürcherischen Zivilstandskreis Dietikon angeglie-
dert worden.  

 

Im Kanton Aargau tragen die Gemeinden die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Zi-
vilstandsämter. Die Gemeinden, die einen Zivilstandskreis bilden, haben durch Gemeindever-
trag die Art des Zusammenwirkens, die Kostentragung und die Organisation des Regionalen 
Zivilstandsamtes geregelt. 

 

3.2 Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte 

Im Kanton Aargau stellt der Gemeinderat am Sitz des jeweiligen Zivilstandsamtes das erforder-
liche Personal an. Er bestimmt die nötige Anzahl Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte, 
bezeichnet die Leiterin oder den Leiter und regelt die Stellvertretung. Je nach Grösse des Am-
tes werden zusätzliche Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter angestellt. Beurkundungen und Trauungen dürfen jedoch nur die Zi-
vilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten vornehmen. Dokumente und Urkunden dürfen 
ebenfalls nur von Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten unterzeichnet werden. 

 

Damit jemand als Zivilstandsbeamtin oder Zivilstandsbeamter angestellt werden kann, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Das Schweizer Bürgerrecht 
2. Die Handlungsfähigkeit 
3. Der eidgenössische Fachausweis für Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte nach 

der Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbe-
amte 

4. Ein Beschäftigungsgrad bei einem Zivilstandsamt von mindestens 40 Prozent 
 

Der eidgenössische Fachausweis kann auch nach der Anstellung erworben werden. Der Ge-
meinderat legt in der Anstellungsverfügung mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde die Frist dafür 
fest. Sie kann in begründeten Ausnahmefällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ver-
längert werden. 

 

3.3 Zentrale Datenbank 

Das Bundesamt für Justiz betreibt die zentrale Datenbank Infostar (= Informatisiertes Standes-
register).  

 

Ziel ist, dass alle Schweizerinnen und Schweizer sowie die ausländischen Staatsangehörigen, 
die mit einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger eine familienrechtliche Bezie-
hung haben, in Infostar aufgenommen werden. Die systematische Rückerfassung aus den Fa-
milienregistern ist im Kanton Aargau seit Ende 2012 abgeschlossen. In die zentrale Datenbank 
Infostar kommen aber auch alle Ausländerinnen und Ausländer, über die ein in der Schweiz 
eingetretenes Zivilstandsereignis zu beurkunden ist. Die Aufnahme einer Person in Infostar ist 
Voraussetzung dafür, dass ein Zivilstandsereignis, das sie betrifft, beurkundet werden kann. 
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3.4 Haftung 

Wer durch die im Zivilstandswesen tätigen Personen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit wi-
derrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung 
es rechtfertigt, auf Genugtuung. Haftbar ist der Kanton. Der Kanton kann auf die Personen, 
welche die Verletzung absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben, Rückgriff nehmen. Auf 
Personen, die vom Bund angestellt sind, finden besondere bundesrechtliche Haftungsbestim-
mungen Anwendung. 

 

3.5 Disziplinarmassnahmen 

Die kantonalen Aufsichtsbehörden ahnden vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzun-
gen der bei den Zivilstandsämtern tätigen Personen mit Disziplinarmassnahmen. Die Diszipli-
narmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1'000 Franken oder, in schweren 
Fällen, in Amtsenthebung. Wenn die Amtspflichtverletzung einen Straftatbestand erfüllt, kommt 
die strafrechtliche Verfolgung hinzu. 
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4 Allgemeine Pflichten des Zivilstandsamtes 

4.1 Prüfungspflichten 

Vor jeder Amtshandlung sind vier Voraussetzungen zu prüfen: 

1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Zivilstandsamtes für die Amtshandlung 
2. Der Nachweis der Identität der beteiligten Personen (gültiger Pass oder Identitätskarte); 

Ausländerausweise, Führerausweise etc. sind Legitimationsdokumente und keine Identi-
tätsausweise 

3. Die Handlungsfähigkeit der beteiligten Personen 
4. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zu beurkundenden Angaben 
 

Überdies ist zu prüfen, ob ein Ausstandsgrund besteht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zi-
vilstandsämter haben in den Ausstand zu treten wenn: 

1. sie persönlich betroffen sind; 
2. ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner oder eine Person 

betroffen ist, mit der sie eine faktische Lebensgemeinschaft führen; 
3. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie 

betroffen sind; 
4. eine Person betroffen ist, die sie als gesetzliche Vertreterin oder gesetzlichen Vertreter oder 

im Rahmen eines privatrechtlichen Auftragsverhältnisses vertreten oder unterstützt haben; 
5. sie aus anderen Gründen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gewährleisten können, 

namentlich im Fall einer engen Freundschaft oder persönlichen Feindschaft. 
 

4.2 Dokumente 

Personenstandsdaten, die in Infostar abrufbar und korrekt und vollständig sind, müssen nicht 
mit Dokumenten nachgewiesen werden. Ansonsten haben die beteiligten Personen die erfor-
derlichen Dokumente vorzulegen. Diese dürfen nicht älter als sechs Monate sein. Ist die Be-
schaffung solcher Dokumente unmöglich oder offensichtlich unzumutbar, sind in begründeten 
Fällen ältere Dokumente zulässig. Der Entscheid hierüber liegt beim Zivilstandsamt. 

 

Dokumente, die nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst und nicht von einer be-
glaubigten deutschen, französischen oder italienischen Übersetzung begleitet sind, kann das 
Zivilstandsamt zurückweisen. Die Kosten der beglaubigten Übersetzung sind von den beteilig-
ten Privaten zu tragen. 

 

Die Belege sind mit der Geschäftsfall-Nummer zu versehen und unter dieser chronologisch 
aufsteigend nach Geschäftsfall und Jahr abzulegen. 

 

Die Belege sind 50 Jahre aufzubewahren. Werden die Belege durch Mikroverfilmung oder 
elektronische Speicherung gesichert, so dürfen sie mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach 
10 Jahren vernichtet werden. 

 

Besteht der begründete Verdacht, dass Dokumente gefälscht oder unrechtmässig verwendet 
worden sind, so hat das Zivilstandsamt diese zuhanden der zuständigen kantonalen Strafver-
folgungsbehörde einzuziehen. 

 

4.3 Information 

Das Zivilstandsamt informiert und berät die betroffenen Personen, veranlasst nötigenfalls zu-
sätzliche Abklärungen und kann verlangen, dass die Beteiligten dabei mitwirken.  

 

Nützliche Dienste leisten die vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement herausge-
gebenen Merkblätter zu den Themen Ehe, eingetragene Partnerschaft, Name, Kindesanerken-
nung, gemeinsame elterliche Sorge, Zivilstandsdokumente und Ausübung zivilstandsamtlicher 
Befugnisse. 
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4.4 Sprache 

Im Kanton Aargau ist die Amtssprache deutsch. Wenn bei einer Amtshandlung die Verständi-
gung nicht gewährleistet ist, so ist eine sprachlich vermittelnde Person (Dolmetscherin, Dolmet-
scher) beizuziehen. Die diesbezüglichen Kosten sind von den beteiligten Privaten zu tragen. 
Ausnahme: Gehörlose müssen die Kosten der sprachlichen Vermittlung (Gebärdendolmet-
scher) nicht übernehmen. 

 

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte hält die Personalien der sprachlich vermit-
telnden Person schriftlich fest, ermahnt diese zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen ei-
ner falschen Vermittlung hin. 

 

4.5 Amtsgeheimnis 

Die bei den Zivilstandsbehörden (Zivilstandsämtern, Aufsichtsbehörden) tätigen Personen sind 
zur Verschwiegenheit über Personenstandsdaten verpflichtet. Die Schweigepflicht besteht nach 
der Beendigung des Dienstverhältnisses weiter. 
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5 Beurkundungen 

5.1 Übersicht 

Folgende Geschäftsfälle werden in Infostar beurkundet:  

a. die Geburt 
b. das Findelkind 
c. der Tod  
d. der Tod einer Person mit unbekannter Identität  
e. die Namenserklärung 
f. die Kindesanerkennung  
g. das Bürgerrecht (Erwerb und Verlust) 
h. die Ehevorbereitung 
i. die Eheschliessung 
j. die Eheauflösung (Scheidung, Ungültigerklärung)  
k. die Namensänderung 
l. das Kindesverhältnis (gerichtliche Feststellung und Aufhebung) 
m. die Adoption (Begründung und gerichtliche Aufhebung) 
n. die Verschollenerklärung und die gerichtliche Aufhebung 
o. die Geschlechtsänderung 
p. die Vorbereitung der Eintragung einer Partnerschaft 
q. die Eintragung einer Partnerschaft 
r. die Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
 

Zusätzlich kann seit 01.01.2013 der Hinterlegungsort des Vorsorgeauftrages in Infostar regis-
triert werden.  

 

5.2 Geburt 

5.2.1 Lebend- und die Totgeburten 

Als Geburten werden die Lebend- und die Totgeburten beurkundet. Als Totgeburt wird ein Kind 
bezeichnet, das ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt und ein Geburtsgewicht von mindes-
tens 500 Gramm oder eine Schwangerschaftsdauer von mindestens 22 vollendeten Wochen 
aufweist. 

 

Die Geburt wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem sie stattgefunden hat. Erfolgt die Geburt 
während der Fahrt, so wird sie im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Mutter das Fahrzeug 
verlässt. 

 

Geburten sind dem Zivilstandsamt innert 3 Tagen schriftlich oder durch persönliche Vorsprache 
zu melden. Bei einer Totgeburt ist mit der Meldung eine ärztliche Bescheinigung einzureichen. 
Das Zivilstandsamt nimmt auch eine verspätete Meldung entgegen. Es zeigt der Aufsichtsbe-
hörde die Personen an, die ihrer Meldepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen sind. Die Auf-
sichtsbehörde erstattet Anzeige bei der Regionalen Staatsanwaltschaft. Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig die Meldepflicht verletzt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft. 

 

Liegen zwischen der Geburt und der Meldung mehr als 30 Tage, so ersucht das Zivilstandsamt 
die Aufsichtsbehörde um eine Verfügung zur Beurkundung der Geburt. 

 

Bei Anwendung schweizerischen Rechts gilt folgendes Namensrecht (in Kraft seit 01.01.2013):  

- führen die verheirateten Eltern einen gemeinsamen Familiennamen (Ledigname der Ehefrau 
oder Ledigname des Ehemannes), so erhält das Kind den gemeinsamen Familiennamen. 

- wurde durch die Eltern bei der Trauung keine Namensbestimmung abgegeben, wird der 
Familienname der gemeinsamen Kinder mit der Geburtsanzeige des ersten gemeinsamen 
Kindes bestimmt. Die Kinder können nur den Ledignamen der Mutter oder den Ledignamen 
des Vaters führen.  
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- sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, erhält das Kind den Ledignamen des Eltern-
teils, dem die elterliche Sorge zusteht (siehe auch Punkt 5.6.1 Elterliche Sorge des aner-
kannten Kindes) 

- Haben die Eltern das gemeinsame Sorgerecht, so bestimmen sie gemeinsam, welchen Fa-
miliennamen das Kind führen soll (Ledigname der Mutter oder Ledigname des Vaters). 

 

Die Vornamen des Kindes werden von den Eltern bestimmt. Sind die Eltern nicht miteinander 
verheiratet und besteht keine gemeinsame elterliche Sorge, so bestimmt die Mutter die Vorna-
men des Kindes. Vornamen, welche die Interessen des Kindes offensichtlich verletzen, werden 
durch das Zivilstandsamt zurückgewiesen. 

 

Bei tot geborenen Kindern werden Familienname und Vornamen erfasst, wenn es die Eltern 
wünschen; sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und besteht keine gemeinsame elterli-
che Sorge, so entscheidet die Mutter.  

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Geburt der Einwohnerkontrolle (Se-
dexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der Eltern. Zu-
sätzlich meldet das Zivilstandsamt die Geburt der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, 
wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind. Eine weitere Meldung geht an das Staats-
sekretariat für Migration SEM, wenn es sich bei einem Elternteil um eine Asylsuchende, eine 
vorläufig aufgenommene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Das Bundesamt 
für Statistik BFS und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung bedient.  

 

5.2.2 Fehlgeburten 

Als Fehlgeborenes wird ein Kind bezeichnet, das ohne Lebenszeichen zur Welt kommt und 
weder ein Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm noch ein Gestationsalter von mindes-
tens 22 vollendeten Wochen aufweist.  

 

Eine Fehlgeburt kann durch die Person gemeldet werden, die die Fehlgeburt erlitten hat oder 
schriftlich erklärt, Erzeuger zu sein. Die Meldung hat auf einem vom EAZW zur Verfügung ge-
stellten Formular zu erfolgen und kann jedem Zivilstandsamt in der Schweiz zugestellt werden. 
Dieses erstellt anschliessend eine Bestätigung über die Fehlgeburt. Der Meldung ist eine Kopie 
des Reisespasses, der Identitätskarte oder eines gleichwertigen Ausweises beizulegen. Zusätz-
lich ist auch eine Bescheinigung der Fehlgeburt durch den Arzt oder die Ärztin, die Hebamme 
oder des Entbindungspflegers beizulegen.  

 

Die Bestätigung wird vom Zivilstandsamt ausgestellt, wenn der Ereignisort in der Schweiz ist 
oder wenn die antragsstellende Person ihren Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort in 
der Schweiz hat oder das Schweizer Bürgerrecht besitzt.  

 

Eine Fehlgeburt wird nicht im schweizerischen Personenstandsregister INFOSTAR beurkundet 
und auch nicht dem Bundesamt für Statistik gemeldet. Es werden auch keine weiteren Mittei-
lungen durch das Zivilstandsamt erlassen.  

 

5.3 Findelkind 

Wer ein Kind unbekannter Abstammung findet, hat im Kanton Aargau den Gemeindeammann 
zu benachrichtigen. Der Gemeindeammann gibt dem Kind Familien- und Vornamen und erstat-
tet dem Zivilstandsamt Meldung. Das Findelkind hat das Bürgerrecht der Gemeinde, in der es 
gefunden wurde. Wird die Abstammung oder der Geburtsort des Kindes später festgestellt, so 
ist dies auf Verfügung der Aufsichtsbehörde zu beurkunden.  

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt das Findelkind der Einwohnerkontrolle und 
der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB des Auffindungsortes. 
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5.4 Tod 

Der Tod wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem er eingetreten ist. Tritt der Tod während 
der Fahrt ein, so wird er im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Leiche dem Fahrzeug ent-
nommen wird. Lässt sich nicht feststellen, wo die Person gestorben ist, so wird der Tod im Zi-
vilstandskreis beurkundet, in dem die Leiche gefunden worden ist. 

 

Todesfälle sind dem Zivilstandsamt innert 2 Tagen schriftlich oder durch persönliche Vorspra-
che zu melden. Mit der Meldung ist eine ärztliche Todesbescheinigung einzureichen. Das Zivil-
standsamt nimmt auch eine verspätete Meldung entgegen. Es zeigt der Aufsichtsbehörde die 
Personen an, die ihrer Meldepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen sind. Die Aufsichtsbehörde 
erstattet Anzeige bei der Regionalen Staatsanwaltschaft. Wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Meldepflicht verletzt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft. 

 

Liegen zwischen dem Todesfall und der Meldung mehr als 30 Tage, so ersucht das Zivil-
standsamt die Aufsichtsbehörde um eine Verfügung zur Beurkundung des Todes. 

 

Privatpersonen können im Aargau den Tod auch durch Vermittlung der vom Gemeinderat be-
zeichneten kommunalen Amtsstelle der Wohngemeinde der verstorbenen Person melden. Die 
kommunale Amtsstelle stellt dem zuständigen Zivilstandsamt die von der meldepflichtigen Per-
son unterschriebene Meldung unverzüglich zu unter Beilage der ärztlichen Todesbescheinigung 
und der zusätzlich eingereichten Dokumente. 

 
Erst wenn der Tod oder der Leichenfund dem Zivilstandsamt gemeldet worden ist, darf die Lei-
che bestattet oder ein Leichenpass1 ausgestellt werden. Das Zivilstandsamt bescheinigt die er-
folgte Meldung mit dem Formular "Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles".  

 
1 Der Leichenpass wird für die Überführung der Leiche ins Ausland benötigt. Im Kanton Aargau 
wird der Leichenpass durch das Regionale Zivilstandsamt ausgestellt. 

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt den Tod der Einwohnerkontrolle (Sedexmel-
dung / elektronische Mitteilung) des letzten Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der verstorbenen 
Person und gegebenenfalls der Einwohnerkontrolle des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der 
überlebenden Ehegattin oder des überlebenden Ehegatten bzw. der überlebenden eingetrage-
nen Partnerin oder des überlebenden eingetragenen Partners der verstorbenen Person. Zu-
sätzlich meldet das Zivilstandsamt den Tod der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, wenn 
dieser innerhalb des ersten Lebensjahres erfolgt und in diesem Zeitpunkt kein Kindesverhältnis 
zum Vater besteht oder wenn die verstorbene Person die elterliche Sorge ausgeübt hat. Eine 
weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migration SEM, wenn es sich um eine Asyl-
suchende, eine vorläufig aufgenommene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. 
Stirbt ein Ausländer/eine Ausländerin, muss unmittelbar nach Kenntnis des Todesfalles eine 
Meldung an das Konsulat des Heimatstaates erfolgen, auch wenn der Todesfall noch nicht in 
Infostar beurkundet worden ist. Das Bundesamt für Statistik BFS und die AHV werden mit einer 
elektronischen Mitteilung bedient. 

 

5.5 Namenserklärungen 

5.5.1 Grundsatz und Arten 

Das Zivilstandsamt ist zuständig zur Entgegennahme von Namenserklärungen. Es ist zu unter-
scheiden zwischen folgenden Namenserklärungen:  

- Namenserklärung vor der Trauung 
- Namenserklärung vor der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft 
- Namenserklärung nach Auflösung der Ehe 
- Namenserklärung nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 
- Erklärung über die Unterstellung des Namens unter das Heimatrecht (Optionserklärung) 
- Namenserklärung nach Art. 8a SchlT ZGB 
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5.5.2 Namenserklärung vor der Trauung 

Die Eheschliessung hat seit 01.01.2013 keinen Einfluss mehr auf die Namensführung. Jeder 
Ehegatte behält jenen Namen, den er vor der Heirat geführt hat. Das Brautpaar kann gemein-
sam beim Zivilstandsamt erklären, dass sie einen gemeinsamen Familiennamen führen wollen. 
Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der Braut oder der Ledigname des 
Bräutigams gewählt werden. Ein Familienname aus einer früheren Ehe kann nicht weitergege-
ben werden.  

 

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist das Zivilstandsamt, bei welchem das Gesuch um 
Durchführung des Vorbereitungsverfahrens zur Eheschliessung eingereicht werden muss, oder 
das Zivilstandsamt des Trauungsortes zuständig. Ist die Trauung im Ausland vorgesehen, so 
kann die Erklärung auch auf der schweizerischen Vertretung im Ausland (Botschaft, Konsulat) 
oder auf dem Zivilstandsamt des Heimatortes oder des schweizerischen Wohnsitzes abgege-
ben werden. Die Unterschrift wird beglaubigt, ausser die Namenserklärung wird im Zusammen-
hang mit der Ehevorbereitung abgegeben. 

 

Entscheidet sich das Brautpaar für einen gemeinsamen Familiennamen, so gilt dieser Famili-
enname auch für die gemeinsamen Kinder. Behält jeder Ehegatte bei der Trauung seinen Fa-
miliennamen, kann das Brautpaar spätestens bei der Trauung eine Namensbestimmung für die 
gemeinsamen Kinder abgeben. Die Kinder können nur den Ledignamen des Vaters oder den 
Ledignamen der Mutter erwerben. In bestimmten Fällen kann das Brautpaar auch von einer 
Namensbestimmung für die gemeinsamen Kinder befreit werden. 

 

5.5.3 Namenserklärung vor der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft 

Die Eintragung der Partnerschaft hat keinen Einfluss auf die Namensführung. Jede Partne-
rin/jeder Partner behält jenen Namen, den sie/er vor der eingetragenen Partnerschaft geführt 
hat. Das Paar kann gemeinsam auf dem Zivilstandsamt erklären, dass sie einen gemeinsamen 
Familiennamen führen wollen. Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der ei-
nen Partnerin oder der Ledigname des einen Partners gewählt werden.  

 

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist das Zivilstandsamt zuständig, bei welchem das Ge-
such um Durchführung des Vorverfahrens eingereicht werden muss, oder das Zivilstandsamt, 
welches die eingetragene Partnerschaft beurkundet. Ist die Beurkundung der eingetragenen 
Partnerschaft im Ausland vorgesehen, so kann die Erklärung auch auf der schweizerischen 
Vertretung im Ausland (Botschaft, Konsulat) oder auf dem Zivilstandsamt des Heimatortes oder 
des schweizerischen Wohnsitzes abgegeben werden. Die Unterschrift wird beglaubigt, ausser 
die Namenserklärung wird im Zusammenhang mit dem Vorverfahren abgegeben. 

 

5.5.4 Namenserklärung nach Auflösung der Ehe 

Der Ehegatte, der durch Heirat seinen Namen geändert hat, kann nach Auflösung der Ehe je-
derzeit beim Zivilstandsamt erklären, den Ledignamen wieder führen zu wollen. Die Vorausset-
zung ist, dass die betroffene Person noch keine neue Ehe oder eingetragene Partnerschaft 
eingegangen ist. Diese Namenserklärung hat keine Wirkung auf das Kantons- und Gemeinde-
bürgerrecht.  

 

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland 
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit 
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.  

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le (Sedexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der be-
troffenen Person. 
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5.5.5 Namenserklärung nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 

Die Partnerin/der Partner, die/der durch die eingetragene Partnerschaft ihren/seinen Namen 
geändert hat, kann nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft jederzeit beim Zivilstands-
amt erklären, den Ledignamen wieder führen zu wollen. Die Voraussetzung ist, dass die be-
troffene Person noch keine neue eingetragene Partnerschaft oder Ehe eingegangen ist. Diese 
Namenserklärung hat keine Wirkung auf das Kantons- und Gemeindebürgerrecht.  

 

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland 
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit 
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.  

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le (Sedexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der be-
troffenen Person. 

 

5.5.6 Erklärung über die Unterstellung des Namens unter das Heimatrecht (Options-
erklärung) 

Im Zusammenhang mit einem sie persönlich betreffenden Zivilstandsfall kann eine Person, die 
das Schweizer Bürgerrecht besitzt, aber im Ausland wohnt, oder eine ausländische Person oh-
ne Wohnsitz im Heimatstaat beim Zivilstandsamt schriftlich erklären, sie wolle ihren Namen 
dem Heimatrecht unterstellen.  

 

Kommt Schweizer Recht zur Anwendung, so geben die Eltern für das Kind unter 12 Jahren die 
Erklärung ab; hat nur ein Elternteil die elterliche Sorge, so kann nur dieser die Erklärung abge-
ben. Ist das Kind über 12jährig, muss es einer Namensänderung zustimmen.  

 

Im Zusammenhang mit einem ausländischen Zivilstandsfall kann die Erklärung, den Namen 
dem Heimatrecht (Schweizer Recht) zu unterstellen, direkt der schweizerischen Vertretung im 
Ausland abgegeben werden. 

 

Wenn eine Schweizerin oder ein Schweizer die Namenserklärung vor der Trauung, vor der ein-
getragenen Partnerschaft oder die Namenserklärung nach Auflösung der Ehe, nach Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft gemäss den vorstehenden Ziffern 5.5.2 bis 5.5.5 abgibt, so gilt 
sie als Erklärung, den Namen dem Heimatrecht unterstellen zu wollen. 

 

Will eine ausländische Person, mit Wohnsitz in der Schweiz, sich dem Heimatrecht unterstellen, 
so ist abzuklären, ob Kinder der Namensänderung infolge Option auf das ausländische Recht 
zustimmen müssen oder nicht.  

 

5.5.7 Namenserklärung nach Art. 8a SchlT ZGB 

Personen, welche bei der Eheschliessung vor dem 01.01.2013 den Familiennamen des Ehe-
partners angenommen haben, können jederzeit erklären, den Ledignamen wieder anzuneh-
men. Wichtig ist, dass die Ehe bei der Namenserklärung noch besteht. Diese Namenserklärung 
wirkt sich nicht auf das Kantons- und Gemeindebürgerrecht aus.  

 

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland 
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit 
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.  

 

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le (Sedexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der be-
troffenen Person. 
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5.6 Kindesanerkennung 

Für Kindesanerkennungen ist grundsätzlich jedes Zivilstandsamt zuständig. Besteht aber ein 
Bezug zum Ausland, so ist die Zuständigkeit beschränkt auf den Geburtsort des Kindes, den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, den Wohnsitz von Mutter oder Vater oder den Heimatort 
von Mutter oder Vater. 

 

Beurkundet werden die Anerkennungen von nur zur Mutter in einem Kindesverhältnis stehen-
den Kindern durch den Vater. Besteht ein Kindesverhältnis zu einem anderen Mann, so muss 
es zuerst gerichtlich aufgehoben werden, bevor das Kind vom Vater anerkannt werden kann. 
Ausgeschlossen ist ferner die Anerkennung eines neurechtlich adoptierten Kindes. Dagegen 
bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Alters oder des Zivilstandes des anzuerken-
nenden Kindes. Auch eine bereits verheiratete Person kann vom Vater anerkannt werden, 
ebenso ein in Ehebruch oder Blutschande gezeugtes Kind.  

 

Die Anerkennung kann schon vor der Geburt des Kindes erfolgen. Damit die vorgeburtliche An-
erkennung rechtswirksam wird, muss das Kind lebend geboren sein und die Mutter darf nicht 
vor der Geburt des Kindes mit einem anderen Mann die Ehe schliessen. Zulässig ist auch die 
Anerkennung eines bereits verstorbenen Kindes oder eines tot geborenen Kindes.  

 

Der Anerkennende muss in jedem Fall urteilsfähig sein. Das Zivilstandsamt hat sich zu verge-
wissern, dass keine umfassende Beistandschaft besteht. Ist der Anerkennende unmündig oder 
untersteht der umfassenden Beistandschaft, so ist die Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters notwendig. Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen. Die Unterschriften sind zu beglaubi-
gen. 

 

Ist eine Anerkennung rechtlich möglich, so hat das Zivilstandsamt keine besonderen Nachfor-
schungen darüber anzustellen, ob es sich beim Anerkennenden tatsächlich um den biologi-
schen Vater des Kindes handelt. Immerhin ist auf mögliche zivil- und strafrechtliche Folgen fal-
scher Erklärungen hinzuweisen. 

 

Durch die Anerkennung wird das Kindesverhältnis zwischen dem Vater und dem Kind festge-
stellt. Darauf hat das Zivilstandsamt den Anerkennenden vor der Beurkundung aufmerksam zu 
machen.  

 

5.6.1 Elterliche Sorge des anerkannten Kindes 

Die Eltern, welche nicht miteinander verheiratet sind und welche die elterliche Sorge gemein-
sam ausüben wollen, müssen eine entsprechende Erklärung gegenüber einer Behörde abge-
ben. Die Erklärung kann entweder zusammen mit der Kindesanerkennung auf dem Zivilstands-
amt erfolgen, oder separat bei der Kindesschutzbehörde.  

Die Eltern bestätigen dabei, dass sie 

- bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und 
- sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über 

den Unterhalt für das Kind verständigt haben. 
 

Aus Beweisgründen muss die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge schriftlich erfol-
gen. Vor der Abgabe der Erklärungen betreffend Sorgerecht können sich die Eltern von der zu-
ständigen Behörde gemäss Anhang zum “Merkblatt Regelung der gemeinsamen elterlichen 
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern im Kanton Aargau“ beraten lassen. Das Zivil-
standsamt bietet keine Beratung an. 

 

5.6.2 Familiennamen des anerkannten Kindes 

Nach Art. 270a Abs. 1 erster Satz ZGB erhält das Kind unverheirateter Eltern den Ledignamen 
des Elternteils, dem die elterliche Sorge zusteht.  
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Haben die Eltern zusammen mit der Kindesanerkennung die gemeinsame elterliche Sorge vor 
der Geburt beim Zivilstandsamt erklärt, müssen die Eltern mit der Geburtsanzeige den Famili-
ennamen des ersten gemeinsamen Kindes definieren. Dem Kind kann entweder der Ledigna-
me des Vaters oder der Ledigname der Mutter gegeben werden.  

 

Wird die gemeinsame elterliche Sorge nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes be-
gründet, so können die Eltern innerhalb eines Jahres seit deren Begründung gegenüber der Zi-
vilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass das erste gemeinsame Kind den 
Ledignamen des anderen Elternteils trägt. Diese Erklärung gilt für alle gemeinsamen Kinder, 
unabhängig von der Zuteilung der elterlichen Sorge. Hat der Vater das alleinige Sorgerecht, so 
kann er die Erklärung ohne Zustimmung der Kindsmutter abgeben.  

 

Kinder ab 12jährig müssen einer Namenserklärung durch die Eltern oder durch den Vater per-
sönlich zustimmen. Fehlt eine solche Zustimmung kann der Name des Kindes nicht geändert 
werden.  

 

Steht die elterliche Sorge keinem Elternteil zu, so erhält das Kind den Ledignamen der Mutter. 

 

Die nachträgliche Änderung der Zuteilung der elterlichen Sorge bleibt ohne Auswirkungen auf 
den Familiennamen. Um den Familiennamen des Kindes zu ändern, muss eine Namensände-
rung nach Art. 30 ZGB bei der Namensänderungsbehörde des Wohnkantons beantragt werden. 

 

5.6.3 Heimatrecht des anerkannten Kindes 

Ist der anerkennende Vater Schweizer Bürger, so erwirbt ein nach dem 31. Dezember 2005 
geborenes unmündiges ausländisches Kind mit der Entstehung des Kindesverhältnisses zum 
Vater das Schweizer Bürgerrecht und erhält die Kantons- und Gemeindebürgerrechte des Va-
ters. Die Voraussetzung ist, dass der Vater zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes das Schwei-
zer Bürgerrecht bereits besessen hat. 

 

Auf ein vor dem 1. Januar 2006 geborenes unmündiges ausländisches Kind überträgt der An-
erkennende das Schweizer Bürgerrecht nicht, d.h. das Kind behält einzig die ausländische 
Staatsangehörigkeit der Mutter.  

 

Besitzen beide Eltern die schweizerische Staatsangehörigkeit, so erhält das gemeinsame min-
derjährige Kind das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils dessen Namen es trägt.  

 

5.6.4 Mitteilungen der Kindesanerkennung 

Nach der Beurkundung der Anerkennung meldet das Zivilstandsamt die Anerkennung der Ein-
wohnerkontrolle (Sedexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsor-
tes der Eltern und des Kindes. Zusätzlich meldet das Zivilstandsamt die Anerkennung eines 
unmündigen Kindes der zuständigen Kindesschutzbehörde des Wohnsitzes der Mutter zur Zeit 
der Geburt des Kindes. Eine weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migration SEM, 
wenn es sich bei einem Elternteil um eine Asylsuchende, eine vorläufig aufgenommene oder 
eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Schliesslich erlässt das Zivilstandsamt eine Mit-
teilung der Anerkennung an die Mutter und an das Kind oder nach seinem Tode an dessen 
Nachkommen; dabei wird auf das nachstehend beschriebene Anfechtungsrecht hingewiesen. 
Das Bundesamt für Statistik BFS und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung be-
dient. 

 

Die Anerkennung kann von jedermann, der ein Interesse hat, beim Gericht angefochten wer-
den, namentlich von der Mutter, vom Kind und nach seinem Tode von den Nachkommen sowie 
von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Anerkennenden. Die Klage hat nur dann Aussicht 
auf Erfolg, wenn bewiesen werden kann, dass der Anerkennende nicht der biologische Vater 
des Kindes ist.  

 

Die Klage ist binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem die klagende Person von der Anerken-
nung und von der Tatsache Kenntnis erhielt, dass der Anerkennende nicht der Vater ist oder 
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dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat. Die Klage des Kindes 
kann in jedem Fall bis zum Ablauf eines Jahres seit Erreichen des Mündigkeitsalters erhoben 
werden. Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wich-
tigen Gründen entschuldigt wird. 

 

5.6.5 Erziehungsgutschriften 

Seit 01.01.2015 können die Eltern zusammen mit der Kindesanerkennung und der Erklärung 
über die gemeinsame elterliche Sorge auch die Anrechnung der Erziehungsgutschriften regeln. 
Die Erziehungsgutschriften sind keine Geldzahlungen, sondern fiktive Einkommen, die erst bei 
der späteren Rentenberechnung berücksichtigt werden.  

 

Mit der "Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften" können die Eltern ent-
weder die hälftige Aufteilung oder die Zuteilung der ganzen Erziehungsgutschrift an den einen 
oder an den anderen Elternteil vereinbaren.  

- Reduziert Elternteil A die Erwerbstätigkeit (voraussichtlich) in stärkerem Ausmass als Eltern-
teil B, um die gemeinsamen Kinder betreuen zu können, so erbringt Elternteil A einen über-
wiegenden Teil der Betreuungsleistung. Die Erziehungsgutschrift ist in diesem Fall Elternteil 
A voll anzurechnen. 

- Wird die Betreuungsleistung von den Eltern (voraussichtlich) ungefähr in gleichem Umfang 
erbracht, so ist ihnen die Erziehungsgutschrift hälftig anzurechnen. 

 

Besteht zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge noch 
keine Einigung bezüglich der Anrechnung der Erziehungsgutschriften, so können die Eltern 
dies auf dem Formular vermerken ("Keine Vereinbarung"). Sie haben sodann innert 3 Monaten 
der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz der Mutter (im Zeitpunkt der Geburt) des Kindes die 
Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften einzureichen. 

 

Vor der Abgabe der Erklärungen betreffend Erziehungsgutschriften können sich die Eltern von 
der zuständigen Behörde gemäss Anhang zum "Merkblatt Regelung der gemeinsamen elterli-
chen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern im Kanton Aargau" beraten lassen. Das Zivil-
standsamt bietet keine Beratung an. 

 

Die genauen Ausführungen zu den Erziehungsgutschriften sind im Merkblatt "1.07 Erziehungs-
gutschriften" der AHV/IV aufgeführt.  

 

5.7 Vorbereitung der Eheschliessung und Trauung 

5.7.1 Gesuch 

Keine Trauung ohne Ehevorbereitung. Jeder in der Schweiz vorzunehmenden Trauung hat ein 
Vorbereitungsverfahren vorauszugehen. Die Verlobten reichen das Gesuch beim zuständigen 
Zivilstandsamt ein. Verlobte, die sich im Ausland aufhalten, können das Gesuch durch Vermitt-
lung der zuständigen schweizerischen Vertretung einreichen. 

 

Zuständig für die Durchführung des Vorbereitungsverfahrens ist: 

1. das Zivilstandsamt des schweizerischen Wohnsitzes der Braut oder des Bräutigams; 
2. das Zivilstandsamt, wo die Trauung stattfinden soll, wenn beide Verlobten im Ausland woh-

nen. 
 

Nachträglicher Wohnsitzwechsel hebt die einmal begründete Zuständigkeit nicht auf. 

 

Schwebt eine verlobte Person in Todesgefahr, so kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivil-
standsbeamte an ihrem Aufenthaltsort auf ärztliche Bestätigung hin das Vorbereitungsverfahren 
durchführen und die Trauung vornehmen (Nottrauung). 

 

Die Verlobten legen dem Gesuch folgende Dokumente bei:  

- Ausweise über den aktuellen Wohnsitz; 
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- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen, Abstammung, Zivilstand (Verlobte, die verhei-
ratet gewesen sind oder in eingetragener Partnerschaft gelebt haben: Behörde und Datum 
der Eheauflösung oder der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft) sowie Heimatorte 
und Staatsangehörigkeit, wenn die Angaben über den aktuellen Personenstand in Infostar 
noch nicht beurkundet worden sind oder wenn die abrufbaren Daten nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht auf dem neusten Stand sind; 

- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen und Abstammung gemeinsamer Kinder; wenn 
das Kindesverhältnis in Infostar noch nicht beurkundet worden ist oder wenn die abrufbaren 
Daten nicht richtig, nicht vollständig oder nicht auf dem neusten Stand sind; 

- Verlobte ohne schweizerische Staatsangehörigkeit legen zusätzlich ein Dokument zum 
Nachweis der Rechtmässigkeit ihres Aufenthalts in der Schweiz bis zum voraussichtlichen 
Zeitpunkt der Trauung bei. 

- Sind beide Verlobte ausländische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz (Touris-
tenhochzeit), legen sie die Eheanerkennungserklärung des Heimatstaates und die Bewilli-
gung der Zivilstandsaufsicht bei (Art. 43 Abs. 2 IPRG). Wichtig ist, die Eheschliessung in der 
Schweiz untersteht schweizerischem Recht (Art. 44 IPRG)! 

 

5.7.2 Erklärungen betreffend die Voraussetzungen der Eheschliessung 

Die Verlobten erklären persönlich vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten, 
dass: 

1. die Angaben im Gesuch und die vorgelegten Dokumente auf dem neusten Stand, vollstän-
dig und richtig sind; 

2. sie weder durch leibliche Abstammung noch durch Adoption miteinander in gerader Linie 
verwandt und nicht Geschwister oder Halbgeschwister sind; 

3. sie keine bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft verschwiegen haben. 
 

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte macht die Verlobten darauf aufmerksam, 
dass die Eheschliessung ihren freien Willen voraussetzt, und ermahnt die Verlobten zur Wahr-
heit, weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unterschrif-
ten. 

 
5.7.3 Prüfung des Gesuchs 

Das Zivilstandsamt prüft nebst den allgemeinen Prüfpunkten, ob: 

1. das Gesuch in der richtigen Form eingereicht worden ist; 
2. die nötigen Dokumente und Erklärungen vorliegen; 
3. die Ehefähigkeit beider Verlobten feststeht (Art. 94 ZGB); 
4. keine Ehehindernisse vorliegen (Art. 95, 96 ZGB und 26 PartG: keine durch Verwandtschaft, 

bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft begründeten Ehehindernisse); 
5. die Verlobten ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Aufenthalt in 

der Schweiz nachgewiesen haben (Art. 98 Abs. 4 ZGB). 
 

Das Zivilstandsamt stellt das Ergebnis des Vorbereitungsverfahrens fest. Sind alle Ehevoraus-
setzungen erfüllt, so eröffnet das Zivilstandsamt den Verlobten schriftlich den Entscheid, dass 
die Trauung stattfinden kann. Es vereinbart die Einzelheiten des Vollzugs der Trauung oder 
verweist die Verlobten an das Zivilstandsamt, das sie für die Trauung gewählt haben. Sind die 
Ehevoraussetzungen nicht erfüllt, bleiben erhebliche Zweifel bestehen oder vermögen die Ver-
lobten ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz 
nicht nachzuweisen, so verweigert das Zivilstandsamt die Trauung. 

 

5.7.4 Ausländische Verlobte 

Einen Anspruch, in der Schweiz getraut zu werden, haben die Verlobten nur, wenn die Braut 
oder der Bräutigam in der Schweiz Wohnsitz hat oder das Schweizer Bürgerrecht besitzt. Aus-
ländische Verlobte ohne Wohnsitz in der Schweiz können im Aargau nur mit Bewilligung der Zi-
vilstandsaufsicht heiraten (Touristenhochzeit). Das schriftliche Gesuch ist beim Zivilstandsamt 
des aargauischen Trauungsortes zuhanden der kantonalen Aufsichtsbehörde einzureichen. 
Neben den ordentlichen Dokumenten sind dem Gesuch die Eheanerkennungserklärungen des 
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Heimat- oder Wohnsitzstaates beider Verlobten beizulegen. Wird im Heimat- oder Wohnsitz-
staat die Eheschliessung nach Schweizer Recht anerkannt, kann die Bewilligung durch die Zi-
vilstandsaufsicht ausgestellt werden. Wichtig ist, dass die Eheschliessung in der Schweiz nur 
nach Schweizer Recht geschlossen werden kann (Art. 44 IPRG). Die Eheschliessung von Min-
derjährigen ist in der Schweiz verboten.  

 

5.7.5 Scheinehe/Zwangsehe 

Das Zivilstandsamt tritt auf das Gesuch um Ehevorbereitung nicht ein, wenn die Braut oder / 
und der Bräutigam offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestim-
mungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen wollen. 
Der Entscheid über die Verweigerung der Eheschliessung wird den Verlobten schriftlich und mit 
Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.  

 

Besteht ein Verdacht auf Zwangsehe, muss das Zivilstandsamt der zuständigen Behörde An-
zeige erstatten. Im Kanton Aargau ist die Oberstaatsanwaltschaft zuständig. 

 

5.7.6 Wirkungen der Eheschliessung 

Die Eheschliessung hat grundsätzlich keinen Einfluss mehr auf die Namensführung der Braut-
leute. Jeder behält seinen Namen. Das Brautpaar kann jedoch erklären, einen gemeinsamen 
Familiennamen zu führen. Sie können nur zwischen dem Ledignamen der Braut oder dem Le-
dignamen des Bräutigams wählen. Ein Doppelname (ohne Bindestrich) kann seit 01.01.2013 
nicht mehr gewählt werden.  

 

Wählt das Brautpaar keinen gemeinsamen Familiennamen, müssen sie spätestens bei der 
Trauung eine Namensbestimmung für die gemeinsamen Kinder abgeben. Für die gemeinsa-
men Kinder kann nur der Ledigname der Mutter oder der Ledignamen des Vaters gewählt wer-
den. Hat das Brautpaar bereits voreheliche gemeinsame Kinder, muss die Namensbestimmung 
zwingend abgegeben werden. Ab dem 12. Altersjahr müssen die betroffenen Kinder ihrer allfäl-
ligen neuen Namensführung zustimmen. Hat das Brautpaar noch keine gemeinsamen Kinder, 
kann es durch die Zivilstandsbeamtin oder den Zivilstandsbeamten von der Namensbestim-
mung befreit werden.  

 

Brautpaare, welche bei der Ehevorbereitung oder bei der Trauung eine Namensbestimmung für 
die gemeinsamen Kinder abgegeben haben, können innert einem Jahr nach der Geburt des 
ersten gemeinsamen Kindes eine Namenserklärung für das Kind abgeben, dass es doch den 
Ledignamen des anderen Elternteils führen soll. Wurde die Namensbestimmung anlässlich der 
Ehevorbereitung oder Trauung nicht abgegeben, muss der Familienname des ersten gemein-
samen Kindes mit der Geburtsanmeldung bestimmt werden. Die Frist für die Namenserklärung 
fällt dann weg. Die minderjährigen Kinder erhalten den Heimatort/die Heimatorte des Namens-
gebers/der Namensgeberin. 

 

Diese Namensregelungen gelten, wenn schweizerisches Namensrecht zur Anwendung gelangt. 
Wenn die Verlobten im Ausland wohnen oder ausländische Staatsangehörige sind, kommen 
unter Umständen andere Namensregelungen nach ausländischem Namensrecht zur Anwen-
dung (z.B. Option auf das Heimatrecht). 

 

Wenn eine Schweizerin einen Schweizer heiratet, ändert sich der Heimatort der Frau nicht 
mehr. Jeder behält seine Kantons- und Gemeindebürgerrechte, egal welche Namensführung 
das Brautpaar wählt.  

 

Seit dem 1. Januar 1992 ist die Eheschliessung zwischen einer Schweizerin und einem Aus-
länder und zwischen einem Schweizer und einer Ausländerin in Bezug auf Erwerb und Verlust 
des Schweizer Bürgerrechts ohne jede Wirkung. 

 

Heiraten ausländische Verlobte unterschiedlicher Nationalität in der Schweiz, ist es nicht Sache 
des schweizerischen Zivilstandsamtes, im Zusammenhang mit der Trauung Feststellungen 
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über allfällige Auswirkungen der Eheschliessung bezüglich Erwerb oder Verlust der ausländi-
schen Staatsangehörigkeit der Ehegatten zu treffen. 

 

5.7.7 Ehefähigkeitszeugnisse 

Ein für die Trauung einer Schweizer Bürgerin oder eines Schweizer Bürgers im Ausland not-
wendiges Ehefähigkeitszeugnis wird auf Gesuch beider Verlobten ausgestellt. Zuständigkeit 
und Verfahren richten sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Vorbereitungsverfahren 
für eine Eheschliessung in der Schweiz (Art. 62 - 69 ZStV); Besteht kein Wohnsitz in der 
Schweiz, so ist das Zivilstandsamt des Heimatortes der Braut oder des Bräutigams zuständig. 
Das Ehefähigkeitszeugnis ist 6 Monate gültig. 

 

5.7.8 Trauung 

Die Trauung kann frühestens zehn Tage und spätestens drei Monate, nachdem der Entscheid 
über das positive Ergebnis des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde, stattfinden. Ist die 
Frist von drei Monaten abgelaufen, muss ein neues Vorbereitungsverfahren durchgeführt wer-
den. An Sonntagen und an den am Amtssitz des Zivilstandsamtes geltenden allgemeinen Fei-
ertagen dürfen keine Trauungen stattfinden. 

 

Ist die oder der Verlobte in Todesgefahr und ist zu befürchten, dass die Trauung bei Beachtung 
der Frist von zehn Tagen nicht mehr möglich ist, so kann das Zivilstandsamt auf ärztliche Be-
stätigung hin die Frist verkürzen oder die Trauung unverzüglich vornehmen (Nottrauung). Zu-
ständig dafür ist das Zivilstandsamt, welches das Vorbereitungsverfahren durchgeführt hat, o-
der das Zivilstandsamt, das die Verlobten für die Trauung gewählt haben.  

 

Die Trauung findet im Trauungslokal des Zivilstandskreises statt, den die Verlobten gewählt 
haben. Weisen die Verlobten nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in das 
Trauungslokal zu begeben, so kann die Trauung in einem andern Lokal stattfinden. 

 

Wurde das Vorbereitungsverfahren in einem anderen Zivilstandskreis durchgeführt, so haben 
die Verlobten die Trauungsermächtigung vorzulegen.  

 

Die Trauung ist öffentlich und findet in Anwesenheit von zwei mündigen und urteilsfähigen Zeu-
ginnen oder Zeugen statt, welche die Verlobten zu stellen haben. Für die Zeuginnen und Zeu-
gen bestehen keinerlei Ausschliessungsgründe der Verwandtschaft. 

 

Ist die sprachliche Verständigung nicht gewährleistet, ist ein Dolmetscher/eine Dolmetscherin 
beizuziehen. Die sprachliche Verständigung muss für das Brautpaar und die Trauzeugen ge-
währleistet sein. 

 

Aus Ordnungsgründen kann die Zahl der an der Trauung teilnehmenden Personen beschränkt 
werden. Wer die Trauhandlung stört, wird durch die Zivilstandsbeamtin oder durch den Zivil-
standsbeamten weggewiesen. 

 

Die Trauung mehrerer Paare zur gleichen Zeit darf nur erfolgen, wenn alle Verlobten damit ein-
verstanden sind. 

 

Die Trauung wird vollzogen, in dem die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte an die 
Braut und den Bräutigam einzeln die Frage richtet: 

"N.N., ich richte an Sie die Frage: Wollen Sie mit M.M. die Ehe eingehen?" 

 

"M.M., ich richte an Sie die Frage: Wollen Sie mit N.N. die Ehe eingehen?" 

 

Haben beide die Frage bejaht, so erklärt die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte: 

"Da Sie beide meine Frage bejaht haben, ist Ihre Ehe durch Ihre beidseitige Zustimmung ge-
schlossen." 
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Unmittelbar nach der Trauung wird der vorbereitete Beleg für die Erfassung der Trauung von 
den Ehegatten, den Zeuginnen oder Zeugen, einem allfälligen Dolmetscher oder einer allfälli-
gen Dolmetscherin und der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten unterzeichnet. 

 

Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden. Eine in der 
Schweiz vollzogene religiöse Eheschliessung hat rechtlich keine Wirkung. 

 

Die Eheschliessung wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Trauung erfolgt ist. Nach 
der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Eheschliessung der Einwohnerkontrolle (Se-
dexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der Ehegatten 
und der gemeinsamen Kinder. Eine weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migrati-
on SEM, wenn es sich bei einem Ehegatten oder beiden um eine Asylsuchende, eine vorläufig 
aufgenommene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Das Bundesamt für Statis-
tik BFS und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung bedient. 

 

 

5.8 Vorverfahren und Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft 

5.8.1 Gesuch 

Die beiden Partnerinnen oder Partner reichen das Gesuch beim zuständigen Zivilstandsamt 
ein. Partnerinnen oder Partner, die sich im Ausland aufhalten, können das Gesuch durch Ver-
mittlung der zuständigen Vertretung der Schweiz einreichen.  

 

Zuständig für die Durchführung des Vorverfahrens ist: 

1. das Zivilstandsamt am schweizerischen Wohnsitz einer der Partnerinnen oder eines der 
Partner; 

2. das Zivilstandsamt, das die Eintragung durchführen soll, wenn beide Partnerinnen oder 
Partner im Ausland wohnen und eine oder einer von ihnen das Schweizer Bürgerrecht be-
sitzt.  

 

Ein nachträglicher Wohnsitzwechsel hebt die einmal begründete Zuständigkeit nicht auf.  

 

Schwebt die eine Partnerin oder der eine Partner in Todesgefahr, so kann die Zivilstandsbeam-
tin oder der Zivilstandsbeamte am Aufenthaltsort dieser Person auf ärztliche Bestätigung hin 
das Vorverfahren durchführen und die Eintragung der Partnerschaft vornehmen.  

 

Dem Gesuch sind folgende Dokumente beizulegen: 

- Ausweise über den aktuellen Wohnsitz; 
- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen, Abstammung, Zivilstand (Partnerinnen oder 

Partner, die in eingetragener Partnerschaft gelebt haben oder verheiratet gewesen sind: Da-
tum der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft oder der Eheauflösung) sowie Heimat-
orte und Staatsangehörigkeit, wenn die Angaben über den aktuellen Personenstand im Per-
sonenstandsregister noch nicht beurkundet worden sind oder wenn die abrufbaren Daten 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht auf dem neusten Stand sind.  

 

Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit legen zusätzlich ein Do-
kument zum Nachweis der Rechtmässigkeit ihres Aufenthalts in der Schweiz bis zum voraus-
sichtlichen Zeitpunkt der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft bei. 

 

5.8.2 Erklärungen betreffend die Voraussetzungen der eingetragenen Partnerschaft 

Die beiden Partnerinnen oder Partner erklären vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivil-
standsbeamten, dass:  

1. die Angaben im Gesuch und die vorgelegten Dokumente auf dem neusten Stand, vollstän-
dig und richtig sind; 
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2. sie weder durch leibliche Abstammung noch durch Adoption miteinander in gerader Linie 
verwandt und keine Geschwister oder Halbgeschwister sind; 

3. sie keine eingetragene Partnerschaft oder bestehende Ehe verschwiegen haben.  
 

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte macht die Partnerinnen oder Partner darauf 
aufmerksam, dass die Begründung der eingetragenen Partnerschaft ihren freien Willen voraus-
setzt, und ermahnt die Partnerinnen oder Partner zur Wahrheit, weist sie auf die Straffolgen ei-
ner falschen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unterschriften. 

 

5.8.3 Prüfung des Gesuchs 

Das Zivilstandsamt prüft nebst den allgemeinen Prüfpunkten, ob: 

1. das Gesuch in der richtigen Form eingereicht worden ist; 
2. die nötigen Dokumente und Erklärungen vorliegen; 
3. die Voraussetzungen für die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft erfüllt sind (Art. 

3, 4 und 26 PartG: Identität; Volljährigkeit; Urteilsfähigkeit; keine durch Verwandtschaft, ein-
getragene Partnerschaft oder bestehende Ehe begründeten Eintragungshindernisse); 

4. die Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässi-
gen Aufenthalt in der Schweiz nachgewiesen haben. 

 

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte stellt das Ergebnis des Vorverfahrens fest. 
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so eröffnet das Zivilstandsamt den Partnerinnen oder Partner 
den Entscheid, dass die Beurkundung stattfinden kann. Es vereinbart die Einzelheiten des Voll-
zugs oder verweist das Paar an das Zivilstandsamt, das es für die Beurkundung gewählt hat. 
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, bleiben erhebliche Zweifel bestehen oder vermögen die 
Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Auf-
enthalt in der Schweiz nicht nachzuweisen, so verweigert das Zivilstandsamt die Beurkundung. 

 

5.8.4 Ausländische Staatsangehörige 

Das Zivilstandsamt tritt auf das Gesuch nicht ein, wenn eine der Partnerinnen oder einer der 
Partner offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über 
Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will. Der Entscheid 
über die Verweigerung der Beurkundung wird den Verlobten schriftlich und mit Rechtsmittelbe-
lehrung mitgeteilt.  

 

Besteht ein Verdacht, dass die eingetragene Partnerschaft erzwungen wurde, muss das Zivil-
standsamt der zuständigen Behörde Anzeige erstatten. Im Kanton Aargau ist die Oberstaats-
anwaltschaft zuständig. 

 

5.8.5 Wirkungen der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft 

Das Eingehen einer eingetragenen Partnerschaft hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Na-
mensführung. Jede Partnerin/jeder Partner behält ihren/seinen Familiennamen. Das Paar kann 
jedoch erklären, dass es nach der eingetragenen Partnerschaft einen gemeinsamen Familien-
namen führen möchte. Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der einen 
Partnerin oder der Ledigname des einen Partners gewählt werden.  

 

Die eingetragene Partnerschaft hat keinen Einfluss auf das Kantons- und Gemeindebürger-
recht. Gehen zwei Schweizerinnen oder Schweizer die eingetragene Partnerschaft ein, behält 
jede/jeder ihre/seine bisherigen Kantons- und Gemeindebürgerrechte. 

 

5.8.6 Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft 

Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft kann unmittelbar nach Mitteilung des Ent-
scheids über das positive Ergebnis des Vorverfahrens stattfinden; sie muss spätestens drei 
Monate nach diesem Entscheid erfolgen. Ist die Frist von drei Monaten abgelaufen, muss ein 
neues Vorverfahren durchgeführt werden. An Sonntagen und an den am Sitz des Zivilstands-
amtes geltenden allgemeinen Feiertagen dürfen keine Beurkundungen stattfinden.  
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Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft findet im Amtsraum des Zivilstandskreises 
statt, den die Partnerinnen oder Partner gewählt haben. Weisen die Partnerinnen oder Partner 
nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in den Amtsraum zu begeben, so kann 
die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Beurkundung in einem anderen Lokal 
durchführen.  

 

Wurde das Vorverfahren in einem anderen Zivilstandskreis durchgeführt, so muss eine Er-
mächtigung zur Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft vorgelegt werden. 

 

Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft ist öffentlich. Die Zivilstandsbeamtin oder 
der Zivilstandsbeamte kann die Zahl der teilnehmenden Personen aus Ordnungsgründen be-
schränken. Wer die Beurkundungshandlung stört, wird durch die Zivilstandsbeamtin oder durch 
den Zivilstandsbeamten weggewiesen.  

 

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte beurkundet die übereinstimmende Erklärung 
der beiden Partnerinnen oder Partnern, eine eingetragene Partnerschaft eingehen zu wollen. 
Zu diesem Zweck lässt die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Partnerschafts-
erklärung von beiden Partnerinnen oder Partner unterzeichnen und beglaubigt die Unterschrif-
ten. Im Unterschied zur Eheschliessung wird die eingetragene Partnerschaft mit dem Unter-
zeichnen der Partnerschaftserklärung rechtskräftig und nicht mit dem JA-Wort. 

 

5.9 Ausländische Geschäftsfälle 

Ausländische Entscheidungen und Urkunden über den Personen- und Familienstand dürfen nur 
auf Verfügung der Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen beurkundet werden. Der Heimatkan-
ton ist zuständig für Personen mit schweizerischer Staatsangehörigkeit oder für ausländische 
Personen, wenn die Beurkundung familienrechtliche Wirkungen für eine Person mit schweizeri-
scher Staatsangehörigkeit hat. Sonst ist für ausländische Personen der Wohnsitzkanton zu-
ständig oder der Kanton, in dem anschliessend eine weitere Amtshandlung vorzunehmen ist. 

 

5.10 Erklärung zum Nachweis nicht streitiger Angaben 

5.10.1 Bedeutung 

Im Personenstandsregister darf nur eingetragen werden, was nachgewiesen ist. Ordentlicher-
weise werden die Personalien mittels Dokumenten belegt. Es kommt aber immer wieder vor, 
dass von einem Zivilstandsfall betroffene Personen, namentlich ausländische Staatsangehöri-
ge, aussagen und nachweisen, dass die Beschaffung der erforderlichen Urkunden unmöglich 
oder unzumutbar ist. Unter gewissen Voraussetzungen dürfen fehlende Dokumente mit Bewilli-
gung der Zivilstandsaufsicht durch Erklärungen gegenüber dem Zivilstandsamt ersetzt werden. 

 

5.10.2 Gesuch an die Zivilstandsaufsicht 

Das betroffene Zivilstandsamt richtet ein Gesuch an die Zivilstandsaufsicht. In der Gesuchsbe-
gründung sind die Angaben über den Personenstand und welche Urkunden fehlen, zu bezeich-
nen, und es ist darzulegen,  

1. dass die zur Mitwirkung verpflichtete Person nachgewiesen hat, dass es ihr nach hinrei-
chenden Bemühungen unmöglich oder unzumutbar ist, die entsprechenden Urkunden zu 
beschaffen,  

2. dass die Angaben nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen nicht 
streitig sind und 

3. dass die Identität der betroffenen Person nachgewiesen ist (gültiger Pass oder Identitätskar-
te); Ausländerausweise, Führerausweise etc. sind Legitimationsdokumente und keine Identi-
tätsausweise 
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Der Gesuchsantrag lautet, es sei der Nachweis der durch Dokumente nicht rechtsgenüglich be-
legten Angaben über den Personenstand durch Abgabe einer Erklärung beim Zivilstandsamt zu 
bewilligen. 

 

5.10.3 Verfahren 

Nach Vorliegen der Bewilligung der Zivilstandsaufsicht ermahnt die Zivilstandsbeamtin oder der 
Zivilstandsbeamte die erklärende Person zur Wahrheit, weist sie auf die Straffolgen einer fal-
schen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unterschrift. 
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6 Bekanntgabe der Daten auf Anfrage 

6.1 Form und Beweiskraft 

Im Unterschied zum Grundbuch und zum Handelsregister sind die Zivilstandsregister nicht öf-
fentlich. Demgemäss besteht kein Anspruch auf Einsicht in die Register. Die Bekanntgabe von 
Personendaten erfolgt vielmehr durch Zivilstandsformulare. Wenn kein Zivilstandsformular zur 
Verfügung steht, erfolgt die Bekanntgabe von Personendaten durch schriftliche Bescheinigun-
gen oder Bestätigungen. Von Belegen kann das Zivilstandsamt beglaubigte Kopien oder Ab-
schriften erstellen. Alle diese Dokumente werden datiert, durch die Unterschrift der Zivilstands-
beamtin/des Zivilstandsbeamten als richtig bescheinigt und mit dem Amtsstempel (Prägestem-
pel) versehen. In dieser Form haben die Dokumente dieselbe Beweiskraft wie die Datenträger 
(Personenstandsregister Infostar und Belege), aus denen Personenstandsdaten bekannt gege-
ben werden. 

 

Es dürfen keine mündlichen (insbesondere auch keine telefonischen) Auskünfte über Regis-
tereintragungen an Personen und Behörden ausserhalb des schweizerischen Zivilstandsdiens-
tes erteilt werden.  

 

Eine Einsichtnahme ins Personenstandsregister Infostar durch Personen ausserhalb des 
schweizerischen Zivilstandsdienstes ist nicht gestattet.  

Zivilstandsregister, die vor folgenden Fristen geführt wurden, gelten seit 01.07.2017 als Archiv-
gut: 

- vor dem 1. Januar 1900 geführten Geburtsregistern; 
- vor dem 1. Januar 1930 geführten Eheregistern; 
- vor dem 1. Januar 1960 geführten Todesregistern; 

 
 

Es dürfen daraus keine Zivilstandsurkunden mehr erstellt werden. Die Bekanntgabe der Daten 
erfolgt ausschliesslich mittels nicht beglaubigten Kopien.  

 

6.2 An Gerichte und Verwaltungsbehörden 

Die Zivilstandsämter geben schweizerischen Gerichten und Verwaltungsbehörden auf Verlan-
gen diejenigen Personenstandsdaten bekannt, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben unbedingt brauchen. Eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde zur Datenbekanntgabe 
ist nicht erforderlich. Das Zivilstandsamt entscheidet in eigener Kompetenz. 

 

6.3 An Private 

Jede Person kann beim Zivilstandsamt des Ereignis- oder Heimatortes Auskunft über die Daten 
verlangen, die über sie selber geführt werden. Ein Interessennachweis ist nicht erforderlich, je-
doch muss die betroffene Person identifiziert werden können. Über Personenstandsdaten von 
anderen Personen hingegen wird nur Auskunft erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der Ge-
suchsteller ein unmittelbares und schutzwürdiges Interesse nachweist und überdies die Be-
schaffung der Daten bei den direkt betroffenen Personen nicht möglich oder offensichtlich nicht 
zumutbar ist. Eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde zur Datenbekanntgabe ist nicht erforder-
lich. Das Zivilstandsamt entscheidet in eigener Kompetenz. 

 

6.4 An Forschende 

Wer Personenstandsdaten von anderen Personen für die Forschung benötigt, bedarf einer Be-
willigung der Aufsichtsbehörde. Die Forscherin oder der Forscher hat den Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Beschaffung der Daten bei den direkt betroffenen Personen nicht möglich oder 
offensichtlich nicht zumutbar ist. Ausserdem ist anzugeben, ob es sich um eine wissenschaftli-
che, nicht personenbezogene Forschung oder um eine personenbezogene Forschung, nament-
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lich eine Familienforschung, handelt. Die Aufsichtsbehörde erteilt eine allfällige Bewilligung mit 
den nötigen Auflagen zur Sicherung des Datenschutzes. 

 

6.5 An ausländische Behörden 

Wenn ausländische Behörden Auskunft über Personenstandsdaten wünschen, müssen sie sich 
zunächst an die Vertretung ihres Landes in der Schweiz wenden. Die ausländische Vertretung 
ihrerseits darf sich nicht direkt an das zuständige schweizerische Zivilstandsamt halten. Viel-
mehr hat sie ein Gesuch an das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen EAZW zu rich-
ten. Wenn das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen das Gesuch gutheisst, bestellt es 
den entsprechenden Auszug direkt beim Zivilstandsamt. Dieses übermittelt das Dokument wie-
derum direkt dem Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen zuhanden der ausländischen 
Vertretung. 

 


